
Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 1 

Änderung des Aktiengesetzes 1965 

§ 2. Gründer Gründer 

(1) Die Aktionäre, die den Gesellschaftsvertrag (die Satzung) festgestellt 
haben, sind die Gründer der Gesellschaft. Bei der Stufengründung (§ 30) sind 
Gründer auch die Aktionäre, die Sacheinlagen machen, ohne sich an der 
Feststellung der Satzung beteiligt zu haben. 

§ 2. (1) Die Aktionäre, die den Gesellschaftsvertrag (die Satzung) festgestellt 
haben, sind die Gründer der Gesellschaft. 

(2) … (2) unverändert 

 Börsenotierung 

 § 3. Eine Aktiengesellschaft ist börsenotiert, wenn Aktien der Gesellschaft 
zum Handel an einer anerkannten Börse im Sinn des § 2 Z 32 BWG zugelassen 
sind. 

§ 10. Inhaber- und Namensaktien, Zwischenscheine Inhaber- und Namensaktien, Zwischenscheine 

(1) bis (5) … § 10. (1) bis (5) unverändert 

(6) In der Satzung oder durch eine Satzungsänderung (§ 146) kann der 
Anspruch auf Einzelverbriefung der Aktien ausgeschlossen oder eingeschränkt 
werden. 

(6) In der Satzung kann der Anspruch des Aktionärs auf Verbriefung seines 
Anteils ausgeschlossen oder eingeschränkt werden. Eine diesbezügliche 
Satzungsänderung bedarf außer den Mehrheitserfordernissen gemäß § 146 auch 
der Zustimmung jedes Aktionärs, dem nicht zumindest ein Anspruch auf 
Verbriefung seines Anteils in einer Sammelurkunde verbleibt, es sei denn, die 
betreffenden Aktien sind börsenotiert im Sinn des § 3. 

 Nachweis der Aktionärseigenschaft bei Inhaberaktien 

 § 10a. (1) Wenn Aktionäre bei depotverwahrten Inhaberaktien gegenüber der 
Gesellschaft zur Ausübung ihrer Rechte die Tatsache oder den Umfang ihres 
Aktienbesitzes nachweisen müssen, genügt anstelle der Vorlage der 
Aktienurkunden die Vorlage einer Bestätigung des Anteilsbesitzes, die vom 
depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat des Europäischen 
Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaat der OECD ausgestellt wurde 
(Depotbestätigung). In der Satzung oder in der Einberufung können weitere 
geeignete Personen oder Stellen festgelegt werden, deren Depotbestätigungen von 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
der Gesellschaft entgegengenommen werden. 

 (2) Die Depotbestätigung hat folgende Angaben zu enthalten: 

  1. den Aussteller durch Angabe von Name (Firma) und Anschrift oder eines 
im Verkehr zwischen Kreditinstituten gebräuchlichen Codes; 

  2. den Aktionär durch Angabe von Name (Firma) und Anschrift, bei 
natürlichen Personen zusätzlich das Geburtsdatum, bei juristischen 
Personen gegebenenfalls das Register und die Nummer, unter der die 
juristische Person in ihrem Herkunftsstaat geführt wird; 

  3. die Nummer des Depots, andernfalls eine sonstige Bezeichnung; 
  4. die Anzahl und gegebenenfalls den Nennbetrag der Aktien des Aktionärs 

sowie bei mehreren Aktiengattungen die Bezeichnung der Gattung oder 
die international gebräuchliche Wertpapierkennnummer; 

  5. den Zeitpunkt oder den Zeitraum, auf den sich die Depotbestätigung 
bezieht. 

 Soll durch die Depotbestätigung der Nachweis der gegenwärtigen Eigenschaft als 
Aktionär geführt werden, so darf sie zum Zeitpunkt der Vorlage bei der 
Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein. Die Satzung kann diesen Zeitraum 
verkürzen, wenn sie vorsieht, dass die Gesellschaft oder eine von ihr benannte 
Stelle Depotbestätigungen über ein international verbreitetes, besonders 
gesichertes Kommunikationsnetz der Kreditinstitute, dessen Teilnehmer eindeutig 
identifiziert. 

 (3) Die Depotbestätigung bedarf der Schriftform, sofern die Satzung nicht die 
Textform genügen lässt. Eine börsenotierte Gesellschaft muss Depotbestätigungen 
jedenfalls über ein international verbreitetes, besonders gesichertes 
Kommunikationsnetz der Kreditinstitute entgegennehmen, dessen Teilnehmer 
eindeutig identifiziert werden können. 

 (4) Die Gesellschaft muss Depotbestätigungen in deutscher Sprache und, 
wenn sie börsenotiert ist, auch in englischer Sprache entgegennehmen. In der 
Satzung oder in der Einberufung können weitere Sprachen vorgesehen werden. 

§ 12. Stimmrecht. Keine Mehrstimmrechtsaktien Stimmrecht 

(1) Jede Aktie gewährt das Stimmrecht. Vorzugsaktien können nach den 
Vorschriften dieses Bundesgesetzes als Aktien ohne Stimmrecht ausgegeben 
werden. 

§ 12. (1) Jede Aktie gewährt das Stimmrecht. Das Stimmrecht wird nach dem 
Verhältnis der Aktiennennbeträge, bei Stückaktien nach deren Zahl ausgeübt. Ein 
Aktionär kann für verschiedene Aktien unterschiedlich abstimmen. 

(2) Mehrstimmrechtsaktien sind unzulässig. (2) Für den Fall, dass ein Aktionär mehrere Aktien besitzt, kann die Satzung 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
das Stimmrecht durch Festsetzung eines Höchstbetrags oder von Abstufungen 
beschränken. 

 (3) Mehrstimmrechtsaktien sind unzulässig. 

 Vorzugsaktien ohne Stimmrecht 

 § 12a. (1) Für Aktien, die mit einem nachzuzahlenden Vorzug bei der 
Verteilung des Gewinns ausgestattet sind, kann das Stimmrecht ausgeschlossen 
werden (Vorzugsaktien ohne Stimmrecht). Mit Ausnahme des Stimmrechts 
gewähren solche Vorzugsaktien die jedem Aktionär aus der Aktie zustehenden 
Rechte. 

 (2) Vorzugsaktien ohne Stimmrecht dürfen nur bis zu einem Drittel des 
Grundkapitals ausgegeben werden. Wird der Vorzugsbetrag bei der Verteilung des 
Gewinns in einem Jahr nicht oder nicht vollständig gezahlt und der Rückstand im 
darauffolgenden Jahr nicht neben dem vollen Vorzug dieses Jahres nachgezahlt, so 
haben die Vorzugsaktionäre das Stimmrecht so lange, bis die Rückstände 
nachgezahlt sind. 

§ 13. Unterzeichnung der Aktien Formvorschriften, Begriffsbestimmungen 

Zur Unterzeichnung von Aktien und Zwischenscheinen genügt eine 
vervielfältigte Unterschrift. Die Gültigkeit der Unterzeichnung kann von der 
Beachtung einer besonderen Form abhängig gemacht werden. Die Formvorschrift 
muß in der Urkunde enthalten sein. 

§ 13. (1) Zur Unterzeichnung von Aktienurkunden und Zwischenscheinen 
genügt eine vervielfältigte Unterschrift. Die Gültigkeit der Unterzeichnung kann 
von der Beachtung einer besonderen Form abhängig gemacht werden. Die 
Formvorschrift muss in der Urkunde enthalten sein. 

 (2) Ist durch dieses Bundesgesetz für Erklärungen die Textform 
vorgeschrieben, so muss die Erklärung in einer Urkunde oder auf eine andere zur 
dauerhaften Wiedergabe in Schriftzeichen geeignete Weise abgegeben, die Person 
des Erklärenden genannt und der Abschluss der Erklärung durch Nachbildung der 
Namensunterschrift oder anders erkennbar gemacht werden. 

 (3) Ist durch dieses Bundesgesetz für Erklärungen die Schriftform 
vorgeschrieben, so genügt eine Erklärung in Textform (Abs. 2), die über ein 
international verbreitetes, besonders gesichertes Kommunikationsnetz der 
Kreditinstitute übermittelt wird, dessen Teilnehmer eindeutig identifiziert werden 
können. 

 (4) Steht nach diesem Bundesgesetz für Erklärungen an die Gesellschaft ein 
elektronischer Kommunikationsweg offen, so ist die Erklärung der Gesellschaft 
zugegangen, sobald sie im Machtbereich der Gesellschaft eingelangt ist. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 (5) Ist durch dieses Bundesgesetz vorgeschrieben, dass Informationen auf der 
Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht werden, so muss es möglich 
sein, dass diese gelesen und als Dokument gespeichert und ausgedruckt werden 
können. Bei einer nicht börsenotierten Gesellschaft genügt es, wenn die 
Unterlagen nur für ihre Aktionäre zugänglich sind. 

 (6) Der Samstag ist kein Werktag im Sinn dieses Bundesgesetzes. 

§ 16. Feststellung der Satzung Feststellung der Satzung 

(1) Die Satzung muß durch notarielle Beurkundung festgestellt werden. 
Bevollmächtigte bedürfen einer öffentlich beglaubigten Vollmacht. 

§ 16. (1) Die Satzung muß in Form eines Notariatsakts festgestellt werden. 
Bevollmächtigte bedürfen einer öffentlich beglaubigten Vollmacht. 

(2) … (2) unverändert 

§ 17. Inhalt der Satzung Inhalt der Satzung 

… § 17.  unverändert 
 1. und 2. …  1. und 2. unverändert 
 3. die Höhe des Grundkapitals, weiters ob Inhaber- oder Namensaktien 

ausgestellt werden; 
 3. die Höhe des Grundkapitals, weiters ob Inhaber- oder Namensaktien 

ausgegeben werden; 
 4. bis 6. …  4. bis 6. unverändert 

§ 29. Inhalt der Anmeldung Inhalt der Anmeldung 

(1) bis (3) … § 29. (1) bis (3) unverändert 

(4) Die eingereichten Schriftstücke werden beim Gericht in Urschrift, 
Ausfertigung oder öffentlich beglaubigter Abschrift aufbewahrt. 

(4) Die Dokumente sind in Urschrift, Ausfertigung oder öffentlich 
beglaubigter Abschrift einzureichen und in die Urkundensammlung (§ 12 FBG) 
aufzunehmen 

§ 30. Stufengründung entfällt 

(1) Übernehmen die Aktionäre, die die Satzung festgestellt haben, nicht alle 
Aktien, so sind die folgenden besonderen Vorschriften einzuhalten 

 

(2) Vor Erstattung des Gründungsberichts sind die nicht übernommenen 
Aktien zu zeichnen. Die Zeichnung geschieht durch eine schriftliche Erklärung 
(Zeichnungsschein), aus der die Beteiligung des Zeichners nach der Zahl, bei 
Nennbetragsaktien auch dem Nennbetrag und, wenn mehrere Gattungen bestehen, 
der Gattung der Aktien hervorgehen muß. Der Zeichnungsschein ist doppelt 
auszustellen; er hat zu enthalten: 

 

 1. den Tag der Feststellung der Satzung;  
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 2. die im § 17 und in den §§ 19 und 20 vorgesehenen Festsetzungen und, 

wenn mehrere Gattungen bestehen, den auf jede Aktiengattung 
entfallenden Betrag des Grundkapitals; 

 

 3. den Namen, die Beschäftigung und den Wohnort der Gründer;  
 4. den Ausgabebetrag der Aktien und den Betrag der festgesetzten 

Einzahlungen sowie den Umfang von Nebenverpflichtungen; 
 

 5. den Zeitpunkt, in dem die Zeichnung unverbindlich wird, wenn nicht bis 
dahin die Errichtung der Gesellschaft beschlossen ist. 

 

(3) Zeichnungsscheine, die diese Angaben nicht vollständig oder die außer 
dem Vorbehalt im Abs. 2 Z. 5 Beschränkungen der Verpflichtung des Zeichners 
enthalten, sind nichtig. Auf die Unverbindlichkeit oder Nichtigkeit der Zeichnung 
kann sich der Zeichner nicht berufen, wenn die Gesellschaft im Firmenbuch 
eingetragen ist und wenn er auf Grund einer den Erfordernissen des Abs. 2 Satz 2 
entsprechenden Erklärung in der zur Beschlußfassung über die Errichtung der 
Gesellschaft berufenen Hauptversammlung gestimmt oder später als Aktionär 
Rechte ausgeübt oder Verpflichtungen erfüllt hat. Jede nicht im Zeichnungsschein 
enthaltene Beschränkung ist der Gesellschaft gegenüber unwirksam. 

 

(4) Den ersten Aufsichtsrat (§ 23) und die Abschlußprüfer für den ersten 
Jahresabschluß bestellt eine Hauptversammlung, die die Gründer nach der 
Zeichnung des Grundkapitals zu berufen haben. 

 

(5) Der Anmeldung der Gesellschaft zum Firmenbuch sind außer den 
Urkunden nach § 29 Abs. 2 die Doppelstücke der Zeichnungsscheine und ein von 
den Gründern unterschriebenes Verzeichnis aller Aktionäre beizufügen; das 
Verzeichnis muß die auf jeden Aktionär entfallenden Aktien und die auf die 
Aktien geleisteten Einzahlungen angeben. 

 

(6) Nach der Anmeldung der Gesellschaft zum Firmenbuch beruft das 
Gericht eine Hauptversammlung der in dem Verzeichnis aufgeführten Aktionäre 
zur Beschlußfassung über die Errichtung der Gesellschaft. 

 

(7) Der Richter leitet die Versammlung und beurkundet ihre Beschlüsse.  

(8) Der Vorstand und der Aufsichtsrat haben sich über die Ergebnisse der 
Gründungsprüfung auf Grund der Berichte nach § 26 Abs. 2 und ihrer 
urkundlichen Grundlagen zu erklären. Bis zur Beschlußfassung kann jedes 
Mitglied des Vorstands und des Aufsichtsrats die Unterzeichnung der Anmeldung 
zurückziehen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(9) Für die Errichtung der Gesellschaft ist die Zustimmung von mindestens 
einem Viertel aller in dem Verzeichnis angeführten Aktionäre erforderlich, der 
Nennbetrag ihrer Aktien muß mindestens ein Viertel des gesamten Grundkapitals 
erreichen, Personen, denen Sondervorteile oder Gründungsaufwand gewährt 
werden sollen (§ 19), die Sacheinlagen machen sollen oder von denen 
Vermögensgegenstände übernommen werden sollen (§ 20), können weder für sich 
noch für andere mitstimmen. 

 

(10) Die Zustimmung aller erschienenen Aktionäre ist nötig, wenn die im § 
10 Abs. 3 und im § 17 bezeichneten Bestimmungen der Satzung geändert oder die 
in den §§ 19 und 20 vorgesehenen Festsetzungen zu Lasten der Gesellschaft 
erweitert werden sollen; gleiches gilt, wenn die Dauer der Gesellschaft über die in 
der Satzung bestimmte Zeit verlängert oder die in der Satzung für Beschlüsse der 
Hauptversammlung vorgesehenen erschwerenden Erfordernisse beseitigt werden 
sollen. 

 

(11) Die Beschlußfassung ist zu vertagen, wenn es die Aktionäre mit 
einfacher Stimmenmehrheit verlangen. 

 

(12) Soweit vorstehend nichts anderes bestimmt ist, wird vor der Eintragung 
der Gesellschaft bei Berufung und Beschlußfassung der Hauptversammlungen 
nach den Vorschriften verfahren, die nach der Eintragung maßgebend sind. 

 

§ 33. Veröffentlichung der Eintragung. Veröffentlichung der 
Eröffnungsbilanz 

Veröffentlichung der Eintragung. Veröffentlichung der Eröffnungsbilanz 

(1) In die Veröffentlichung der Eintragung, für die im übrigen die 
allgemeinen handelsrechtlichen Vorschriften gelten, sind auch aufzunehmen: 

§ 33. (1) In die Veröffentlichung der Eintragung, für die im übrigen die 
allgemeinen unternehmensrechtlichen Vorschriften gelten, sind auch 
aufzunehmen: 

 1. bis 3. …  1. bis 3. unverändert 

(2) … (2) unverändert 

(3) Liegt eine Gründung mit Sacheinlagen oder Sachübernahmen (§ 20) vor, 
so hat der Vorstand unverzüglich nach der Eintragung der Gesellschaft die 
Eröffnungsbilanz, für die im übrigen die allgemeinen handelsrechtlichen 
Vorschriften gelten, auf den Tag der Errichtung der Gesellschaft (§ 21, § 30 Abs. 
6) aufzustellen, nach ihrer Bestätigung durch die Prüfer (§ 25 Abs. 2 bis 5) dem 
Aufsichtsrat vorzulegen und innerhalb von drei Monaten nach der Eintragung der 
Gesellschaft in den Bekanntmachungsblättern zu veröffentlichen. Die 
Veröffentlichung ist zum Firmenbuch einzureichen. Wird ein Unternehmen 

(3) Liegt eine Gründung mit Sacheinlagen oder Sachübernahmen (§ 20) vor, 
so hat der Vorstand unverzüglich nach der Eintragung der Gesellschaft die 
Eröffnungsbilanz, für die im übrigen die allgemeinen unternehmensrechtlichen 
Vorschriften gelten, auf den Tag der Errichtung der Gesellschaft (§ 21) 
aufzustellen, nach ihrer Bestätigung durch die Prüfer (§ 25 Abs. 2 bis 5) dem 
Aufsichtsrat vorzulegen und innerhalb von drei Monaten nach der Eintragung der 
Gesellschaft gemäß § 18 zu veröffentlichen. Die Veröffentlichung ist zum 
Firmenbuch einzureichen. Wird ein Unternehmen (Betrieb) auf Grund einer auf 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(Betrieb) auf Grund einer auf einen höchstens neun Monate vor der Errichtung der 
Gesellschaft liegenden Stichtag aufgestellten Bilanz als Sacheinlage eingebracht, 
so kann die Eröffnungsbilanz auf diesen Stichtag aufgestellt werden. Für die zu 
veröffentlichende Eröffungsbilanz gelten im übrigen die Vorschriften für den 
Jahresabschluß sinngemäß. 

einen höchstens neun Monate vor der Errichtung der Gesellschaft liegenden 
Stichtag aufgestellten Bilanz als Sacheinlage eingebracht, so kann die 
Eröffnungsbilanz auf diesen Stichtag aufgestellt werden. Für die zu 
veröffentlichende Eröffnungsbilanz gelten im übrigen die Vorschriften für den 
Jahresabschluß sinngemäß. 

 Verantwortlichkeit der Gründungsprüfer 

§ 42. … § 42. unverändert 

§ 43. Verzicht und Vergleich Verzicht und Vergleich 

Die Gesellschaft kann auf Ersatzansprüche gegen die Gründer, die neben 
diesen haftenden Personen und gegen die Mitglieder des Vorstands und des 
Aufsichtsrats (§§ 39 bis 41) erst nach fünf Jahren seit der Eintragung der 
Gesellschaft in das Firmenbuch und nur dann verzichten oder sich darüber 
vergleichen, wenn die Hauptversammlung zustimmt und nicht eine Minderheit, 
deren Anteile den fünften Teil des Grundkapitals erreichen, widerspricht. Die 
zeitliche Beschränkung gilt nicht, wenn der Ersatzpflichtige zahlungsunfähig ist 
und sich zur Abwendung oder Beseitigung des Konkurses mit seinen Gläubigern 
vergleicht. 

§ 43. Die Gesellschaft kann auf Ersatzansprüche gegen die Gründer, die 
neben diesen haftenden Personen und gegen die Mitglieder des Vorstands und des 
Aufsichtsrats (§§ 39 bis 41) erst nach fünf Jahren seit der Eintragung der 
Gesellschaft in das Firmenbuch und nur dann verzichten oder sich darüber 
vergleichen, wenn die Hauptversammlung zustimmt und nicht eine Minderheit, 
deren Anteile zwanzig vom Hundert des Grundkapitals erreichen, widerspricht. 
Die zeitliche Beschränkung gilt nicht, wenn der Ersatzpflichtige zahlungsunfähig 
ist und sich zur Abwendung oder Beseitigung des Konkurses mit seinen 
Gläubigern vergleicht. 

Nachgründung Nachgründung 

§ 45. (1) Verträge der Gesellschaft, nach denen sie von einem Gründer 
vorhandene oder herzustellende Anlagen oder sonstige Vermögensgegenstände für 
eine Vergütung von mindestens dem zehnten Teil des Grundkapitals erwerben 
soll, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Zustimmung der Hauptversammlung und 
der Eintragung in das Firmenbuch, wenn sie in den ersten zwei Jahren seit der 
Eintragung der Gesellschaft in das Firmenbuch geschlossen werden; ohne die 
Zustimmung der Hauptversammlung oder die Eintragung im Firmenbuch sind 
auch die Rechtshandlungen zu ihrer Ausführung rechtsunwirksam. Den Gründern 
sind Personen, für deren Rechnung die Gründer Aktien übernommen haben, 
Personen, zu denen ein Gründer ein Naheverhältnis hat, das der Beziehung 
zwischen Mutterunternehmen und Tochterunternehmen (§ 228 Abs. 3 UGB) 
entspricht, sowie nahe Angehörige eines Gründers (§ 4 Anfechtungsordnung) 
gleichgestellt. 

§ 45. (1) Verträge der Gesellschaft, nach denen sie von einem Gründer 
vorhandene oder herzustellende Anlagen oder sonstige Vermögensgegenstände für 
eine Vergütung von mindestens zehn vom Hundert des Grundkapitals erwerben 
soll, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Zustimmung der Hauptversammlung und 
der Eintragung in das Firmenbuch, wenn sie in den ersten zwei Jahren seit der 
Eintragung der Gesellschaft in das Firmenbuch geschlossen werden; ohne die 
Zustimmung der Hauptversammlung oder die Eintragung im Firmenbuch sind 
auch die Rechtshandlungen zu ihrer Ausführung rechtsunwirksam. Den Gründern 
sind Personen, für deren Rechnung die Gründer Aktien übernommen haben, 
Personen, zu denen ein Gründer ein Naheverhältnis hat, das der Beziehung 
zwischen Mutterunternehmen und Tochterunternehmen (§ 228 Abs. 3 UGB) 
entspricht, sowie nahe Angehörige eines Gründers (§ 4 Anfechtungsordnung) 
gleichgestellt. 

(2) bis (4) … (2) bis (4) unverändert 

 Eintragung der Nachgründung 

§ 46. (1) bis (5) … § 46. (1) bis (5) unverändert 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

§ 49. Hauptverpflichtung der Aktionäre Hauptverpflichtung der Aktionäre 

(1) bis (2) … § 49. (1) bis (2) unverändert 

(3) Der vor der Anmeldung der Gesellschaft eingeforderte Betrag (§ 28 Abs. 
2 Z 1 und § 28a Abs. 1) kann nur in gesetzlichen Zahlungsmitteln oder durch 
Gutschrift auf ein Bankkonto im Inland oder Postscheckkonto der Gesellschaft 
oder des Vorstands zu seiner freien Verfügung eingezahlt werden. Forderungen 
des Vorstands aus diesen Einzahlungen gegen Kreditinstitute oder das 
Österreichische Postsparkassenamt gelten als Forderungen der Gesellschaft. 

(3) Der vor der Anmeldung der Gesellschaft eingeforderte Betrag (§ 28 Abs. 
2 Z 1 und § 28a Abs. 1) kann nur in gesetzlichen Zahlungsmitteln oder durch 
Gutschrift auf ein Bankkonto im Inland der Gesellschaft oder des Vorstands zu 
seiner freien Verfügung eingezahlt werden. Forderungen des Vorstands aus diesen 
Einzahlungen gegen Kreditinstitute gelten als Forderungen der Gesellschaft. 

§ 57. Folgen nicht rechtzeitiger Einzahlung Folgen nicht rechtzeitiger Einzahlung 

(1) Wenn die Satzung nichts anderes bestimmt, sind die Aktionäre zur 
Einzahlung so aufzufordern, wie es die Satzung für Veröffentlichungen der 
Gesellschaft vorsieht. 

§ 57. (1) Die Aktionäre haben die Einlagen nach Aufforderung durch den 
Vorstand einzuzahlen. Die Aufforderung ist, wenn die Satzung nichts anderes 
bestimmt, gemäß § 18 zu veröffentlichen. 

(2) und (3) … (2) und (3) unverändert 

§ 58. Ausschluß säumiger Aktionäre Ausschluß säumiger Aktionäre 

(1) … § 58. (1) unverändert 

(2) Die Nachfrist muß dreimal in den Bekanntmachungsblättern 
veröffentlicht werden; die erste Veröffentlichung muß mindestens drei Monate, 
die letzte mindestens einen Monat vor Fristablauf ergehen. Ist die Übertragung der 
Aktien an die Zustimmung der Gesellschaft gebunden, so genügt an Stelle der 
Veröffentlichungen die einmalige Einzelaufforderung an die säumigen Aktionäre; 
dabei muß eine Nachfrist gewährt werden, die mindestens einen Monat seit dem 
Empfang der Aufforderung beträgt. 

(2) Die Nachfrist muß dreimal gemäß § 18 veröffentlicht werden; die erste 
Veröffentlichung muß mindestens drei Monate, die letzte mindestens einen Monat 
vor Fristablauf ergehen. Ist die Übertragung der Aktien an die Zustimmung der 
Gesellschaft gebunden, so genügt an Stelle der Veröffentlichungen die einmalige 
Einzelaufforderung an die säumigen Aktionäre; dabei muß eine Nachfrist gewährt 
werden, die mindestens einen Monat seit dem Empfang der Aufforderung beträgt. 

(3) Aktionäre, die den eingeforderten Betrag trotzdem nicht zahlen, werden 
durch Veröffentlichung in den Bekanntmachungsblättern ihrer Aktien und der 
geleisteten Einzahlungen zugunsten der Gesellschaft für verlustig erklärt. 

(3) Aktionäre, die den eingeforderten Betrag trotzdem nicht zahlen, werden 
durch Veröffentlichung gemäß § 18 ihrer Aktien und der geleisteten Einzahlungen 
zugunsten der Gesellschaft für verlustig erklärt. 

(4) … (4) unverändert 

Buchung und Übertragung der Namensaktie Eintragung von Namensaktien im Aktienbuch 

§ 61. (1) Namensaktien sind unter Bezeichnung des Inhabers nach Namen, 
Beschäftigung und Wohnort in das Aktienbuch der Gesellschaft einzutragen. 

§ 61. (1) Namensaktien sind mit folgenden Angaben in das Aktienbuch der 
Gesellschaft einzutragen: 

  1. Name (Firma) und für die Zustellung maßgebliche Anschrift des 
Aktionärs, bei natürlichen Personen das Geburtsdatum, bei juristischen 
Personen gegebenenfalls das Register und die Nummer, unter der die 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
juristische Person in ihrem Herkunftsstaat geführt wird; 

  2. Stückzahl oder Aktiennummer, bei Nennbetragsaktien der Betrag. 

(2) Sie können durch Indossament übertragen werden, für die Form des 
Indossaments, den Rechtsausweis des Inhabers und seine Verpflichtung zur 
Herausgabe gelten sinngemäß Artikel 12, 13 und 16 des Wechselgesetzes 1955, 
BGBl. Nr. 49. 

(2) Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt als Aktionär nur, wer als solcher im 
Aktienbuch eingetragen ist. Ein Kreditinstitut, das anstelle des Aktionärs im 
Aktienbuch eingetragen ist, benötigt zur Ausübung des Stimmrechts eine in 
Textform erteilte Ermächtigung des Aktionärs. Das Fehlen einer Ermächtigung 
lässt die Gültigkeit der Stimmabgabe unberührt. 

(3) Die Übertragung der Namensaktie ist der Gesellschaft zu melden, die 
Aktie ist vorzulegen und der Übergang nachzuweisen. Die Gesellschaft vermerkt 
den Übergang im Aktienbuch. 

(3) Geht die Namensaktie auf einen anderen über, so erfolgen Löschung und 
Neueintragung im Aktienbuch auf Mitteilung und Nachweis. 

(4) Die Gesellschaft ist verpflichtet, die Ordnungsmäßigkeit der Reihe der 
Indossamente und der Abtretungserklärungen, aber nicht die Unterschriften zu 
prüfen. 

(4) Wurde jemand nach Ansicht der Gesellschaft zu Unrecht als Aktionär in 
das Aktienbuch eingetragen, so kann die Gesellschaft die Eintragung nur löschen, 
wenn sie vorher die Beteiligten von der beabsichtigten Löschung nachweislich 
benachrichtigt und ihnen eine angemessene Frist zur Erhebung eines Widerspruchs 
gesetzt hat. Widerspricht ein Beteiligter innerhalb der Frist, so hat die Löschung 
zu unterbleiben. 

(5) Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt als Aktionär nur, wer als solcher im 
Aktienbuch eingetragen ist. 

(5) Diese Vorschriften gelten sinngemäß für Zwischenscheine. 

(6) Diese Vorschriften gelten sinngemäß für Zwischenscheine.  

 Übertragung von Namensaktien, Vinkulierung 

 § 62. (1) Namensaktien können durch Indossament übertragen werden. Für 
die Form des Indossaments, den Rechtsausweis des Inhabers und seine 
Verpflichtung zur Herausgabe gelten die Art. 12, 13 und 16 des Wechselgesetzes 
1955, BGBl. Nr. 49, sinngemäß. Bei der Anmeldung zur Eintragung des 
Erwerbers in das Aktienbuch ist der Gesellschaft die Aktienurkunde vorzulegen. 
Die Gesellschaft hat die Ordnungsmäßigkeit der Reihe der Indossamente und der 
Abtretungserklärungen, nicht aber die Unterschriften zu prüfen. 

§ 62. (1) Die Satzung kann die Übertragung von Namensaktien an die 
Zustimmung der Gesellschaft binden. Die Zustimmung gibt der Vorstand, wenn 
die Satzung nichts anderes bestimmt. Die Zustimmung darf nur aus wichtigem 
Grund verweigert werden. 

(2) Die Satzung kann die Übertragung von Namensaktien an die Zustimmung 
der Gesellschaft binden. Die Zustimmung gibt der Vorstand, wenn die Satzung 
nichts anderes bestimmt. Die Zustimmung darf nur aus wichtigem Grund 
verweigert werden. 

(2) Ist nach der Satzung die Zustimmung der Gesellschaft zur Übertragung 
der Aktien notwendig, so ist, falls die Zustimmung versagt wird, dem Aktionär bei 

(3) Ist nach der Satzung die Zustimmung der Gesellschaft zur Übertragung 
der Aktien notwendig, so ist, falls die Zustimmung versagt wird, dem Aktionär bei 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Nachweis der Einzahlung des auf die Einlage eingeforderten Betrags vom Gericht 
die Übertragung der Aktie zu gestatten, wenn kein wichtiger Grund für die 
Verweigerung der Zustimmung vorliegt und die Übertragung ohne Schädigung der 
Gesellschaft, der übrigen Aktionäre und der Gläubiger erfolgen kann. Das Gericht 
hat vor der Entscheidung den Vorstand zu hören. Ungeachtet der erteilten 
Zustimmung des Gerichts zur Übertragung kann diese dennoch nicht wirksam 
stattfinden, wenn die Gesellschaft innerhalb eines Monats nach Rechtskraft der 
Entscheidung dem Aktionär durch eingeschriebenen Brief mitteilt, daß sie die 
Übertragung der Aktie zu den gleichen Bedingungen an einen anderen von ihr 
bezeichneten Erwerber gestatte. 

Nachweis der Einzahlung des auf die Einlage eingeforderten Betrags vom Gericht 
die Übertragung der Aktie zu gestatten, wenn kein wichtiger Grund für die 
Verweigerung der Zustimmung vorliegt und die Übertragung ohne Schädigung der 
Gesellschaft, der übrigen Aktionäre und der Gläubiger erfolgen kann. Das Gericht 
hat vor der Entscheidung den Vorstand zu hören. Ungeachtet der erteilten 
Zustimmung des Gerichts zur Übertragung kann diese dennoch nicht wirksam 
stattfinden, wenn die Gesellschaft innerhalb eines Monats nach Rechtskraft der 
Entscheidung dem Aktionär durch eingeschriebenen Brief mitteilt, daß sie die 
Übertragung der Aktie zu den gleichen Bedingungen an einen anderen von ihr 
bezeichneten Erwerber gestatte. 

(3) Beim Verkauf einer nur mit Zustimmung der Gesellschaft übertragbaren 
Aktie im Exekutionsverfahren hat das Exekutionsgericht den Börsenpreis, beim 
Fehlen eines solchen den Verkaufswert der Aktie festzustellen und von der 
Bewilligung des Verkaufs auch die Gesellschaft sowie alle Gläubiger, die bis 
dahin die gerichtliche Pfändung der Aktie erwirkt haben, unter Bekanntgabe des 
festgestellten Wertes zu benachrichtigen. Die Feststellung des Wertes der Aktie 
hat zu unterbleiben, wenn zwischen dem betreibenden Gläubiger, dem 
Verpflichteten und der Gesellschaft eine Einigung über den Übernahmspreis 
zustandekommt. Wird die Aktie nicht innerhalb vierzehn Tagen nach 
Benachrichtigung der Gesellschaft durch einen von der Gesellschaft zugelassenen 
Käufer gegen Bezahlung eines den Wert (Übernahmspreis) erreichenden Preises 
übernommen, so erfolgt der Verkauf nach den Bestimmungen der 
Exekutionsordnung; zu dieser Übertragung der Aktie ist die Zustimmung der 
Gesellschaft nicht erforderlich. 

(4) Beim Verkauf einer nur mit Zustimmung der Gesellschaft übertragbaren 
Aktie im Exekutionsverfahren hat das Exekutionsgericht den Börsenpreis, beim 
Fehlen eines solchen den Verkaufswert der Aktie festzustellen und von der 
Bewilligung des Verkaufs auch die Gesellschaft sowie alle Gläubiger, die bis 
dahin die gerichtliche Pfändung der Aktie erwirkt haben, unter Bekanntgabe des 
festgestellten Wertes zu benachrichtigen. Die Feststellung des Wertes der Aktie 
hat zu unterbleiben, wenn zwischen dem betreibenden Gläubiger, dem 
Verpflichteten und der Gesellschaft eine Einigung über den Übernahmspreis 
zustandekommt. Wird die Aktie nicht innerhalb vierzehn Tagen nach 
Benachrichtigung der Gesellschaft durch einen von der Gesellschaft zugelassenen 
Käufer gegen Bezahlung eines den Wert (Übernahmspreis) erreichenden Preises 
übernommen, so erfolgt der Verkauf nach den Bestimmungen der 
Exekutionsordnung; zu dieser Übertragung der Aktie ist die Zustimmung der 
Gesellschaft nicht erforderlich. 

(4) Diese Vorschriften gelten sinngemäß für Zwischenscheine. (5) Diese Vorschriften gelten sinngemäß für Zwischenscheine. 

Erwerb eigener Aktien Erwerb eigener Aktien 

§ 65. (1) … § 65. (1) unverändert 
 1. bis 7. …  1. bis 7. unverändert 
 8. auf Grund einer höchstens 30 Monate geltenden Ermächtigung der 

Hauptversammlung, wenn die Aktien der Gesellschaft an einem 
geregelten Markt im Sinne des § 1 Abs. 2 BörseG oder an einem 
anerkannten, für das Publikum offenen, ordnungsgemäß funktionierenden 
Wertpapiermarkt in einem Vollmitgliedstaat der OECD zugelassen sind. 
Der Handel in eigenen Aktien ist als Zweck des Erwerbs ausgeschlossen. 
Die Hauptversammlung kann den Vorstand auch ermächtigen, die eigenen 

 8. auf Grund einer höchstens 30 Monate geltenden Ermächtigung der 
Hauptversammlung, wenn die betreffenden Aktien börsenotiert im Sinn 
des § 3 sind. Der Handel in eigenen Aktien ist als Zweck des Erwerbs 
ausgeschlossen. Die Hauptversammlung kann den Vorstand auch 
ermächtigen, die eigenen Aktien ohne weiteren 
Hauptversammlungsbeschluss einzuziehen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss einzuziehen. 

(1a) Der Beschluss der Hauptversammlung nach Abs. 1 Z 4 und Z 8 hat den 
Anteil der zu erwerbenden Aktien am Grundkapital, die Geltungsdauer der 
Ermächtigung sowie den niedrigsten und den höchsten Gegenwert festzulegen. 
Börsenotierte Gesellschaften im Sinne von Abs. 1 Z 8 haben einen Beschluss 
gemäß Abs. 1 Z 4, 6 und 8 sowie unmittelbar vor der Durchführung das darauf 
beruhende Rückkaufprogramm, insbesondere dessen Dauer, zu veröffentlichen; 
dasselbe gilt sinngemäß für die Veräußerung eigener Aktien mit Ausnahme von 
Veräußerungen nach Abs. 1 Z 7. 

(1a) Der Beschluss der Hauptversammlung nach Abs. 1 Z 4 und Z 8 hat den 
Anteil der zu erwerbenden Aktien am Grundkapital, die Geltungsdauer der 
Ermächtigung sowie den niedrigsten und den höchsten Gegenwert festzulegen. 
Börsenotierte Gesellschaften haben einen Beschluss gemäß Abs. 1 Z 4, 6 und 8 
sowie unmittelbar vor der Durchführung das darauf beruhende 
Rückkaufprogramm, insbesondere dessen Dauer, gemäß § 18 zu veröffentlichen; 
dasselbe gilt sinngemäß für die Veräußerung eigener Aktien mit Ausnahme von 
Veräußerungen nach Abs. 1 Z 7. 

(1b) bis (5) … (1b) bis (5) unverändert 

§ 67. Kraftloserklärung von Aktien durch die Gesellschaft Kraftloserklärung von Aktien durch die Gesellschaft 

(1) … § 67. (1) unverändert 

(2) Die Aufforderung zur Einreichung der Aktien hat die Kraftloserklärung 
anzudrohen und auf die Genehmigung des Gerichts hinzuweisen. Die 
Kraftloserklärung kann nur erfolgen, wenn die Aufforderung nach § 58 Abs. 2 
veröffentlicht worden ist. Sie geschieht durch Veröffentlichung in den 
Bekanntmachungsblättern. 

(2) Die Aufforderung zur Einreichung der Aktien hat die Kraftloserklärung 
anzudrohen und auf die Genehmigung des Gerichts hinzuweisen. Die 
Kraftloserklärung kann nur erfolgen, wenn die Aufforderung nach § 58 Abs. 2 
veröffentlicht worden ist. Sie geschieht durch Veröffentlichung gemäß § 18. 

(3) An Stelle der für kraftlos erklärten Aktien sind neue Aktien auszugeben 
und dem Berechtigten auszuhändigen oder, wenn ein Recht zur Hinterlegung 
besteht, zu hinterlegen. Die Aushändigung oder Hinterlegung ist dem Gericht 
anzuzeigen. 

(3) An Stelle der für kraftlos erklärten Aktien sind vorbehaltlich einer 
Satzungsregelung gemäß § 10 Abs. 6 neue Aktien auszugeben und dem 
Berechtigten auszuhändigen oder, wenn ein Recht zur Hinterlegung besteht, zu 
hinterlegen. Die Aushändigung oder Hinterlegung ist dem Gericht anzuzeigen. 

(4) … (4) unverändert 

§ 84. Sorgfaltspflicht und Verantwortlichkeit der Vorstandsmitglieder Sorgfaltspflicht und Verantwortlichkeit der Vorstandsmitglieder 

(1) bis (3) … § 84. (1) bis (3) unverändert 

(4) Der Gesellschaft gegenüber tritt die Ersatzpflicht nicht ein, wenn die 
Handlung auf einem gesetzmäßigen Beschluß der Hauptversammlung beruht. 
Dadurch, daß der Aufsichtsrat die Handlung gebilligt hat, wird die Ersatzpflicht 
nicht ausgeschlossen. Die Gesellschaft kann erst nach fünf Jahren seit der 
Entstehung des Anspruchs und nur dann auf Ersatzansprüche verzichten oder sich 
darüber vergleichen, wenn die Hauptversammlung zustimmt und nicht eine 
Minderheit, deren Anteile den fünften Teil des Grundkapitals erreichen, 
widerspricht. Die zeitliche Beschränkung gilt nicht, wenn der Ersatzpflichtige 
zahlungsunfähig ist und sich zur Abwendung oder Beseitigung des Konkurses mit 

(4) Der Gesellschaft gegenüber tritt die Ersatzpflicht nicht ein, wenn die 
Handlung auf einem gesetzmäßigen Beschluss der Hauptversammlung beruht. 
Dadurch, daß der Aufsichtsrat die Handlung gebilligt hat, wird die Ersatzpflicht 
nicht ausgeschlossen. Die Gesellschaft kann erst nach fünf Jahren seit der 
Entstehung des Anspruchs und nur dann auf Ersatzansprüche verzichten oder sich 
darüber vergleichen, wenn die Hauptversammlung zustimmt und nicht eine 
Minderheit, deren Anteile zwanzig vom Hundert des Grundkapitals erreichen, 
widerspricht. Die zeitliche Beschränkung gilt nicht, wenn der Ersatzpflichtige 
zahlungsunfähig ist und sich zur Abwendung oder Beseitigung des Konkurses mit 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
seinen Gläubigern vergleicht. seinen Gläubigern vergleicht. 

(5) und (6) … (5) und (6) unverändert 

§ 86. Zusammensetzung des Aufsichtsrats Zusammensetzung des Aufsichtsrats 

(1) bis (3) … § 86. (1) bis (3) unverändert 

(4) Mitglied des Aufsichtsrats einer Gesellschaft, deren Aktien börsenotiert 
im Sinn des § 65 Abs. 1 Z 8 sind, kann nicht sein, wer bereits in acht 
börsenotierten Gesellschaften Aufsichtsratsmitglied ist, wobei die Tätigkeit als 
Vorsitzender doppelt auf diese Höchstzahl anzurechnen ist. 

(4) Mitglied des Aufsichtsrats einer börsenotierten Gesellschaft kann nicht 
sein, wer bereits in acht börsenotierten Gesellschaften Aufsichtsratsmitglied ist, 
wobei die Tätigkeit als Vorsitzender doppelt auf diese Höchstzahl anzurechnen ist. 

(5) und (6) … (5) und (6) unverändert 

§ 87. Wahl und Abberufung Wahl und Abberufung 

(1) Die Aufsichtsratsmitglieder werden von der Hauptversammlung gewählt. 
Falls wenigstens drei Aufsichtsratsmitglieder von derselben Hauptversammlung 
zu wählen sind, kann von einem Drittel des in der Hauptversammlung vertretenen 
Grundkapitals verlangt werden, daß die Wahl für jedes zu bestellende Mitglied des 
Aufsichtsrats abgesondert erfolge. Ergibt sich vor der Wahl des letzten zu 
bestellenden Mitglieds, daß wenigstens der dritte Teil aller abgegebenen Stimmen 
bei allen vorangegangenen Wahlen zugunsten derselben Person, aber ohne Erfolg 
abgegeben worden ist, so muß diese Person ohne weitere Abstimmung als für die 
letzte Stelle erklärt werden. Diese Vorschrift findet auf Wahlen von Mitgliedern 
des Aufsichtsrats so lange keine Anwendung, als sich im Aufsichtsrat ein Mitglied 
befindet, welches auf die vorbezeichnete Art durch die Minderheit gewählt wurde. 

§ 87. (1) Die Aufsichtsratsmitglieder werden von der Hauptversammlung 
gewählt. Wenn ein Aktionär oder der Aufsichtsrat beantragt, die Mitgliederzahl im 
Rahmen der durch die Satzung gezogenen Grenzen zu erhöhen oder zu verringern, 
ist darüber vor der Wahl abzustimmen; im Übrigen bleibt § 119 Abs. 3 unberührt. 

(1a) Vor der Wahl haben die vorgeschlagenen Personen der 
Hauptversammlung ihre fachliche Qualifikation, ihre beruflichen oder 
vergleichbare Funktionen sowie alle Umstände darzulegen, die die Besorgnis einer 
Befangenheit begründen könnten. 

(2) Vor der Wahl haben die vorgeschlagenen Personen der 
Hauptversammlung ihre fachliche Qualifikation, ihre beruflichen oder 
vergleichbare Funktionen sowie alle Umstände darzulegen, die die Besorgnis einer 
Befangenheit begründen könnten. 

 (3) Wenn dieselbe Hauptversammlung zwei oder mehr 
Aufsichtsratsmitglieder zu wählen hat, muss über jede zu besetzende Stelle 
gesondert abgestimmt werden. Eine Reihung oder Zuordnung der zur Wahl 
vorgeschlagenen Personen zu den einzelnen Stellen durch denjenigen, der sie 
vorschlägt, ist zu beachten. Bei einer nicht börsenotierten Gesellschaft ist eine 
Verbindung zu einem einheitlichen Abstimmungsvorgang zulässig, wenn sich kein 
Aktionär dagegen ausspricht. 

 (4) Wenn dieselbe Hauptversammlung wenigstens drei 

208 der B
eilagen X

X
IV

. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

12 von 55



Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Aufsichtsratsmitglieder zu wählen hat und sich vor der Abstimmung über die 
letzte zu besetzende Stelle ergibt, dass wenigstens ein Drittel aller abgegebenen 
Stimmen bei allen vorangegangenen Wahlen zugunsten derselben Person, aber 
ohne Erfolg abgegeben wurde, muss diese Person ohne weitere Abstimmung als 
für die letzte Stelle gewählt erklärt werden. Diese Bestimmung ist so lange nicht 
anzuwenden, als sich im Aufsichtsrat ein Mitglied befindet, das auf diese Art 
durch die Minderheit gewählt wurde. 

 (5) Von den Bestimmungen der Abs. 3 und 4 kann die Satzung nur 
abweichen, indem sie für die Wahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats durch die 
Hauptversammlung eine Verhältniswahl vorsieht. 

 (6) Bei einer börsenotierten Gesellschaft müssen Vorschläge zur Wahl von 
Aufsichtsratsmitgliedern samt den Erklärungen gemäß Abs. 2 für jede 
vorgeschlagene Person spätestens am fünften Werktag vor der Hauptversammlung 
auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht werden, widrigenfalls 
die betreffende Person nicht in die Abstimmung einbezogen werden darf. 

(2) Kein Aufsichtsratsmitglied kann für längere Zeit als bis zur Beendigung 
der Hauptversammlung gewählt werden, die über die Entlastung für das vierte 
Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt; hiebei wird das Geschäftsjahr, in dem das 
Aufsichtsratsmitglied gewählt wurde, nicht mitgerechnet. 

(7) Kein Aufsichtsratsmitglied kann für längere Zeit als bis zur Beendigung 
der Hauptversammlung gewählt werden, die über die Entlastung für das vierte 
Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt; hiebei wird das Geschäftsjahr, in dem das 
Aufsichtsratsmitglied gewählt wurde, nicht mitgerechnet. 

(3) Die Bestellung zum Aufsichtsratsmitglied kann vor Ablauf der 
Funktionsperiode von der Hauptversammlung widerrufen werden. Der Beschluß 
bedarf einer Mehrheit, die mindestens drei Viertel der abgegebenen Stimmen 
umfaßt. Die Satzung kann diese Mehrheit durch eine andere ersetzen und noch 
andere Erfordernisse aufstellen. 

(8) Die Bestellung zum Aufsichtsratsmitglied kann vor Ablauf der 
Funktionsperiode von der Hauptversammlung widerrufen werden. Der Beschluß 
bedarf einer Mehrheit, die mindestens drei Viertel der abgegebenen Stimmen 
umfasst. Die Satzung kann diese Mehrheit durch eine andere ersetzen und noch 
andere Erfordernisse aufstellen. 

(4) Die Bestellung des ersten Aufsichtsrats gilt bis zur Beendigung der ersten 
Hauptversammlung, die nach Ablauf eines Jahres seit der Eintragung der 
Gesellschaft in das Firmenbuch zur Beschlußfassung über die Entlastung 
stattfindet. Sie kann vorher von der Hauptversammlung mit einfacher 
Stimmenmehrheit widerrufen werden. 

(9) Die Bestellung des ersten Aufsichtsrats gilt bis zur Beendigung der ersten 
Hauptversammlung, die nach Ablauf eines Jahres seit der Eintragung der 
Gesellschaft in das Firmenbuch zur Beschlussfassung über die Entlastung 
stattfindet. Sie kann vorher von der Hauptversammlung mit einfacher 
Stimmenmehrheit widerrufen werden. 

(5) Das Gericht hat auf Antrag einer Minderheit, deren Anteile zusammen 
den zehnten Teil des Grundkapitals erreichen, ein Aufsichtsratsmitglied 
abzuberufen, wenn hiefür ein wichtiger Grund vorliegt. 

(10) Das Gericht hat auf Antrag einer Minderheit, deren Anteile zusammen 
zehn vom Hundert des Grundkapitals erreichen, ein Aufsichtsratsmitglied 
abzuberufen, wenn hiefür ein wichtiger Grund vorliegt. 

§ 88. Entsendung von Mitgliedern in den Aufsichtsrat Entsendung von Mitgliedern in den Aufsichtsrat 

(1) Die Satzung kann bestimmten Aktionären oder den jeweiligen Inhabern § 88. (1) Die Satzung kann bestimmten Aktionären oder den jeweiligen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
bestimmter Aktien das Recht einräumen, Mitglieder in den Aufsichtsrat zu 
entsenden. Die Gesamtzahl der entsandten Mitglieder darf ein Drittel aller 
Aufsichtsratsmitglieder nicht übersteigen. In Gesellschaften, deren Aktien nicht im 
Sinn des § 65 Abs. 1 Z 8 börsenotiert sind, darf die Gesamtzahl der entsandten 
Mitglieder die Hälfte aller Aufsichtsratsmitglieder nicht übersteigen. 

Inhabern bestimmter Aktien das Recht einräumen, Mitglieder in den Aufsichtsrat 
zu entsenden. Die Gesamtzahl der entsandten Mitglieder darf ein Drittel aller 
Aufsichtsratsmitglieder nicht übersteigen. In nicht börsenotierten Gesellschaften 
darf die Gesamtzahl der entsandten Mitglieder die Hälfte aller 
Aufsichtsratsmitglieder nicht übersteigen. 

(2) bis (3) … (2) bis (3) unverändert 

(4) Die entsandten Aufsichtsratsmitglieder können von den 
Entsendungsberechtigten jederzeit abberufen und durch andere ersetzt werden. 
Liegt in der Person eines entsandten Mitglieds ein wichtiger Grund vor, so hat das 
Gericht auf Antrag einer Minderheit, deren Anteile zusammen den zehnten Teil 
des Grundkapitals erreichen, das Mitglied abzuberufen. 

(4) Die entsandten Aufsichtsratsmitglieder können von den 
Entsendungsberechtigten jederzeit abberufen und durch andere ersetzt werden. 
Liegt in der Person eines entsandten Mitglieds ein wichtiger Grund vor, so hat das 
Gericht auf Antrag einer Minderheit, deren Anteile zusammen zehn vom Hundert 
des Grundkapitals erreichen, das Mitglied abzuberufen. 

(5) … (5) unverändert 

 Veröffentlichung der Änderungen im Aufsichtsrat 

§ 91. … § 91. unverändert 

§ 92. Innere Ordnung des Aufsichtsrats Innere Ordnung des Aufsichtsrats 

(1) bis (3) … § 92. (1) bis (3) unverändert 

(4) Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte einen oder mehrere Ausschüsse 
bestellen, namentlich zu dem Zweck, seine Verhandlungen und Beschlüsse 
vorzubereiten oder die Ausführung seiner Beschlüsse zu überwachen. Die gemäß 
§ 110 ArbVG, BGBl. Nr. 22/1974, in der jeweils geltenden Fassung, in den 
Aufsichtsrat entsandten Mitglieder des Betriebsrats haben Anspruch darauf, daß in 
jedem Ausschuß des Aufsichtsrats mindestens ein von ihnen namhaft gemachtes 
Mitglied Sitz und Stimme hat; dies gilt nicht für Sitzungen und Abstimmungen, 
die die Beziehungen zwischen der Gesellschaft und Mitgliedern des Vorstands 
betreffen, ausgenommen Beschlüsse auf Bestellung oder Widerruf der Bestellung 
eines Vorstandsmitglieds sowie auf Einräumung von Optionen auf Aktien der 
Gesellschaft. 

(4) Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte einen oder mehrere Ausschüsse 
bestellen, namentlich zu dem Zweck, seine Verhandlungen und Beschlüsse 
vorzubereiten oder die Ausführung seiner Beschlüsse zu überwachen. 

(4a) bis (5) … (4a) bis (5) unverändert 

§ 95. Aufgaben und Rechte des Aufsichtsrats Aufgaben und Rechte des Aufsichtsrats 

(1) bis (5) … § 95. (1) bis (5) unverändert 
 1. bis 12. …  1. bis 12. unverändert 
 13. die Übernahme einer leitenden Stellung (§ 80) in der Gesellschaft  13. die Übernahme einer leitenden Stellung (§ 80) in der Gesellschaft 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
innerhalb von zwei Jahren nach Zeichnung des Bestätigungsvermerks 
durch den Abschlussprüfer, durch den Konzernabschlussprüfer, durch den 
Abschlussprüfer eines bedeutenden verbundenen Unternehmens oder 
durch den den jeweiligen Bestätigungsvermerk unterzeichnenden 
Wirtschaftsprüfer sowie eine für ihn tätige Person, die eine maßgeblich 
leitende Funktion bei der Prüfung ausgeübt hat, soweit dies nicht gemäß 
§ 271c UGB untersagt ist. 

innerhalb von zwei Jahren nach Zeichnung des Bestätigungsvermerks 
durch den Abschlussprüfer, durch den Konzernabschlussprüfer, durch den 
Abschlussprüfer eines bedeutenden verbundenen Unternehmens oder 
durch den den jeweiligen Bestätigungsvermerk unterzeichnenden 
Wirtschaftsprüfer sowie eine für ihn tätige Person, die eine maßgeblich 
leitende Funktion bei der Prüfung ausgeübt hat, soweit dies nicht gemäß 
§ 271c UGB untersagt ist; 

  14. Maßnahmen, mit denen der Vorstand von einer ihm gemäß § 102 Abs. 3 
oder 4 erteilten Ermächtigung Gebrauch macht. 

… unverändert 

(6) bis (7) … (6) bis (7) unverändert 

§ 96. Bericht an die Hauptversammlung Bericht an die Hauptversammlung 

(1) Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluß, den Vorschlag für die 
Gewinnverteilung und den Lagebericht sowie gegebenenfalls den Corporate 
Governance-Bericht zu prüfen und der Hauptversammlung darüber zu berichten. 

§ 96. (1) Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat die Unterlagen gemäß § 222 
Abs. 1 UGB und, wenn der Jahresabschluss einen Bilanzgewinn ausweist, einen 
Vorschlag für die Gewinnverwendung vorzulegen. Der Aufsichtsrat hat diese 
Unterlagen innerhalb von zwei Monaten nach Vorlage zu prüfen, sich gegenüber 
dem Vorstand darüber zu erklären und einen Bericht an die Hauptversammlung zu 
erstatten. 

(2) … (2) unverändert 

(3) Abs. 1 und 2 gelten sinngemäß auch für die Prüfung des 
Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts. 

(3) Abs. 1 und 2 gelten sinngemäß auch für die Vorlage und Prüfung des 
Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts. 

 (4) Billigt der Aufsichtsrat den Jahresabschluss, so ist dieser festgestellt, 
wenn sich nicht Vorstand und Aufsichtsrat für eine Feststellung durch die 
Hauptversammlung entscheiden. 

 Ersatzansprüche der Gläubiger 

§ 101. (1) bis (3) … § 101. (1) bis (3)  unverändert 

VIERTER ABSCHNITT VIERTER ABSCHNITT 

Hauptversammlung Hauptversammlung 

§§ 102. bis 117. … §§ 102. bis 129. [Von einer Textgegenüberstellung wurde Abstand 
genommen, da diese Bestimmungen sowohl in inhaltlicher als auch in 
systematischer Hinsicht gänzlich neu gefasst wurden und sich den geltenden 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Regelungen daher nicht sinnvoll gegenüberstellen lassen.] 

Sechster Unterabschnitt Sechster Unterabschnitt 

Sonderprüfung Sonderprüfung 

§ 118. Bestellung der Prüfer Bestellung der Sonderprüfer 

(1) Zur Prüfung von Vorgängen bei der Gründung oder der Geschäftsführung, 
namentlich auch bei Maßnahmen der Kapitalbeschaffung und 
Kapitalherabsetzung, kann die Hauptversammlung mit einfacher Stimmenmehrheit 
Prüfer bestellen. Bei der Beschlußfassung können Aktionäre, die zugleich 
Mitglieder des Vorstands oder des Aufsichtsrats sind, weder für sich noch für 
einen anderen mitstimmen, wenn die Prüfung sich auf Vorgänge erstrecken soll, 
die mit der Entlassung des Vorstands oder des Aufsichtsrats oder der Einleitung 
eines Rechtsstreits zwischen der Gesellschaft und den Mitgliedern des Vorstands 
oder des Aufsichtsrats zusammenhängen. 

§ 130. (1) Zur Prüfung von Vorgängen bei der Gründung oder der 
Geschäftsführung, namentlich auch bei Maßnahmen der Kapitalbeschaffung und 
Kapitalherabsetzung, kann die Hauptversammlung mit einfacher Stimmenmehrheit 
Prüfer (Sonderprüfung) bestellen. Bei der Beschlussfassung kann ein Mitglied des 
Vorstands oder des Aufsichtsrats weder für sich noch für einen anderen 
mitstimmen, wenn die Prüfung sich auf Vorgänge erstrecken soll, die mit der 
Entlastung eines Mitglieds des Vorstands oder des Aufsichtsrats oder der 
Einleitung eines Rechtsstreits zwischen der Gesellschaft und einem Mitglied des 
Vorstands oder des Aufsichtsrats zusammenhängen. Für ein Mitglied des 
Vorstands oder des Aufsichtsrats, das gemäß dem zweiten Satz nicht mitstimmen 
kann, kann das Stimmrecht auch nicht durch einen anderen ausgeübt werden. 

(2) Lehnt die Hauptversammlung einen Antrag auf Bestellung von Prüfern 
zur Prüfung eines Vorgangs bei der Gründung oder eines nicht über zwei Jahre 
zurückliegenden Vorgangs bei der Geschäftsführung ab, so hat das Gericht auf 
Antrag einer Minderheit, deren Anteile zusammen den zehnten Teil des 
Grundkapitals erreichen, Prüfer zu bestellen. Dem Antrag ist jedoch nur dann 
stattzugeben, wenn Verdachtsgründe beigebracht werden, daß bei dem Vorgang 
Unredlichkeiten oder grobe Verletzungen des Gesetzes oder der Satzung 
vorgekommen sind. Die Antragsteller haben die Aktien bis zur Entscheidung über 
den Antrag bei Gericht oder einem Notar zu hinterlegen und glaubhaft zu machen, 
daß sie seit mindestens drei Monaten vor dem Tag der Hauptversammlung Inhaber 
der Aktien sind; zur Glaubhaftmachung genügt eine eidesstättige Versicherung vor 
einem Notar. 

(2) Lehnt die Hauptversammlung einen Antrag auf Bestellung von 
Sonderprüfern zur Prüfung eines Vorgangs bei der Gründung oder eines nicht über 
zwei Jahre zurückliegenden Vorgangs bei der Geschäftsführung ab, so hat das 
Gericht auf Antrag von Aktionären, deren Anteile zusammen zehn vom Hundert 
des Grundkapitals erreichen, Sonderprüfer zu bestellen. Dem Antrag ist jedoch nur 
dann stattzugeben, wenn Verdachtsgründe beigebracht werden, dass bei dem 
Vorgang Unredlichkeiten oder grobe Verletzungen des Gesetzes oder der Satzung 
vorgekommen sind. Die Antragsteller müssen seit mindestens drei Monaten vor 
dem Tag der Hauptversammlung Inhaber der Aktien sein und die Aktien bis zur 
Entscheidung über den Antrag halten. 

(3) Hat die Hauptversammlung Prüfer bestellt, so kann eine Minderheit, 
deren Anteile zusammen den zehnten Teil des Grundkaptials erreichen, beim 
Gericht beantragen, daß andere Personen zu Prüfern bestellt werden; der Antrag ist 
binnen zwei Wochen seit dem Tage der Hauptversammlung zu stellen. 

(3) Hat die Hauptversammlung Sonderprüfer bestellt, so hat das Gericht auf 
Antrag von Aktionären, deren Anteile zusammen zehn vom Hundert des 
Grundkapitals erreichen, einen anderen Sonderprüfer zu bestellen, wenn dies aus 
einem in der Person des bestellten Sonderprüfers liegenden Grund geboten 
erscheint, insbesondere, wenn der bestellte Sonderprüfer nicht die für den 
Gegenstand der Sonderprüfung erforderlichen Kenntnisse hat, seine Befangenheit 
zu besorgen ist oder Bedenken gegen seine Zuverlässigkeit bestehen. Der Antrag 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
ist binnen zwei Wochen seit dem Tag der Hauptversammlung zu stellen. 

(4) Vor der Bestellung sind der Vorstand und der Aufsichtsrat zu hören. Die 
Bestellung kann im Fall des Abs. 2 auf Verlangen von einer angemessenen 
Sicherheitsleistung abhängig gemacht werden, wenn glaubhaft gemacht wird, daß 
der Gesellschafter auf Grund des § 121 Abs. 4 Satz 2 oder von anderen 
Vorschriften des bürgerlichen Rechts gegen die Antragsteller oder einzelne von 
ihnen ein Ersatzanspruch zusteht oder erwachsen kann. 

(4) Das Gericht hat auch den Aufsichtsrat und im Fall des Abs. 3 den von der 
Hauptversammlung bestellten Sonderprüfer zu hören. Die Bestellung kann im Fall 
des Abs. 2 auf Verlangen von einer angemessenen Sicherheitsleistung abhängig 
gemacht werden, wenn glaubhaft gemacht wird, dass der Gesellschaft auf Grund 
des § 133 Abs. 4 zweiter Satz oder von anderen Vorschriften des bürgerlichen 
Rechts gegen die Antragsteller oder einzelne von ihnen ein Ersatzanspruch zusteht 
oder erwachsen kann. 

§ 119. Auswahl der Prüfer Auswahl der Sonderprüfer 

(1) Das Gericht darf als Prüfer nur Wirtschaftsprüfer oder 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften bestellen. 

§ 131. (1) Das Gericht darf als Sonderprüfer nur Wirtschaftsprüfer oder 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften bestellen. 

(2) Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie Angestellte der 
Gesellschaft dürfen als Prüfer weder gewählt noch bestellt werden; gleiches gilt 
für Mitglieder des Vorstands oder des Aufsichtsrats sowie Angestellte einer 
anderen Gesellschaft, die von der zu prüfenden Gesellschaft abhängig ist oder sie 
beherrscht, sowie für Personen, auf deren Geschäftsführung eine dieser 
Gesellschaften maßgebenden Einfluß hat. Im übrigen gelten die §§ 271 und 271a 
UGB sinngemäß. 

(2) Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie Angestellte der 
Gesellschaft dürfen als Sonderprüfer weder gewählt noch bestellt werden; gleiches 
gilt für Mitglieder des Vorstands oder des Aufsichtsrats sowie Angestellte einer 
anderen Gesellschaft, die von der zu prüfenden Gesellschaft abhängig ist oder sie 
beherrscht, sowie für Personen, auf deren Geschäftsführung eine dieser 
Gesellschaften maßgebenden Einfluss hat. Im Übrigen gelten die §§ 271 und 271a 
UGB sinngemäß. 

§ 120. Verantwortlichkeit der Prüfer Verantwortlichkeit der Sonderprüfer 

§ 275 UGB über die Verantwortlichkeit der Abschlußprüfer gilt sinngemäß. § 132. § 275 UGB über die Verantwortlichkeit des Abschlussprüfers gilt 
sinngemäß. 

§ 121. Rechte der Prüfer. Prüfungsbericht Rechte der Sonderprüfer, Prüfungsbericht 

(1) Der Vorstand hat den Prüfern zu gestatten, die Bücher und Schriften der 
Gesellschaft sowie die Vermögensgegenstände, namentlich die Gesellschaftskasse 
und die Bestände an Wertpapieren und Waren, zu prüfen. 

§ 133. (1) Der Vorstand hat den Sonderprüfern zu gestatten, die Bücher und 
Schriften der Gesellschaft sowie die Vermögensgegenstände, namentlich die 
Gesellschaftskasse und die Bestände an Wertpapieren und Waren, zu prüfen. 

(2) Die Prüfer können vom Vorstand alle Aufklärungen und Nachweise 
verlangen, welche die sorgfältige Erfüllung ihrer Prüfungspflicht fordert. 

(2) Die Sonderprüfer können von den Mitgliedern des Vorstands und des 
Aufsichtsrats alle für die sorgfältige Prüfung der Vorgänge erforderlichen 
Aufklärungen und Nachweise verlangen. 

(3) Die Prüfer haben über das Ergebnis der Prüfung schriftlich zu berichten. 
Was der Vorstand den Prüfern unter Hinweis auf eine Geheimhaltungspflicht, die 
die nationale Sicherheit des Bundes oder das wirtschaftliche Wohl des Bundes, der 
Länder, der Gemeinden oder Gemeindeverbände erfordert, mitteilt, darf in den 
Bericht nicht aufgenommen werden; desgleichen hat die Aufnahme von Tatsachen 

(3) Die Sonderprüfer haben über das Ergebnis der Prüfung schriftlich zu 
berichten. Im Bericht hat die Aufnahme von Tatsachen zu unterbleiben, deren 
Angabe nach vernünftiger unternehmerischer Beurteilung geeignet ist, dem 
Unternehmen oder einem verbundenen Unternehmen einen erheblichen Nachteil 
zuzufügen. Der Bericht ist unverzüglich dem Vorstand und dem Aufsichtsrat 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
in den Bericht zu unterbleiben, deren Angabe nach vernünftiger unternehmerischer 
Beurteilung geeignet ist, dem Unternehmen oder einem verbundenen 
Unternehmen einen erheblichen Nachteil zuzufügen, oder der das öffentliche 
Interesse entgegensteht. Der Bericht ist unverzüglich dem Vorstand und dem 
Aufsichtsrat vorzulegen und zum Firmenbuch des Sitzes der Gesellschaft 
einzureichen. Der Vorstand hat den Bericht bei der Einberufung der nächtsten 
Hauptversammlung als Gegenstand der Beschlußfassung anzukündigen. 

vorzulegen und zum Firmenbuch einzureichen. Der Vorstand hat den Bericht bei 
der Einberufung der nächsten Hauptversammlung als Gegenstand der 
Beschlussfassung anzukündigen. 

(4) Im Fall des § 118 Abs. 2 beschließt die Hauptversammlung, ob die Kosten 
von der Gesellschaft zu tragen sind. Gibt das Gericht dem Antrag auf Bestellung 
von Prüfern nicht statt oder war der Antrag nach dem Ergebnis der Prüfung 
unbegründet, so sind die Aktionäre, denen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur 
Last fällt, für den der Gesellschaft durch den Antrag entstehenden Schaden als 
Gesamtschuldner verantwortlich. 

(4) Bestellt das Gericht Sonderprüfer, so trägt die Gesellschaft die Kosten der 
Prüfung. Gibt das Gericht dem Antrag auf Bestellung von Prüfern nicht statt oder 
war der Antrag nach dem Ergebnis der Prüfung unbegründet, so haften die 
Aktionäre, denen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt, für den der 
Gesellschaft durch den Antrag entstehenden Schaden zur ungeteilten Hand. 

Siebenter Unterabschnitt Siebenter Unterabschnitt 

Geltendmachung von Ersatzansprüchen Geltendmachung von Ersatzansprüchen 

§ 122. Verpflichtung zur Geltendmachung Verpflichtung zur Geltendmachung 

(1) Die Ansprüche der Gesellschaft gegen Aktionäre, gegen die nach den §§ 
39 bis 41, § 47 verpflichteten Personen aus der Gründung oder gegen die 
Mitglieder des Vorstands oder des Aufsichtsrats aus der Geschäftsführung müssen 
geltend gemacht werden, wenn es die Hauptversammlung mit einfacher 
Stimmenmehrheit beschließt. Das gleiche gilt, wenn es eine Minderheit verlangt, 
deren Anteile zusammen den zehnten Teil des Grundkapitals erreichen, und wenn 
die von der Minderheit behaupteten Ansprüche nicht offenkundig unbegründet 
sind. Sind im Prüfungsbericht (§ 26 Abs. 2, § 45 Abs. 2, § 121 Abs. 3; § 273 
UGB) Tatsachen festgestellt worden, aus denen sich Ersatzansprüche gegen 
Aktionäre, gegen die nach den §§ 39, 40 Abs. 1 Z 1 und 2, § 47 verpflichteten 
Personen oder gegen Mitglieder des Vorstands oder des Aufsichtsrats ergeben, so 
genügt eine Minderheit, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des 
Grundkapitals erreichen. 

§ 134. (1) Die Ansprüche der Gesellschaft gegen Aktionäre, gegen die nach 
den §§ 39 bis 41 und § 47 verpflichteten Personen aus der Gründung oder gegen 
die Mitglieder des Vorstands oder des Aufsichtsrats aus der Geschäftsführung 
müssen geltend gemacht werden, wenn es die Hauptversammlung mit einfacher 
Stimmenmehrheit beschließt. Das gleiche gilt, wenn es eine Minderheit verlangt, 
deren Anteile zusammen zehn vom Hundert des Grundkapitals erreichen, und 
wenn die von ihr behaupteten Ansprüche nicht offenkundig unbegründet sind. 
Wurden im Prüfungsbericht (§ 26 Abs. 2, § 45 Abs. 2, § 133 Abs. 3; § 273 UGB) 
Tatsachen festgestellt, aus denen sich Ersatzansprüche gegen Aktionäre, gegen die 
nach den §§ 39, 40 Abs. 1 Z 1 und 2 sowie § 47 verpflichteten Personen oder 
gegen Mitglieder des Vorstands oder des Aufsichtsrats ergeben, so genügt eine 
Minderheit, deren Anteile zusammen fünf vom Hundert des Grundkapitals 
erreichen. 

(2) Zur Führung des Rechtsstreits kann die Hauptversammlung besondere 
Vertreter bestellen. Verlangt die Minderheit die Geltendmachung des Anspruchs 
und ist der von ihr behauptete Anspruch nicht offenkundig unbegründet, so hat das 
Gericht die von ihr bezeichneten Personen, wenn deren Bestellung kein wichtiger 
Grund entgegensteht, als Vertreter der Gesellschaft zur Führung des Rechtsstreits 

(2) Zur Führung des Rechtsstreits kann die Hauptversammlung besondere 
Vertreter bestellen. Verlangt die Minderheit die Geltendmachung des Anspruchs 
und ist der von ihr behauptete Anspruch nicht offenkundig unbegründet, so hat das 
Gericht die von ihr bezeichneten Personen, wenn deren Bestellung kein wichtiger 
Grund entgegensteht, als Vertreter der Gesellschaft zur Führung des Rechtsstreits 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
zu bestellen. Im übrigen richtet sich die Vertretung der Gesellschaft nach § 97, und 
zwar auch dann, wenn die Minderheit die Geltendmachung des Anspruchs 
verlangt hat. 

zu bestellen. Im Übrigen richtet sich die Vertretung der Gesellschaft nach § 97, 
und zwar auch dann, wenn die Minderheit die Geltendmachung des Anspruchs 
verlangt hat. 

§ 123. Geltendmachung Geltendmachung 

(1) Der Anspruch kann nur binnen sechs Monaten seit dem Tag der 
Hauptversammlung geltend gemacht werden. Der Klage ist die in der 
Hauptversammlung aufgenommene Niederschrift, soweit sie die Geltendmachung 
des Anspruchs betrifft, in öffentlich beglaubigter Abschrift beizufügen. 

§ 135. (1) Der Anspruch kann nur binnen sechs Monaten seit dem Tag der 
Hauptversammlung geltend gemacht werden. Der Klage ist die in der 
Hauptversammlung aufgenommene Niederschrift, soweit sie die Geltendmachung 
des Anspruchs betrifft, in öffentlich beglaubigter Abschrift beizufügen. 

(2) Die Minderheit hat eine den zehnten Teil und im Fall des § 122 Abs. 1 
Satz 3 eine den zwanzigsten Teil des Grundkapitals der Gesellschaft erreichende 
Anzahl von Aktien für die Dauer des Rechtsstreits bei Gericht oder einem Notar 
zu hinterlegen; es ist glaubhaft zu machen, daß die die Minderheit bildenden 
Aktionäre seit mindestens drei Monaten vor dem Tag der Hauptversammlung 
Inhaber der Aktien sind; zur Glaubhaftmachung genügt eine eidesstättige 
Versicherung vor einem Notar. Das Prozeßgericht hat bei Unbedenklichkeit die 
vorzeitige Rücknahme der hinterlegten Aktien zu gestatten. 

(2) Die Minderheit muss seit mindestens drei Monaten vor dem Tag der 
Hauptversammlung über Anteile im Ausmaß von zehn vom Hundert, im Fall des 
§ 134 Abs. 1 dritter Satz im Ausmaß von fünf vom Hundert, des Grundkapitals 
verfügen und die Aktien bis zur Erledigung des Rechtsstreits halten. 

(3) Macht der Beklagte glaubhaft, daß ihm auf Grund des Abs. 5 oder von 
anderen Vorschriften des bürgerlichen Rechts gegen die die Minderheit bildenden 
Aktionäre oder einzelne von ihnen ein Ersatzanspruch zusteht oder erwachsen 
kann, so hat das Prozeßgericht anzuordnen, daß die Minderheit ihm angemessene 
Sicherheit leiste. Die Vorschriften der Zivilprozeßordnung über die Festsetzung 
einer Frist zur Sicherheitsleistung und über die Folgen der Versäumung der Frist 
sind sinngemäß anzuwenden. 

(3) Macht der Beklagte glaubhaft, dass ihm auf Grund des Abs. 5 oder 
anderer Vorschriften des bürgerlichen Rechts gegen die die Minderheit bildenden 
Aktionäre oder einzelne von ihnen ein Ersatzanspruch zusteht oder erwachsen 
kann, so hat das Prozessgericht anzuordnen, dass die Minderheit ihm angemessene 
Sicherheit leiste. Die Vorschriften der Zivilprozessordnung über die Festsetzung 
einer Frist zur Sicherheitsleistung und über die Folgen der Versäumung der Frist 
sind sinngemäß anzuwenden. 

(4) Die Minderheit ist der Gesellschaft gegenüber verpflichtet, die Kosten des 
Rechtsstreits zu tragen, die der Gesellschaft zur Last fallen. 

(4) Die Minderheit ist der Gesellschaft gegenüber verpflichtet, die Kosten des 
Rechtsstreits zu tragen, die der Gesellschaft zur Last fallen. 

(5) Für den Schaden, der dem Beklagten durch eine unbegründete Klage 
entsteht, sind ihm die Aktionäre, denen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last 
fällt, als Gesamtschuldner verantwortlich. 

(5) Für den Schaden, der dem Beklagten durch eine unbegründete Klage 
entsteht, haften die Aktionäre, denen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last 
fällt, zur ungeteilten Hand. 

§ 124. Verzicht und Vergleich Verzicht und Vergleich 

Die Gesellschaft kann auf einen Anspruch, dessen Geltendmachung die 
Minderheit nach § 122 Abs. 1 verlangt hat, nur verzichten oder sich darüber 
vergleichen, wenn von den die Minderheit bildenden Aktionären so viele 
zustimmen, daß die Aktien der übrigen nicht mehr den zehnten Teil und im Fall 
des § 122 Abs. 1 Satz 3 den zwanzigsten Teil des Grundkapitals erreichen. 

§ 136. Die Gesellschaft kann auf einen Anspruch, dessen Geltendmachung 
die Minderheit gemäß § 134 Abs. 1 verlangt hat, nur verzichten oder sich darüber 
vergleichen, wenn von den die Minderheit bildenden Aktionären so viele 
zustimmen, dass die Aktien der übrigen nicht mehr zehn vom Hundert des 
Grundkapitals, im Fall des § 134 Abs. 1 dritter Satz fünf vom Hundert des 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Grundkapitals, erreichen. 

Fünfter Teil 
 

Rechnungslegung 
 

§§ 125. bis 130. … Die bisherigen Bestimmungen werden vollständig überlagert; siehe dazu die 
Anmerkungen zu §§ 102 bis 129 in der vorgeschlagenen Fassung sowie die neuen 
§§ 130 bis 136. 

§ 145. Allgemeines Allgemeines 

(1) Jede Satzungsänderung bedarf eines Beschlusses der Hauptversammlung. 
Die Befugnis zu Änderungen, die nur die Fassung betreffen, kann die 
Hauptversammlung dem Aufsichtsrat übertragen. 

§ 145. (1) Jede Satzungsänderung bedarf eines Beschlusses der 
Hauptversammlung. Die Befugnis zu Änderungen, die nur die Fassung betreffen, 
kann durch die Satzung oder durch einen Beschluss der Hauptversammlung dem 
Aufsichtsrat übertragen werden. 

(2) Der Beschluß kann nur gefaßt werden, wenn die beabsichtigte 
Satzungsänderung nach ihrem wesentlichen Inhalt ausdrücklich und fristgemäß 
(§ 108 Abs. 2) angekündigt worden ist. 

entfällt 

(3) … (3) unverändert 

§ 146. Beschluß der Hauptversammlung Beschluß der Hauptversammlung 

(1) … § 146. (1) unverändert 

(2) Soll das bisherige Verhältnis mehrerer Gattungen von Aktien (§ 11) zum 
Nachteil einer Gattung geändert werden, so bedarf der Beschluß der 
Hauptversammlung zu seiner Wirksamkeit eines in gesonderter Abstimmung 
gefaßten Beschlusses der benachteiligten Aktionäre; für diesen gilt Abs. 1. Die 
benachteiligten Aktionäre können den Beschluß nur fassen, wenn die gesonderte 
Abstimmung ausdrücklich und fristgemäß (§ 108 Abs. 2) angekündigt worden ist. 

(2) Soll das bisherige Verhältnis mehrerer Gattungen von Aktien (§ 11) zum 
Nachteil einer Gattung geändert werden, so bedarf der Beschluß der 
Hauptversammlung zu seiner Wirksamkeit eines in gesonderter Abstimmung 
gefassten Beschlusses der benachteiligten Aktionäre; für diesen gilt Abs. 1. 

 Eintragung der Satzungsänderung 

§ 148. (1) bis (3) … § 148. (1) bis (3) unverändert 

§ 149. Voraussetzungen Voraussetzungen 

(1) … § 149. (1) unverändert 

(2) Sind mehrere Gattungen von Aktien (§ 11) vorhanden, so bedarf der 
Beschluß der Hauptversammlung zu seiner Wirksamkeit eines in gesonderter 

(2) Sind mehrere Gattungen von stimmberechtigten Aktien vorhanden, so 
bedarf der Beschluß der Hauptversammlung zu seiner Wirksamkeit eines in 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Abstimmung gefaßten Beschlusses der Aktionäre jeder Gattung; für diesen gilt 
Abs. 1. Der Beschluß kann nur gefaßt werden, wenn die gesonderte Abstimmung 
ausdrücklich und fristgemäß (§ 108 Abs. 2) angekündigt worden ist. 

gesonderter Abstimmung gefassten Beschlusses der Aktionäre jeder Gattung; für 
diesen gilt Abs. 1. 

(3) bis (4) … (3) und (4) unverändert 

§ 150. Kapitalerhöhung mit Sacheinlagen Kapitalerhöhung mit Sacheinlagen 

(1) Wird eine Sacheinlage (§ 20 Abs. 2) gemacht, so müssen ihr Gegenstand, 
die Person, von der die Gesellschaft den Gegenstand erwirbt, sowie bei 
Nennbetragsaktien der Nennbetrag, bei Stückaktien die Zahl und der 
Ausgabebetrag der bei der Sacheinlage zu gewährenden Aktien im Beschluß über 
die Erhöhung des Grundkapitals festgesetzt werden. Der Beschluß kann nur gefaßt 
werden, wenn die Einbringung von Sacheinlagen ausdrücklich und fristgemäß 
(§ 108 Abs. 2) angekündigt worden ist. 

§ 150. (1) Wird eine Sacheinlage (§ 20 Abs. 2) gemacht, so müssen ihr 
Gegenstand, die Person, von der die Gesellschaft den Gegenstand erwirbt, sowie 
bei Nennbetragsaktien der Nennbetrag, bei Stückaktien die Zahl und der 
Ausgabebetrag der bei der Sacheinlage zu gewährenden Aktien im Beschluß über 
die Erhöhung des Grundkapitals festgesetzt werden. Der Beschluß kann nur 
gefasst werden, wenn die Einbringung von Sacheinlagen in der Tagesordnung 
ausdrücklich angekündigt worden ist. 

(2) und (3) … (2) und (3) unverändert 

§ 153. Bezugsrecht Bezugsrecht 

(1) … § 153. (1) unverändert 

(2) Der Vorstand hat den Ausgabebetrag und zugleich eine nach Abs. 1 
bestimmte Frist in den Bekanntmachungsblättern zu veröffentlichen. 

(2) Der Vorstand hat den Ausgabebetrag und zugleich eine nach Abs. 1 
bestimmte Frist gemäß § 18 zu veröffentlichen. 

(3) … (3) unverändert 

(4) Ein Beschluß, durch den das Bezugsrecht ganz oder teilweise 
ausgeschlossen wird, kann nur gefaßt werden, wenn diese Ausschließung 
ausdrücklich und fristgemäß (§ 108 Abs. 2) angekündigt worden ist. Der Vorstand 
hat der Hauptversammlung einen schriftlichen Bericht über den Grund für den 
teilweisen oder vollständigen Ausschluß des Bezugsrechts vorzulegen; in dem 
Bericht ist der vorgeschlagene Ausgabebetrag zu begründen. Sollen die neuen 
Aktien zur Bedienung von Aktienoptionen an Arbeitnehmer, leitende Angestellte 
und Mitglieder des Vorstands oder des Aufsichtsrats der Gesellschaft oder eines 
mit ihr verbundenen Unternehmens verwendet werden, so hat der Bericht § 159 
Abs. 2 Z 3 zu entsprechen. 

(4) Ein Beschluß, durch den das Bezugsrecht ganz oder teilweise 
ausgeschlossen wird, kann nur gefasst werden, wenn diese Ausschließung in der 
Tagesordnung ausdrücklich angekündigt worden ist. Der Vorstand hat der 
Hauptversammlung einen schriftlichen Bericht über den Grund für den teilweisen 
oder vollständigen Ausschluß des Bezugsrechts vorzulegen; in dem Bericht ist der 
vorgeschlagene Ausgabebetrag zu begründen. Sollen die neuen Aktien zur 
Bedienung von Aktienoptionen an Arbeitnehmer, leitende Angestellte und 
Mitglieder des Vorstands oder des Aufsichtsrats der Gesellschaft oder eines mit 
ihr verbundenen Unternehmens verwendet werden, so hat der Bericht § 159 Abs. 2 
Z 3 zu entsprechen. 

(5) … (5) unverändert 

(6) Als Ausschluß des Bezugsrechts ist es nicht anzusehen, wenn nach dem 
Beschluß über die Kapitalerhöhung die neuen Aktien von einem Kreditinstitut mit 
der Verpflichtung übernommen werden sollen, sie den Aktionären zum Bezug 
anzubieten. Der Vorstand hat das mittelbare Bezugsangebot unter Angabe des für 

(6) Als Ausschluß des Bezugsrechts ist es nicht anzusehen, wenn nach dem 
Beschluß über die Kapitalerhöhung die neuen Aktien von einem Kreditinstitut mit 
der Verpflichtung übernommen werden sollen, sie den Aktionären zum Bezug 
anzubieten. Der Vorstand hat das mittelbare Bezugsangebot unter Angabe des für 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
die Aktien zu leistenden Entgelts und einer für die Annahme gesetzten Frist in den 
Bekanntmachungsblättern bekanntzumachen. 

die Aktien zu leistenden Entgelts und einer für die Annahme gesetzten Frist gemäß 
§ 18 bekanntzumachen. 

§ 155. Anmeldung und Eintragung der Durchführung Anmeldung und Eintragung der Durchführung 

(1) bis (4) … § 155. (1) bis (4) unverändert 

(5) Die eingereichten Schriftstücke werden beim Gericht in Urschrift, 
Ausfertigung oder öffentlich beglaubigter Abschrift aufbewahrt. 

(5) Die Dokumente sind in Urschrift, Ausfertigung oder öffentlich 
beglaubigter Abschrift einzureichen und in die Urkundensammlung (§ 12 FBG) 
aufzunehmen. 

§ 159. Voraussetzungen Voraussetzungen 

(1) … § 159. (1) unverändert 

(2) … (2) unverändert 
 1. bis 2. …  1. bis 2. unverändert 
 3. zur Einräumung von Aktienoptionen an Arbeitnehmer, leitende 

Angestellte und Mitglieder des Vorstands und Aufsichtsrats der 
Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens. Der Vorstand 
hat der Hauptversammlung einen schriftlichen Bericht zu erstatten, der 
zumindest folgende Punkte enthalten muss: die der Gestaltung der 
Aktienoptionen zugrunde liegenden Grundsätze und Leistungsanreize; 
Anzahl und Aufteilung der einzuräumenden und bereits eingeräumten 
Optionen auf Arbeitnehmer, leitende Angestellte und auf die einzelnen 
Organmitglieder unter Angabe der jeweils beziehbaren Anzahl an Aktien; 
die wesentlichen Bedingungen der Aktienoptionsverträge, insbesondere 
Ausübungspreis oder die Grundlagen oder die Formel seiner Berechnung; 
Laufzeit sowie zeitliche Ausübungsfenster, Übertragbarkeit der Optionen 
und allfällige Behaltefrist für bezogene Aktien. Im Fall der Gewährung 
von Aktienoptionen an Vorstandsmitglieder erstattet der Aufsichtsrat den 
Bericht. Der Bericht ist mindestens während der letzten vierzehn Tage vor 
dem Tag der Hauptversammlung zur Einsicht der Aktionäre im 
Geschäftsraum der Gesellschaft aufzulegen; auf Verlangen ist jedem 
Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift des Berichts zu 
erteilen; in der Veröffentlichung der Tagesordnung sind die Aktionäre auf 
diese Rechte oder auf eine allfällige Veröffentlichung des Berichtes 
gemäß § 82 Abs. 9 BörseG hinzuweisen. 

 3. zur Einräumung von Aktienoptionen an Arbeitnehmer, leitende 
Angestellte und Mitglieder des Vorstands und Aufsichtsrats der 
Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens. Der Vorstand 
hat der Hauptversammlung einen schriftlichen Bericht zu erstatten, der 
zumindest folgende Punkte enthalten muss: die der Gestaltung der 
Aktienoptionen zugrunde liegenden Grundsätze und Leistungsanreize; 
Anzahl und Aufteilung der einzuräumenden und bereits eingeräumten 
Optionen auf Arbeitnehmer, leitende Angestellte und auf die einzelnen 
Organmitglieder unter Angabe der jeweils beziehbaren Anzahl an Aktien; 
die wesentlichen Bedingungen der Aktienoptionsverträge, insbesondere 
Ausübungspreis oder die Grundlagen oder die Formel seiner Berechnung; 
Laufzeit sowie zeitliche Ausübungsfenster, Übertragbarkeit der Optionen 
und allfällige Behaltefrist für bezogene Aktien. Im Fall der Gewährung 
von Aktienoptionen an Vorstandsmitglieder erstattet der Aufsichtsrat den 
Bericht. 

(3) … (3) unverändert 

(4) Der Nennbetrag des bedingten Kapitals darf insgesamt die Hälfte, der (4) Der Nennbetrag des bedingten Kapitals darf insgesamt die Hälfte, der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Nennbetrag eines nach Abs. 2 Z 3 beschlossenen Kapitals dabei den zehnten Teil 
des zur Zeit des Beschlusses über die bedingte Kapitalerhöhung vorhandenen 
Grundkapitals nicht übersteigen. Bei Gesellschaften mit Stückaktien muss sich die 
Gesamtzahl der Aktien im Verhältnis des Erhöhungsbetrages zum bisherigen 
Grundkapital vergrößern. 

Nennbetrag eines nach Abs. 2 Z 3 beschlossenen Kapitals dabei zehn vom 
Hundert des zur Zeit des Beschlusses über die bedingte Kapitalerhöhung 
vorhandenen Grundkapitals nicht übersteigen. Bei Gesellschaften mit Stückaktien 
muss sich die Gesamtzahl der Aktien im Verhältnis des Erhöhungsbetrages zum 
bisherigen Grundkapital vergrößern. 

(5) Das Gesamtausmaß der auf Grund von Optionen der Arbeitnehmer, der 
leitenden Angestellten und der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder der 
Gesellschaft oder eines verbundenen Unternehmens beziehbaren Aktien der 
Gesellschaft darf den fünften Teil des vorhandenen Grundkapitals nicht 
übersteigen. 

(5) Das Gesamtausmaß der auf Grund von Optionen der Arbeitnehmer, der 
leitenden Angestellten und der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder der 
Gesellschaft oder eines verbundenen Unternehmens beziehbaren Aktien der 
Gesellschaft darf zwanzig vom Hundert des vorhandenen Grundkapitals nicht 
übersteigen. 

(6) bis (7) … (6) bis (7) unverändert 

§ 161. Bedingte Kapitalerhöhung mit Sacheinlagen Bedingte Kapitalerhöhung mit Sacheinlagen 

(1) Wird eine Sacheinlage (§ 20 Abs. 2) gemacht, so müssen ihr Gegenstand, 
die Person, von der die Gesellschaft den Gegenstand erwirbt sowie bei 
Nennbetragsaktien der Nennbetrag, bei Stückaktien die Zahl und jeweils der 
Ausgabebetrag der bei der Sacheinlage zu gewährenden Aktien im Beschluß über 
die Erhöhung des Grundkapitals festgesetzt werden. Als Sacheinlage gilt nicht die 
Hingabe von Schuldverschreibungen im Umtausch gegen Bezugsaktien. Der 
Beschluß kann nur gefaßt werden, wenn die Einbringung von Sacheinlagen 
ausdrücklich und fristgemäß (§ 108 Abs. 2) angekündigt worden ist. 

§ 161. (1) Wird eine Sacheinlage (§ 20 Abs. 2) gemacht, so müssen ihr 
Gegenstand, die Person, von der die Gesellschaft den Gegenstand erwirbt sowie 
bei Nennbetragsaktien der Nennbetrag, bei Stückaktien die Zahl und jeweils der 
Ausgabebetrag der bei der Sacheinlage zu gewährenden Aktien im Beschluß über 
die Erhöhung des Grundkapitals festgesetzt werden. Als Sacheinlage gilt nicht die 
Hingabe von Schuldverschreibungen im Umtausch gegen Bezugsaktien. Der 
Beschluß kann nur gefaßt werden, wenn die Einbringung von Sacheinlagen in der 
Tagesordnung ausdrücklich angekündigt worden ist. 

(2) und (3) … (2) und (3) unverändert 

§ 162. Anmeldung und Prüfung des Beschlusses Anmeldung und Prüfung des Beschlusses 

(1) bis (3) … § 162. (1) bis (3) unverändert 

(4) Die eingereichten Schriftstücke werden beim Gericht in Urschrift, 
Ausfertigung oder öffentlich beglaubigter Abschrift aufbewahrt. 

(4) Die Dokumente sind in Urschrift, Ausfertigung oder öffentlich 
beglaubigter Abschrift einzureichen und in die Urkundensammlung (§ 12 FBG) 
aufzunehmen. 

§ 175. Voraussetzungen Voraussetzungen 

(1) … § 175. (1) unverändert 

(2) Sind mehrere Gattungen von Aktien (§ 11) vorhanden, so bedarf der 
Beschluß der Hauptversammlung zu seiner Wirksamkeit eines in gesonderter 
Abstimmung gefaßten Beschlusses der Aktionäre jeder Gattung; für diesen gilt 
Abs. 1. Der Beschluß kann nur gefaßt werden, wenn die gesonderte Abstimmung 
ausdrücklich und fristgemäß (§ 108 Abs. 2) angekündigt worden ist. 

(2) Sind mehrere Gattungen von stimmberechtigten Aktien vorhanden, so 
bedarf der Beschluß der Hauptversammlung zu seiner Wirksamkeit eines in 
gesonderter Abstimmung gefaßten Beschlusses der Aktionäre jeder Gattung; für 
diesen gilt Abs. 1. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(3) bis (4) … (3) bis (4) unverändert 

§ 179. Kraftloserklärung von Aktien Kraftloserklärung von Aktien 

(1) … § 179. (1) unverändert 

(2) Die Aufforderung zur Einreichung der Aktien hat die Kraftloserklärung 
anzudrohen. Die Kraftloserklärung kann nur erfolgen, wenn die Aufforderung 
nach § 58 Abs. 2 veröffentlicht worden ist. Sie geschieht durch Veröffentlichung 
in den Bekanntmachungsblättern. 

(2) Die Aufforderung zur Einreichung der Aktien hat die Kraftloserklärung 
anzudrohen. Die Kraftloserklärung kann nur erfolgen, wenn die Aufforderung 
nach § 58 Abs. 2 veröffentlicht worden ist. Sie geschieht durch Veröffentlichung 
gemäß § 18. 

(3) … (3) unverändert 

Auflösung von Rücklagen Auflösung von Rücklagen 

§ 183. Die vereinfachte Kapitalherabsetzung ist nur zulässig, nachdem der 
zehn vom Hundert des nach der Herabsetzung verbleibenden Grundkapitals 
übersteigende Teil der gebundenen Rücklagen (§ 130) und alle nicht gebundenen 
Kapitalrücklagen sowie alle satzungsmäßigen und andere Gewinnrücklagen 
vorweg aufgelöst sind. 

§ 183. Die vereinfachte Kapitalherabsetzung ist nur zulässig, nachdem der 
zehn vom Hundert des nach der Herabsetzung verbleibenden Grundkapitals 
übersteigende Teil der gebundenen Rücklagen (§ 229 UGB) und alle nicht 
gebundenen Kapitalrücklagen sowie alle satzungsmäßigen und andere 
Gewinnrücklagen vorweg aufgelöst sind. 

§ 187. Gewinnausschüttung. Gläubigerschutz Gewinnausschüttung. Gläubigerschutz 

(1) … § 187. (1) unverändert 

(2) Die Zahlung eines Gewinnanteils von mehr als vier vom Hundert des 
Grundkapitals ist erst für ein Geschäftsjahr zulässig, das später als zwei Jahre nach 
der Beschlußfassung über die Kapitalherabsetzung beginnt. Dies gilt nicht, wenn 
die Gläubiger, deren Forderungen vor der Veröffentlichung der Eintragung des 
Beschlusses begründet worden waren, befriedigt oder sichergestellt sind, soweit 
sie sich binnen sechs Monaten nach der Veröffentlichung des Jahresabschlusses, 
auf Grund dessen die Gewinnverteilung beschlossen ist, zu diesem Zweck 
gemeldet haben; einer Sicherstellung von Gläubigern bedarf es nicht, denen im 
Fall des Konkurses ein Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus einer nach 
gesetzlicher Vorschrift zu ihrem Schutz errichteten und staatlich überwachten 
Deckungsmasse zusteht. Die Gläubiger sind in der Veröffentlichung des 
Jahresabschlusses oder in einer gesonderten Bekanntmachung in den 
Bekanntmachungsblättern auf das Recht, Befriedigung oder Sicherstellung zu 
verlangen, hinzuweisen. 

(2) Die Zahlung eines Gewinnanteils von mehr als vier vom Hundert des 
Grundkapitals ist erst für ein Geschäftsjahr zulässig, das später als zwei Jahre nach 
der Beschlussfassung über die Kapitalherabsetzung beginnt. Dies gilt nicht, wenn 
die Gläubiger, deren Forderungen vor der Veröffentlichung der Eintragung des 
Beschlusses begründet worden waren, befriedigt oder sichergestellt sind, soweit 
sie sich binnen sechs Monaten nach der Veröffentlichung des Jahresabschlusses, 
auf Grund dessen die Gewinnverteilung beschlossen ist, zu diesem Zweck 
gemeldet haben; einer Sicherstellung von Gläubigern bedarf es nicht, denen im 
Fall des Konkurses ein Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus einer nach 
gesetzlicher Vorschrift zu ihrem Schutz errichteten und staatlich überwachten 
Deckungsmasse zusteht. Die Gläubiger sind in der Veröffentlichung des 
Jahresabschlusses oder in einer gesonderten Bekanntmachung gemäß § 18 auf das 
Recht, Befriedigung oder Sicherstellung zu verlangen, hinzuweisen. 

(3) … (3) unverändert 
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§ 188. Rückwirkung der Kapitalherabsetzung Rückwirkung der Kapitalherabsetzung 

(1) … § 188. (1) unverändert 

(2) In diesem Fall beschließt die Hauptversammlung über den 
Jahresabschluß. Der Beschluß ist zugleich mit dem Beschluß über die 
Kapitalherabsetzung zu fassen. § 125 Abs. 1, 3 bis 6 gilt sinngemäß. 

(2) In diesem Fall stellt die Hauptversammlung den Jahresabschluss fest. Der 
Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses ist zugleich mit dem 
Beschluss über die Kapitalherabsetzung zu fassen. 

(3) … (3) unverändert 

§ 195. Anfechtungsgründe Anfechtungsgründe 

(1) … § 195. (1) unverändert 

 (1a) Bei einer Verletzung der Bestimmungen des § 87 Abs. 1 zweiter Satz, 
Abs. 3, 4 und 6 können alle in derselben Hauptversammlung gefassten Beschlüsse 
über die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern angefochten werden. 

(2) bis (3) … (2) bis (3) unverändert 

(4) Eine Verletzung des Gesetzes liegt hinsichtlich des Beschlusses über die 
Verteilung des Bilanzgewinns oder die Entlastung des Vorstands oder des 
Aufsichtsrats insbesondere auch dann vor, wenn die Bestimmungen des § 125 
Abs. 5 nicht eingehalten worden sind. 

(4) Wegen unrichtiger, unvollständiger oder verweigerter Erteilung von 
Informationen kann nur angefochten werden, wenn ein objektiv urteilender 
Aktionär die Erteilung der Information als wesentliche Voraussetzung für die 
sachgerechte Wahrnehmung seiner Teilnahme- und Mitgliedschaftsrechte 
angesehen hätte. Auf unrichtige, unvollständige oder unzureichende Informationen 
in der Hauptversammlung über die Ermittlung, Höhe oder Angemessenheit des 
Umtauschverhältnisses (einschließlich barer Zuzahlungen), der Barabfindung oder 
einer sonstigen Kompensation kann eine Anfechtungsklage nicht gestützt werden, 
wenn für deren Überprüfung ein besonderes gerichtliches Verfahren vorgesehen 
ist. 

§ 196. Anfechtungsbefugnis Anfechtungsbefugnis 

(1) … § 196. (1) unverändert 
 1. der in der Hauptversammlung erschienene Aktionär, der gegen den 

Beschluß Widerspruch zur Niederschrift erklärt hat; 
 1. jeder an der Hauptversammlung teilnehmende Aktionär, der gegen den 

Beschluss Widerspruch zur Niederschrift erklärt hat; 
  1a. jeder Aktionär, dem die Möglichkeit zur Erklärung eines Widerspruchs 

rechtswidrig vorenthalten wurde; 
 2. jeder in der Hauptversammlung nicht erschienene Aktionär, wenn er zu 

der Hauptversammlung zu Unrecht nicht zugelassen worden ist oder die 
Versammlung nicht gehörig einberufen oder der Gegenstand der 
Beschlußfassung nicht gehörig angekündigt worden ist; 

 2. jeder andere gemäß § 111 Abs. 1 oder § 112 Abs. 1 teilnahmeberechtigte 
Aktionär, wenn 
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  a) er zur Teilnahme an der Hauptversammlung zu Unrecht nicht 
zugelassen wurde, 

  b) die Versammlung nicht gehörig einberufen wurde oder 
  c) der Gegenstand der Beschlussfassung nicht gehörig angekündigt 

wurde; 
 3. bis 5. …  3. bis 5. unverändert 

(2) Aktionäre sind zu einer Anfechtung, die darauf gestützt wird, daß durch 
den Beschluß Abschreibungen, Wertberichtigungen, Rücklagen oder 
Rückstellungen über das nach Gesetz oder Satzung statthafte Maß hinaus 
vorgenommen seien, nur befugt, wenn ihre Anteile zusammen den zwanzigsten 
Teil des Grundkapitals erreichen. 

(2) Aktionäre sind zu einer Anfechtung, die darauf gestützt wird, daß durch 
den Beschluß Abschreibungen, Wertberichtigungen, Rücklagen oder 
Rückstellungen über das nach Gesetz oder Satzung statthafte Maß hinaus 
vorgenommen seien, nur befugt, wenn ihre Anteile zusammen fünf vom Hundert 
des Grundkapitals erreichen. 

§ 197. Anfechtungsklage Anfechtungsklage 

(1) bis (4) … § 197. (1) bis (4) unverändert 

(5) Der Vorstand hat die Erhebung der Klage unverzüglich in den 
Bekanntmachungsblättern zu veröffentlichen. 

(5) Der Vorstand hat die Erhebung der Klage unverzüglich gemäß § 18 zu 
veröffentlichen. 

(6) … (6) unverändert 

§ 199. Nichtigkeitsgründe Nichtigkeitsgründe 

(1) … § 199. (1) unverändert 
 1. die Hauptversammlung nicht nach § 105 Abs. 1 und 2 einberufen ist, es 

sei denn, daß alle Aktionäre erschienen oder vertreten sind, 
 1. die Hauptversammlung entgegen § 105 Abs. 1, § 106 Z 1 oder § 107 Abs. 

2 einberufen wurde, sofern nicht ein Fall des § 105 Abs. 5 vorliegt, 
 2. er nicht nach § 111 Abs. 1, 2 und 4 beurkundet ist,  2. er nicht gemäß § 120 Abs. 1 und 2 beurkundet wurde, 
 3. bis 4. …  3. bis 4. unverändert 

(2) … (2) unverändert 

§ 200. Heilung der Nichtigkeit Heilung der Nichtigkeit 

(1) Die Nichtigkeit eines Hauptversammlungsbeschlusses, der entgegen § 111 
Abs. 1, 2 und 4 nicht oder nicht gehörig beurkundet worden ist, kann nicht mehr 
geltend gemacht werden, wenn der Beschluß in das Firmenbuch eingetragen ist. 

§ 200. (1) Die Nichtigkeit eines Hauptversammlungsbeschlusses, der 
entgegen § 120 Abs. 1 und 2 nicht oder nicht gehörig beurkundet worden ist, kann 
nicht mehr geltend gemacht werden, wenn der Beschluß in das Firmenbuch 
eingetragen ist. 

(2) … (2) unverändert 

 (3) Ist ein Hauptversammlungsbeschluss wegen Verstoßes gegen § 107 Abs. 
2 zweiter oder dritter Satz gemäß § 199 Abs. 1 Z 1 nichtig, so kann die Nichtigkeit 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
nicht mehr geltend gemacht werden, wenn der nicht geladene Aktionär den 
Beschluss genehmigt. 

§ 206. Abwickler Abwickler 

(1) … § 206. (1) unverändert 

(2) Auf Antrag des Aufsichtsrats oder einer Minderheit von Aktionären, 
deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals erreichen, hat 
das Gericht aus wichtigem Grund die Abwickler zu bestellen und abzuberufen. 
Die Aktionäre haben glaubhaft zu machen, daß sie seit mindestens drei Monaten 
Inhaber der Aktien sind; zur Glaubhaftmachung genügt eine eidesstättige 
Versicherung vor einem Notar. Abwickler, die nicht vom Gericht bestellt sind, 
kann die Hauptversammlung jederzeit abberufen. Ansprüche aus dem 
Anstellungsvertrag werden hiedurch nicht berührt. 

(2) Auf Antrag des Aufsichtsrats oder einer Minderheit von Aktionären, 
deren Anteile zusammen fünf vom Hundert des Grundkapitals erreichen, hat das 
Gericht aus wichtigem Grund die Abwickler zu bestellen und abzuberufen. Die 
Aktionäre haben glaubhaft zu machen, dass sie seit mindestens drei Monaten 
Inhaber der Aktien sind; zur Glaubhaftmachung genügt eine eidesstättige 
Versicherung vor einem Notar. Abwickler, die nicht vom Gericht bestellt sind, 
kann die Hauptversammlung jederzeit abberufen. Ansprüche aus dem 
Anstellungsvertrag werden hiedurch nicht berührt. 

§ 208. Aufruf der Gläubiger Aufruf der Gläubiger 

Die Abwickler haben unter Hinweis auf die Auflösung der Gesellschaft die 
Gläubiger der Gesellschaft aufzufordern, ihre Ansprüche anzumelden. Die 
Aufforderung ist dreimal in den Bekanntmachungsblättern zu veröffentlichen. 

§ 208. Die Abwickler haben unter Hinweis auf die Auflösung der 
Gesellschaft die Gläubiger der Gesellschaft aufzufordern, ihre Ansprüche 
anzumelden. Die Aufforderung ist dreimal gemäß § 18  zu veröffentlichen. 

Eröffnungsbilanz, Jahresabschluss, Lagebericht und Corporate Governance-
Bericht 

Eröffnungsbilanz, Jahresabschluss, Lagebericht und Corporate Governance-
Bericht 

§ 211. (1) … § 211. (1) unverändert 

(2) Die Hauptversammlung beschließt über die Eröffnungsbilanz, den 
Jahresabschluß und über die Entlastung der Abwickler und des Aufsichtsrats. Für 
den Jahresabschluß und den Lagebericht gelten sinngemäß die §§ 125 Abs. 1, 3 
bis 6 und § 127 dieses Bundesgesetzes und die §§ 222, 236, 237, 277 und 281 
UGB. 

(2) Die Hauptversammlung beschließt über die Eröffnungsbilanz, den 
Jahresabschluss und über die Entlastung der Abwickler und des Aufsichtsrats. Für 
den Jahresabschluss und den Lagebericht gelten sinngemäß die §§ 96 Abs. 1 und 
104 Abs. 1 bis 3 dieses Bundesgesetzes sowie die §§ 222, 236, 237, 277 und 281 
UGB. 

(3) Die §§ 201 bis 211 über die Wertansätze in der Jahresbilanz sowie die 
§§ 224 bis 230 über die Gliederung und die §§ 269 bis 276 über die Prüfung des 
Jahresabschlusses des UGB gelten nicht. Das Gericht hat jedoch auf Antrag von 
Aktionären, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder 
den anteiligen Betrag von 350 000 Euro erreichen, aus wichtigem Grund eine 
Prüfung des Jahresabschlusses anzuordnen; in diesem Fall gelten die §§ 269 bis 
276 UGB sinngemäß. 

(3) Die §§ 201 bis 211 über die Wertansätze in der Jahresbilanz sowie die 
§§ 224 bis 230 über die Gliederung und die §§ 269 bis 276 über die Prüfung des 
Jahresabschlusses des UGB gelten nicht. Das Gericht hat jedoch auf Antrag von 
Aktionären, deren Anteile zusammen fünf vom Hundert des Grundkapitals oder 
den anteiligen Betrag von 350 000 Euro erreichen, aus wichtigem Grund eine 
Prüfung des Jahresabschlusses anzuordnen; in diesem Fall gelten die §§ 269 bis 
276 UGB sinngemäß. 

(4) bis (5) … (4) bis (5) unverändert 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Verschmelzungsbericht Verschmelzungsbericht 

§ 220a. Die Vorstände jeder der an der Verschmelzung beteiligten 
Gesellschaften haben einen ausführlichen schriftlichen Bericht zu erstatten, in dem 
die voraussichtlichen Folgen der Verschmelzung, der Verschmelzungsvertrag oder 
dessen Entwurf und insbesondere das Umtauschverhältnis der Aktien, 
gegebenenfalls die Höhe der baren Zuzahlungen sowie die Maßnahmen gemäß 
§ 226 Abs. 3 rechtlich und wirtschaftlich erläutert und begründet werden. Auf 
besondere Schwierigkeiten bei der Bewertung der Unternehmen ist hinzuweisen. 
§ 112 Abs. 3 erster Satz ist sinngemäß anzuwenden. 

§ 220a. Die Vorstände jeder der an der Verschmelzung beteiligten 
Gesellschaften haben einen ausführlichen schriftlichen Bericht zu erstatten, in dem 
die voraussichtlichen Folgen der Verschmelzung, der Verschmelzungsvertrag oder 
dessen Entwurf und insbesondere das Umtauschverhältnis der Aktien, 
gegebenenfalls die Höhe der baren Zuzahlungen sowie die Maßnahmen gemäß 
§ 226 Abs. 3 rechtlich und wirtschaftlich erläutert und begründet werden. Auf 
besondere Schwierigkeiten bei der Bewertung der Unternehmen ist hinzuweisen. 
§ 118 Abs. 3  ist sinngemäß anzuwenden. 

Prüfung der Verschmelzung Prüfung der Verschmelzung 

§ 220b. (1) bis (4) … § 220b. (1) bis (4) unverändert 

(5) Besteht in sinngemäßer Anwendung von § 121 Abs. 3 zweiter Satz ein 
Geheimhaltungsinteresse, so hat der Verschmelzungsprüfer auch eine darauf 
Bedacht nehmende Fassung vorzulegen, die zur Einsicht der Aktionäre bestimmt 
ist (§ 221a Abs. 2 Z 5). 

(5) Besteht in sinngemäßer Anwendung von § 133 Abs. 3 zweiter Satz ein 
Geheimhaltungsinteresse, so hat der Verschmelzungsprüfer auch eine darauf 
Bedacht nehmende Fassung vorzulegen, die zur Einsicht der Aktionäre bestimmt 
ist (§ 221a Abs. 2 Z 5). 

Prüfung durch den Aufsichtsrat Prüfung durch den Aufsichtsrat 

§ 220c. Der Aufsichtsrat der übertragenden Gesellschaft hat die beabsichtigte 
Verschmelzung auf der Grundlage des Verschmelzungsberichts und des 
Prüfungsberichts zu prüfen und darüber einen schriftlichen Bericht zu erstatten; 
§ 112 Abs. 3 erster Satz ist sinngemäß anzuwenden. Die Prüfung durch den 
Aufsichtsrat der übernehmenden Gesellschaft kann entfallen, wenn der Buchwert 
der übertragenden Gesellschaft die für den Unternehmenserwerb gemäß § 95 Abs. 
5 Z 1 festgelegten Betragsgrenzen nicht überschreitet. 

§ 220c. Der Aufsichtsrat der übertragenden Gesellschaft hat die beabsichtigte 
Verschmelzung auf der Grundlage des Verschmelzungsberichts und des 
Prüfungsberichts zu prüfen und darüber einen schriftlichen Bericht zu erstatten; 
§ 118 Abs. 3 ist sinngemäß anzuwenden. Die Prüfung durch den Aufsichtsrat der 
übernehmenden Gesellschaft kann entfallen, wenn der Buchwert der 
übertragenden Gesellschaft die für den Unternehmenserwerb gemäß § 95 Abs. 5 Z 
1 festgelegten Betragsgrenzen nicht überschreitet. 

Beschlüsse der Hauptversammlung Beschlüsse der Hauptversammlung 

§ 221. (1) bis (2) … § 221. (1) bis (2) unverändert 

(3) Sind mehrere Gattungen von Aktien vorhanden, so bedarf der Beschluß 
der Hauptversammlung zu seiner Wirksamkeit der Zustimmung der 
stimmberechtigten Aktionäre jeder Gattung. Über die Zustimmung haben die 
Aktionäre jeder Gattung einen Sonderbeschluß zu fassen. Für diesen gilt Abs. 2. 

(3) Sind mehrere Gattungen von stimmberechtigten Aktien vorhanden, so 
bedarf der Beschluss der Hauptversammlung zu seiner Wirksamkeit eines in 
gesonderter Abstimmung gefassten Beschlusses der Aktionäre jeder Gattung; für 
diesen gilt Abs. 2. 

(4) … (4) unverändert 

Vorbereitung und Durchführung der Hauptversammlung Vorbereitung und Durchführung der Hauptversammlung 

§ 221a. (1) Die Vorstände der beteiligten Gesellschaften haben mindestens § 221a. (1) Die Vorstände der beteiligten Gesellschaften haben mindestens 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
einen Monat vor dem Tag der Hauptversammlung, die über die Zustimmung zur 
Verschmelzung beschließen soll, den Verschmelzungsvertrag oder dessen Entwurf 
nach Prüfung durch den jeweiligen Aufsichtsrat bei den Gerichten, in deren 
Sprengel die beteiligten Gesellschaften ihren Sitz haben, einzureichen und einen 
Hinweis auf diese Einreichung in den jeweiligen Bekanntmachungsblättern der 
beteiligten Gesellschaften zu veröffentlichen. In dieser Veröffentlichung sind die 
Aktionäre auf ihre Rechte gemäß Abs. 2 und 4 hinzuweisen. 

einen Monat vor dem Tag der Hauptversammlung, die über die Zustimmung zur 
Verschmelzung beschließen soll, den Verschmelzungsvertrag oder dessen Entwurf 
nach Prüfung durch den jeweiligen Aufsichtsrat bei den Gerichten, in deren 
Sprengel die beteiligten Gesellschaften ihren Sitz haben, einzureichen und einen 
Hinweis auf diese Einreichung gemäß § 18 zu veröffentlichen. In dieser 
Veröffentlichung sind die Aktionäre auf ihre Rechte gemäß Abs. 2 und 4 
hinzuweisen. 

(2) Bei jeder der beteiligten Gesellschaften sind mindestens während eines 
Monats vor dem Tag der Hauptversammlung, die über die Zustimmung zur 
Verschmelzung beschließen soll, am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht der 
Aktionäre aufzulegen: 

(2) Bei jeder der beteiligten Gesellschaften sind mindestens während eines 
Monats vor dem Tag der Hauptversammlung, die über die Zustimmung zur 
Verschmelzung beschließen soll, gemäß § 108 Abs. 3 bis 5 bereit zu stellen: 

 1. bis 6. …  1. bis 6. unverändert 

(3) … (3) unverändert 

(4) Auf Verlangen ist jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine 
Abschrift der in Abs. 2 bezeichneten Unterlagen zu erteilen. 

entfällt 

(5) … (5) unverändert 

(6) Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft 
auch über alle für die Verschmelzung wesentlichen Angelegenheiten der anderen 
beteiligten Gesellschaften zu geben. § 112 Abs. 3 erster Satz ist sinngemäß 
anzuwenden. 

(6) Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft 
auch über alle für die Verschmelzung wesentlichen Angelegenheiten der anderen 
beteiligten Gesellschaften zu geben. § 118 Abs. 3 ist sinngemäß anzuwenden. 

Unterbleiben der Gewährung von Aktien Unterbleiben der Gewährung von Aktien 

§ 224. (1) bis (4) … § 224. (1) bis (4) unverändert 

(5) Leistet die übernehmende Gesellschaft bare Zuzahlungen, so dürfen diese 
den zehnten Teil des auf die gewährten Aktien der übernehmenden Gesellschaft 
entfallenden anteiligen Betrages ihres Grundkapitals nicht übersteigen. 

(5) Leistet die übernehmende Gesellschaft bare Zuzahlungen, so dürfen diese 
zehn vom Hundert des auf die gewährten Aktien der übernehmenden Gesellschaft 
entfallenden anteiligen Betrages ihres Grundkapitals nicht übersteigen. 

Gerichtliche Überprüfung des Umtauschverhältnisses, Antragsberechtigte Gerichtliche Überprüfung des Umtauschverhältnisses, Antragsberechtigte 

§ 225c. (1) bis (3) … § 225c. (1) bis (3) unverändert 
 1. …  1. unverändert 
 2. …  2. unverändert 
 a) bei einer der beteiligten Gesellschaften, sei es auch nur gemeinsam, 

insgesamt jeweils über mindestens den hundertsten Teil des 
Grundkapitals oder über Aktien im anteiligen Betrag von mindestens 

 a) bei einer der beteiligten Gesellschaften, sei es auch nur gemeinsam, 
insgesamt jeweils über mindestens eins vom Hundert des 
Grundkapitals oder über Aktien im anteiligen Betrag von mindestens 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
70 000 Euro oder 70 000 Euro oder 

 b) …  b) unverändert 

(4) … (4) unverändert 

Verfahren Verfahren 

§ 225e. (1) … § 225e. (1) unverändert 

(2) Ein Antrag gemäß § 225c Abs. 2 kann binnen eines Monats gestellt 
werden; die Frist beginnt mit dem Tag zu laufen, an dem die Eintragung der 
Verschmelzung gemäß § 10 UGB als bekanntgemacht gilt. Das Gericht hat den 
Antrag in den Bekanntmachungsblättern der beteiligten Gesellschaften 
bekanntzumachen. Aktionäre, die die Voraussetzungen gemäß § 225c Abs. 3 Z 1 
erfüllen, können binnen eines weiteren Monats nach dieser Bekanntmachung 
eigene Anträge gemäß § 225c Abs. 2 stellen; nach Ablauf dieser Frist sind Anträge 
weiterer Aktionäre unzulässig; darauf ist in der Bekanntmachung hinzuweisen. 

(2) Ein Antrag gemäß § 225c Abs. 2 kann binnen eines Monats gestellt 
werden; die Frist beginnt mit dem Tag zu laufen, an dem die Eintragung der 
Verschmelzung gemäß § 10 UGB als bekanntgemacht gilt. Das Gericht hat den 
Antrag in den Bekanntmachungsblättern (§ 18) der beteiligten Gesellschaften 
bekanntzumachen. Aktionäre, die die Voraussetzungen gemäß § 225c Abs. 3 Z 1 
erfüllen, können binnen eines weiteren Monats nach dieser Bekanntmachung 
eigene Anträge gemäß § 225c Abs. 2 stellen; nach Ablauf dieser Frist sind Anträge 
weiterer Aktionäre unzulässig; darauf ist in der Bekanntmachung hinzuweisen. 

(3) und (4) … (3) und (4) unverändert 

Gremium zur Überprüfung des Umtauschverhältnisses Gremium zur Überprüfung des Umtauschverhältnisses 

§ 225g. (1) … § 225g. (1) unverändert 

(2) Das Gremium hat sich aus einem Vorsitzenden und zwei Beisitzern 
gemäß § 225m Abs. 2 Z 2 zusammenzusetzen; wenn an der Verschmelzung eine 
Gesellschaft, deren Aktien börsenotiert im Sinn des § 65 Abs. 1 Z 8 sind, beteiligt 
ist, so haben dem Gremium je ein weiterer Beisitzer gemäß § 225m Abs. 2 Z 3 lit. 
a und b anzugehören. 

(2) Das Gremium hat sich aus einem Vorsitzenden und zwei Beisitzern 
gemäß § 225m Abs. 2 Z 2 zusammenzusetzen; wenn an der Verschmelzung eine 
börsenotierte Gesellschaft beteiligt ist, so haben dem Gremium je ein weiterer 
Beisitzer gemäß § 225m Abs. 2 Z 3 lit. a und b anzugehören. 

(3) bis (7) … (3) bis (7) unverändert 

Bekanntmachungen Bekanntmachungen 

§ 225k. (1) Der Vorstand der übernehmenden Gesellschaft hat die 
rechtskräftige Entscheidung über einen Antrag gemäß § 225c Abs. 2 ohne Gründe 
oder einen in einem solchen Verfahren vor Gericht abgeschlossenen oder gemäß 
§ 225h Abs. 2 gerichtlich genehmigten Vergleich unverzüglich in den 
Bekanntmachungsblättern aller an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften 
bekanntzumachen. 

§ 225k. (1) Der Vorstand der übernehmenden Gesellschaft hat die 
rechtskräftige Entscheidung über einen Antrag gemäß § 225c Abs. 2 ohne Gründe 
oder einen in einem solchen Verfahren vor Gericht abgeschlossenen oder gemäß 
§ 225h Abs. 2 gerichtlich genehmigten Vergleich unverzüglich in den 
Bekanntmachungsblättern (§ 18) aller an der Verschmelzung beteiligten 
Gesellschaften bekanntzumachen. 

(2) … (2) unverändert 
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Bestellung, Verschwiegenheitspflicht und Vergütungsansprüche der 
Mitglieder des Gremiums 

Bestellung, Verschwiegenheitspflicht und Vergütungsansprüche der 
Mitglieder des Gremiums 

§ 225m. (1) … § 225m. (1) unverändert 

(2) … (2) unverändert 
 1. und 2. …  1. und 2. unverändert 
 3. für den Fall der Beteiligung von Gesellschaften, deren Aktien börsenotiert 

im Sinn des § 65 Abs. 1 Z 8 sind, an der Verschmelzung: 
 3. für den Fall der Beteiligung von börsenotierten Gesellschaften an der 

Verschmelzung:: 
 a) und b) …  a) und b) unverändert 

(3) bis (6) … (3) bis (6) unverändert 

Durchführung des Schadenersatzanspruchs Durchführung des Schadenersatzanspruchs 

§ 228. (1) … § 228. (1) unverändert 

(2) Der Vertreter hat unter Hinweis auf den Zweck seiner Bestellung die 
Aktionäre und die Gläubiger der übertragenden Gesellschaft aufzufordern, die 
Ansprüche gemäß § 227 Abs. 1 und 2 innerhalb einer angemessenen Frist, die 
mindestens einen Monat zu betragen hat, anzumelden. Die Aufforderung ist in den 
Bekanntmachungsblättern der übertragenden Gesellschaft zu veröffentlichen. 

(2) Der Vertreter hat unter Hinweis auf den Zweck seiner Bestellung die 
Aktionäre und die Gläubiger der übertragenden Gesellschaft aufzufordern, die 
Ansprüche gemäß § 227 Abs. 1 und 2 innerhalb einer angemessenen Frist, die 
mindestens einen Monat zu betragen hat, anzumelden. Die Aufforderung ist 
gemäß § 18  zu veröffentlichen. 

(3) und (4) … (3) und (4) unverändert 

Vereinfachte Verschmelzung Vereinfachte Verschmelzung 

§ 231. (1) … § 231. (1) unverändert 
 1. …  1. unverändert 
 2. wenn die zu gewährenden Aktien den zehnten Teil des Grundkapitals der 

übernehmenden Gesellschaft nicht übersteigen; wird zur Durchführung 
der Verschmelzung das Grundkapital der übernehmenden Gesellschaft 
erhöht, so ist der Berechnung das erhöhte Grundkapital zugrunde zu 
legen. 

 2. wenn die zu gewährenden Aktien zehn vom Hundert des Grundkapitals 
der übernehmenden Gesellschaft nicht übersteigen; wird zur 
Durchführung der Verschmelzung das Grundkapital der übernehmenden 
Gesellschaft erhöht, so ist der Berechnung das erhöhte Grundkapital 
zugrunde zu legen. 

(2) … (2) unverändert 

(3) Aktionäre der übernehmenden Gesellschaft, deren Anteile zusammen den 
zwanzigsten Teil des Grundkapitals dieser Gesellschaft erreichen, können bis zum 
Ablauf eines Monats nach der Beschlußfassung der Hauptversammlung der 
übertragenden Gesellschaft die Einberufung einer Hauptversammlung verlangen, 
in der über die Zustimmung zu der Verschmelzung beschlossen wird. Die Satzung 
kann das Recht, die Einberufung der Hauptversammlung zu verlangen, an den 

(3) Aktionäre der übernehmenden Gesellschaft, deren Anteile zusammen fünf 
vom Hundert des Grundkapitals dieser Gesellschaft erreichen, können bis zum 
Ablauf eines Monats nach der Beschlussfassung der Hauptversammlung der 
übertragenden Gesellschaft die Einberufung einer Hauptversammlung verlangen, 
in der über die Zustimmung zu der Verschmelzung beschlossen wird. Die Satzung 
kann das Recht, die Einberufung der Hauptversammlung zu verlangen, an den 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Besitz eines geringeren Anteils am Grundkapital knüpfen. In der Veröffentlichung 
gemäß § 221a Abs. 1 sind die Aktionäre auf dieses Recht hinzuweisen. 

Besitz eines geringeren Anteils am Grundkapital knüpfen. In der Veröffentlichung 
gemäß § 221a Abs. 1 sind die Aktionäre auf dieses Recht hinzuweisen. 

Barabfindung widersprechender Aktionäre Barabfindung widersprechender Aktionäre 

§ 244. (1) … § 244. (1) unverändert 

(2) Der Vorstand hat den Aktionären spätestens zusammen mit der 
Einberufung der Hauptversammlung, die den Formwechsel beschließen soll, die 
Bedingungen der Barabfindung mitzuteilen, die widersprechenden Aktionären 
angeboten wird. 

(2) Der Vorstand hat der Hauptversammlung einen schriftlichen Bericht 
vorzulegen, in dem die Höhe der den Aktionären angebotenen Barabfindung 
begründet wird. 

(3) Die Angemessenheit der Bedingungen der Barabfindung ist durch einen 
sachverständigen Prüfer zu prüfen. Der Prüfungsbericht ist mindestens während 14 
Tagen vor dem Tag der Hauptversammlung am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht 
der Aktionäre aufzulegen und auf Verlangen jedem Aktionär in Abschrift 
unverzüglich und kostenlos zur Verfügung zu stellen. Spätestens mit der 
Einberufung der Hauptversammlung sind die Aktionäre auf ihre Rechte nach 
diesem Absatz hinzuweisen. 

(3) Die Angemessenheit der Bedingungen der Barabfindung ist durch einen 
sachverständigen Prüfer zu prüfen. Der Vorstand hat den Prüfungsbericht der 
Hauptversammlung vorzulegen. 

(4) … (4) unverändert 

 Inhalt der Veröffentlichung der Eintragung 

§ 249. … § 249. unverändert 

§ 251. Veröffentlichung der Bilanz Veröffentlichung der Bilanz 

Unverzüglich nach der Eintragung hat der Vorstand in den 
Bekanntmachungsblättern die Bilanz des § 246 Abs. 3 zu veröffentlichen. 

§ 251. Unverzüglich nach der Eintragung hat der Vorstand die gemäß § 246 
Abs. 3 aufzustellende Bilanz gemäß § 18 zu veröffentlichen. 

§ 258. Zwangsstrafen Zwangsstrafen 

(1) Die Vorstandsmitglieder oder die Abwickler, im Falle einer inländischen 
Zweigniederlassung die für diese im Inland vertretungsbefugten Personen, sind, 
unbeschadet der allgemeinen unternehmensrechtlichen Vorschriften, zur 
Befolgung der §§ 33 Abs. 3, 65a Abs. 3, 81, 89 Abs. 1, 95 Abs. 2 und 3, 104 Abs. 
2, 112 Abs. 3, 121 Abs. 1 bis 3, 125 Abs. 3 bis 5, 126, 127, 174 Abs. 2, 197 Abs. 
5, 207 Abs. 1, 211 Abs. 1 und 2, 214 Abs. 2, 225k Abs. 1 dieses Bundesgesetzes 
sowie der §§ 222 Abs. 1 und 281 UGB vom Gericht durch Zwangsstrafen bis zu 3 
600 Euro anzuhalten. § 283 Abs. 2 bis 4 UGB ist anzuwenden. 

§ 258. (1) Die Vorstandsmitglieder oder die Abwickler, im Falle einer 
inländischen Zweigniederlassung die für diese im Inland vertretungsbefugten 
Personen, sind, unbeschadet der allgemeinen unternehmensrechtlichen 
Vorschriften, zur Befolgung der §§ 33 Abs. 3, 65a Abs. 3, 81, 89 Abs. 1, 95 Abs. 2 
und 3, 96 Abs. 1 und 3, 104 Abs. 1, 2 und 4, 105 Abs. 2, 108 Abs. 3 bis 5, 110 
Abs. 1, 118 Abs. 1, 128 Abs. 2, 133 Abs. 1 bis 3, 174 Abs. 2, 197 Abs. 5, 207 Abs. 
1, 211 Abs. 1 und 2, 214 Abs. 2, 225k Abs. 1 dieses Bundesgesetzes sowie der §§ 
222 Abs. 1 und 281 UGB vom Gericht durch Zwangsstrafen bis zu 3 600 Euro 
anzuhalten. § 283 Abs. 2 bis 4 UGB ist anzuwenden. 

(2) … (2) unverändert 
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 Öffentliche Verkehrsunternehmungen, Unternehmungen des Post- und 
Fernmeldewesens 

§ 259. (1) bis (3) … § 259. (1) bis (3) unverändert 

 Gemeinnützige Bauvereinigungen 

§ 260. … § 260. unverändert 

ERSTER ABSCHNITT ERSTER ABSCHNITT 

 Inkrafttreten 

§ 262. Inkrafttreten des Aktiengesetzes 1965. Auflösung von 
Aktiengesellschaften von Amts wegen 

 

(1) bis (14) … § 262. (1) bis (14) unverändert 

 (15) § 2 Abs. 1, § 3, § 10 Abs. 6, § 10a, § 12, § 12a, § 13, § 16 Abs. 1, § 17, 
§ 29 Abs. 4, § 33 Abs. 1 und 3, § 43, § 45 Abs. 1, § 49 Abs. 3, § 57 Abs. 1, § 58 
Abs. 2 und 3, § 61, § 62, § 65 Abs. 1, § 67 Abs. 2 und 3, § 84 Abs. 4, § 86 Abs. 4, 
§ 87, § 88 Abs. 1 und 4, § 92 Abs. 4, § 95 Abs. 5, § 96 Abs. 1, 3 und 4, §§ 102 bis 
136, § 145 Abs. 1 und 2, § 146 Abs. 2, § 149 Abs. 2, § 150 Abs. 1, § 153 Abs. 2, 4 
und 6, § 155 Abs. 5, § 159 Abs. 2, 4 und 5, § 161 Abs. 1, § 162 Abs. 4, § 175 Abs. 
2, § 179 Abs. 2, § 183, § 187 Abs. 2, § 188 Abs. 2, § 195 Abs. 1a und 4, § 196 
Abs. 1 und 2, § 197 Abs. 5, § 199 Abs. 1, § 200 Abs. 1 und 3, § 206 Abs. 2, § 208, 
§ 211 Abs. 2 und 3, § 220a, § 220b Abs. 5, § 220c, § 221 Abs. 3, § 221a Abs. 1, 2 
und 6, § 224 Abs. 5, § 225c Abs. 3, § 225e Abs. 2, § 225g Abs. 2, § 225k Abs. 1, 
§ 225m Abs. 2, § 228 Abs. 2, § 231 Abs. 1 und 3, § 244 Abs. 2 und 3, § 251 und 
§ 258 Abs. 1 in der Fassung des Aktienrechts-Änderungsgesetzes 2009, BGBl. Nr. 
I xxx/xxxx, treten mit 1. August 2009 in Kraft. § 30, § 221a Abs. 4, § 265, § 267, 
§ 269, § 270 und § 272 treten mit Ablauf des 31. Juli 2009 außer Kraft. Verweise 
in anderen Bundesgesetzen auf § 130 in der Fassung vor dem Inkrafttreten des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/xxxx gelten als Verweise auf § 229 Abs. 4 bis 7 
UGB. 

 (16) Abweichend von Abs. 15 sind auf Hauptversammlungen, die vor dem 1. 
August 2009 einberufen werden, nicht § 3, § 10a, § 87, § 96 Abs. 1, 3 und 4, 
§§ 102 bis 136, § 150 Abs. 1, § 153 Abs. 4, § 159 Abs. 2 und 5, § 161 Abs. 1, 
§ 183, § 188 Abs. 2,  § 195 Abs. 1a und 4, § 196 Abs. 1 und 2,  § 199 Abs. 1, 
§ 200 Abs. 1 und 3, § 211 Abs. 2, § 220a, § 220b Abs. 5, § 220c, § 221a Abs. 2 
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und 6, § 225g Abs. 2, § 225m Abs. 2, und § 244 Abs. 2 und 3 in der Fassung des 
Aktienrechts-Änderungsgesetzes 2009, BGBl. Nr. I xxx/xxxx, sondern die bisher 
für Hauptversammlungen geltenden Bestimmungen weiter anzuwenden. 

 (17) Bis 31. Juli 2010 kann der Aufsichtsrat Änderungen der Satzung, die nur 
die Fassung betreffen, auch ohne Ermächtigung durch die Satzung oder die 
Hauptversammlung (§ 145 Abs. 1 zweiter Satz) vornehmen, soweit dies zur 
Anpassung der Satzung an das Aktienrechts-Änderungsgesetz 2009, BGBl. I Nr. 
xxx/xxxx, erforderlich ist. 

 (18) Beschlüsse, mit denen die Satzung an das Aktienrechts-Änderungsgesetz 
2009, BGBl. I Nr. xxx/xxxx, angepasst wird, dürfen bereits vor dessen 
Inkrafttreten zur Eintragung in das Firmenbuch angemeldet werden; sie dürfen 
jedoch nicht vor diesem Zeitpunkt wirksam werden. 

 (19) Bis 31. Dezember 2012 kann in der Einberufung der Hauptversammlung 
festgelegt werden, dass die Gesellschaft Depotbestätigungen zum Nachweis der 
Teilnahmeberechtigung und Erklärungen gemäß § 114 Abs. 1 vierter Satz auch per 
Telefax entgegennimmt. 

§ 265. Kommanditgesellschaften auf Aktien  

Bei Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes bestehende 
Kommanditgesellschaften auf Aktien sind mit 31. Dezember 1966 aufgelöst, 
sofern sie nicht früher nach Maßgabe der Bestimmungen des bisherigen 
Aktiengesetzes verschmolzen, umgewandelt oder aufgelöst oder nach denen des 
Umwandlungsgesetzes, BGBl. Nr. 187/1954, umgewandelt worden sind. Bis dahin 
sowie bei der Abwicklung im Fall der Auflösung gelten für sie die Bestimmungen 
des bisherigen Aktiengesetzes. 

aufgehoben 

§ 267. Ausländische Aktiengesellschaften  

Ausländische Aktiengesellschaften, die am 1. Jänner 1939 und am 1. Jänner 
1956 eine Erwerbstätigkeit im Inland zulässigerweise ausgeübt haben, bedürfen 
der im § 254 vorgesehenen Bewilligung nicht. 

aufgehoben 

§ 269. Verlängerung von Fristen  

War einer Aktiengesellschaft bei Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes eine 
Frist nach § 104 Abs. 1 § 1 oder 5, § 126 Abs. 1 oder § 127 Abs. 1 bereits zweimal 
verlängert worden, so kann sie noch einmal verlängert werden; hiebei sind im 
übrigen die Vorschriften des § 104 Abs. 3 zu beachten. 

aufgehoben 
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§ 270. Durch die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes werden in anderen 
Rechtsvorschriften, wie insbesondere im Rechnungshofgesetz 1948, BGBl. Nr. 
144, im Nationalbankgesetz 1955, BGBl. Nr. 184, im Betriebsrätegesetz, BGBl. 
Nr. 97/1947, und im Bundesgesetz vom 18. Dezember 1956, BGBl. Nr. 274, 
betreffend den Verkauf von Aktien verstaatlichter Banken, in ihrer geltenden 
Fassung enthaltene, für Aktiengesellschaften geltende Bestimmungen, soweit sie 
nicht durch § 272 aufgehoben werden, nicht berührt. 

aufgehoben 

§ 272. Aufgehobene Vorschriften  

Soweit sich aus den §§ 264, 265 dieses Bundesgesetzes nichts anderes ergibt 
und ihre Bestimmungen noch in Geltung stehen, treten mit 1. Jänner 1966 außer 
Kraft: 

aufgehoben 

 1. das Gesetz über Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften auf 
Aktien (Aktiengesetz) vom 30. Jänner 1937, DRGBl. I S. 107; 

 

 2. das Einführungsgesetz zum Gesetz über Aktiengesellschaften und 
Kommanditgesellschaften auf Aktien (Aktiengesetz) vom 30. Jänner 
1937, DRGBl. I S. 166; 

 

 3. die Erste Durchführungsverordnung zum Aktiengesetz vom 29. Juni 1937, 
DRGBl. I S. 1026; 

 

 4. die Dritte Durchführungsverordnung zum Aktiengesetz vom 21. 
Dezember 1938, DRGBl. I S. 1839; 

 

 5. die Erste Verordnung zur Einführung handelsrechtlicher Vorschriften im 
Lande Österreich vom 11. April 1938, DRGBl. I S. 385; 

 

 6. die Zweite Verordnung zur Einführung handelsrechtlicher Vorschriften 
im Lande Österreich vom 2. August 1938, DRGBl. I  S. 988; 

 

 7. die Verordnung über tilgbare Aktien und Genußscheine bei 
Aktiengesellschaften vom 29. Juni 1939, DRGBl. I S. 1076; 

 

 8. die §§ 1 bis 4, 6 bis 22 und 27 der Verordnung über Maßnahmen auf dem 
Gebiete des Rechts der Handelsgesellschaften und der Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaften vom 4. September 1939, DRGBl. I S. 1694; 

 

 9. die Verordnung zur Begrenzung von Gewinnausschüttungen 
(Dividendenabgabeverordnung) vom 12. Juni 1941, DRGBl. I S. 323; 

 

 10. die Erste Verordnung zur Durchführung der 
Dividendenabgabeverordnung (1. DADV.) vom 18. August 1941, 
DRGBl. I S. 493; 
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 11. die Zweite Verordnung zur Durchführung der 

Dividendenabgabeverordnung (2. DADV.) vom 5. Mai 1942, DRGBl. I S. 
261; 

 

 12. der § 2 des Bundesgesetzes vom 12. Dezember 1946, BGBl. Nr. 31/1947, 
über die weitere Aufhebung von Kriegsmaßnahmen auf dem Gebiet des 
Handelsrechts. 

 

Artikel 2 

Änderung des SE-Gesetzes 

Prüfung der Angemessenheit der Barabfindung Prüfung der Angemessenheit der Barabfindung 

§ 7. (1) bis (3) … § 7. (1) bis (3) unverändert 

(4) Besteht in sinngemäßer Anwendung von § 121 Abs. 3 zweiter Satz AktG 
ein Geheimhaltungsinteresse, so hat der Prüfer auch eine darauf Bedacht 
nehmende Fassung vorzulegen, die zur Einsicht der Aktionäre bestimmt ist. 

(4) Besteht in sinngemäßer Anwendung von § 133 Abs. 3 zweiter Satz AktG 
ein Geheimhaltungsinteresse, so hat der Prüfer auch eine darauf Bedacht 
nehmende Fassung vorzulegen, die zur Einsicht der Aktionäre bestimmt ist. 

Prüfung der Sitzverlegung durch den Aufsichtsrat Prüfung der Sitzverlegung durch den Aufsichtsrat 

§ 8. Der Aufsichtsrat der Europäischen Gesellschaft (SE) hat die 
beabsichtigte Verlegung ihres Sitzes in einen anderen Mitgliedstaat auf der 
Grundlage des Berichts des Vorstands (Art. 8 Abs. 3 der Verordnung) zu prüfen 
und darüber einen schriftlichen Bericht zu erstatten; § 112 Abs. 3 erster Satz AktG 
ist sinngemäß anzuwenden. 

§ 8. Der Aufsichtsrat der Europäischen Gesellschaft (SE) hat die 
beabsichtigte Verlegung ihres Sitzes in einen anderen Mitgliedstaat auf der 
Grundlage des Berichts des Vorstands (Art. 8 Abs. 3 der Verordnung) zu prüfen 
und darüber einen schriftlichen Bericht zu erstatten; § 118 Abs. 3 AktG ist 
sinngemäß anzuwenden. 

Offenlegung des Verlegungsplans Offenlegung des Verlegungsplans 

§ 9. (1) Der Vorstand hat mindestens zwei Monate vor dem Tag der 
Hauptversammlung, die über die Verlegung des Sitzes der Europäischen 
Gesellschaft (SE) in einen anderen Mitgliedstaat beschließen soll, den 
Verlegungsplan bei dem Gericht einzureichen und einen Hinweis auf diese 
Einreichung in den Bekanntmachungsblättern der Gesellschaft zu veröffentlichen. 
In dieser Veröffentlichung sind die Aktionäre auf ihre Rechte gemäß Abs. 2 und 3 
sowie gemäß § 12 und die Gläubiger auf ihre Rechte gemäß Abs. 2 und 3 sowie 
gemäß § 14 hinzuweisen. 

§ 9. (1) Der Vorstand hat mindestens zwei Monate vor dem Tag der 
Hauptversammlung, die über die Verlegung des Sitzes der Europäischen 
Gesellschaft (SE) in einen anderen Mitgliedstaat beschließen soll, den 
Verlegungsplan bei dem Gericht einzureichen und einen Hinweis auf diese 
Einreichung gemäß § 18 AktG zu veröffentlichen. In dieser Veröffentlichung sind 
die Aktionäre auf ihre Rechte gemäß Abs. 2 und 3 sowie gemäß § 12 und die 
Gläubiger auf ihre Rechte gemäß Abs. 2 und 3 sowie gemäß § 14 hinzuweisen. 

(2) Am Sitz der Gesellschaft sind mindestens während eines Monats vor dem 
Tag der Hauptversammlung, die über die Verlegung beschließen soll, der 
Verlegungsplan, der Bericht des Vorstands, der Prüfungsbericht gemäß § 7 und 

(2) Mindestens einen Monat vor dem Tag der Hauptversammlung, die über 
die Verlegung beschließen soll, sind der Verlegungsplan, der Bericht des 
Vorstands, der Prüfungsbericht gemäß § 7 und der Prüfungsbericht des 
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der Prüfungsbericht des Aufsichtsrats sowie der Jahresabschluss und der 
Lagebericht, die zuletzt erstellt wurden oder nach den gesetzlichen Vorschriften 
zuletzt zu erstellen waren, zur Einsicht der Aktionäre und der Gläubiger 
aufzulegen. 

Aufsichtsrats sowie der Jahresabschluss und der Lagebericht, die zuletzt erstellt 
wurden oder nach den gesetzlichen Vorschriften zuletzt zu erstellen waren, gemäß 
§ 108 Abs. 3 bis 5 AktG für Aktionäre und Gläubiger bereit zu stellen. 

(3) Auf Verlangen ist jedem Aktionär und jedem Gläubiger unverzüglich und 
kostenlos eine Abschrift der in Abs. 2 bezeichneten Unterlagen zu erteilen. 

(3) Werden die in Abs. 2 bezeichneten Unterlagen nicht auf der Internetseite 
der Gesellschaft für Aktionäre oder Gläubiger zugänglich gemacht, so ist jedem 
Aktionär oder jedem Gläubiger auf Verlangen unverzüglich und kostenlos eine 
Abschrift zu erteilen. 

(4) … (4) unverändert 

Gerichtliche Überprüfung der Barabfindung Gerichtliche Überprüfung der Barabfindung 

§ 13. (1) … § 13. (1) unverändert 

(2) Aktionäre, die gegen den Verlegungsbeschluss Widerspruch zur 
Niederschrift erklärt haben, können binnen eines Monats nach dem 
Verlegungsbeschluss bei Gericht den Antrag stellen, dass die Barabfindung 
überprüft und eine höhere Barabfindung festgelegt wird. Das Gericht hat den 
Antrag in den Bekanntmachungsblättern der Gesellschaft bekannt zu machen. 
Aktionäre, die die Voraussetzungen gemäß § 225c Abs. 3 Z 1 AktG erfüllen, 
können binnen eines weiteren Monats nach dieser Bekanntmachung eigene 
Anträge stellen. Nach Ablauf dieser Frist sind Anträge weiterer Aktionäre 
unzulässig; darauf ist in der Bekanntmachung hinzuweisen. Im Übrigen gelten für 
das Verfahren auf gerichtliche Überprüfung § 225c Abs. 3 und 4, §§ 225d bis 
225m, ausgenommen § 225e Abs. 2 erster Satz und Abs. 3 und § 225j Abs. 2 
AktG, sinngemäß. 

(2) Aktionäre, die gegen den Verlegungsbeschluss Widerspruch zur 
Niederschrift erklärt haben, können binnen eines Monats nach dem 
Verlegungsbeschluss bei Gericht den Antrag stellen, dass die Barabfindung 
überprüft und eine höhere Barabfindung festgelegt wird. Das Gericht hat den 
Antrag in den Bekanntmachungsblättern der Gesellschaft (§ 18 AktG) bekannt zu 
machen. Aktionäre, die die Voraussetzungen gemäß § 225c Abs. 3 Z 1 AktG 
erfüllen, können binnen eines weiteren Monats nach dieser Bekanntmachung 
eigene Anträge stellen. Nach Ablauf dieser Frist sind Anträge weiterer Aktionäre 
unzulässig; darauf ist in der Bekanntmachung hinzuweisen. Im Übrigen gelten für 
das Verfahren auf gerichtliche Überprüfung § 225c Abs. 3 und 4, §§ 225d bis 
225m, ausgenommen § 225e Abs. 2 erster Satz und Abs. 3 und § 225j Abs. 2 
AktG, sinngemäß. 

Offenlegung des Umwandlungsplans Offenlegung des Umwandlungsplans 

§ 31. (1) Der Vorstand hat mindestens einen Monat vor dem Tag der 
Hauptversammlung, die über die Zustimmung zur Umwandlung beschließen soll, 
den Umwandlungsplan bei dem Gericht einzureichen und einen Hinweis auf diese 
Einreichung in den Bekanntmachungsblättern der Gesellschaft zu veröffentlichen. 
In dieser Veröffentlichung sind die Aktionäre auf ihre Rechte gemäß Abs. 2 und 3 
hinzuweisen. 

§ 31. (1) Der Vorstand hat mindestens einen Monat vor dem Tag der 
Hauptversammlung, die über die Zustimmung zur Umwandlung beschließen soll, 
den Umwandlungsplan bei dem Gericht einzureichen und einen Hinweis auf diese 
Einreichung gemäß § 18 Akt zu veröffentlichen. In dieser Veröffentlichung sind 
die Aktionäre auf ihre Rechte gemäß Abs. 2 und 3 hinzuweisen. 

(2) Am Sitz der Gesellschaft sind mindestens während eines Monats vor dem 
Tag der Hauptversammlung, die über die Zustimmung zur Umwandlung 
beschließen soll, der Umwandlungsplan, der Umwandlungsbericht des Vorstands, 
der Bericht über die Umwandlungsprüfung sowie der Jahresabschluss und der 

(2) Mindestens einen Monat vor dem Tag der Hauptversammlung, die über 
die Zustimmung zur Umwandlung beschließen soll, sind der Umwandlungsplan, 
der Umwandlungsbericht des Vorstands, der Bericht über die 
Umwandlungsprüfung sowie der Jahresabschluss und der Lagebericht, die zuletzt 
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Lagebericht, die zuletzt erstellt wurden oder nach den gesetzlichen Vorschriften 
zuletzt zu erstellen waren, zur Einsicht der Aktionäre aufzulegen. 

erstellt wurden oder nach den gesetzlichen Vorschriften zuletzt zu erstellen waren, 
gemäß § 108 Abs. 3 bis 5 AktG bereit zu stellen. 

(3) Auf Verlangen ist jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine 
Abschrift der in Abs. 2 bezeichneten Unterlagen zu erteilen. 

entfällt 

(4) … (4) unverändert 

Festlegung zustimmungspflichtiger Geschäfte durch den Aufsichtsrat Festlegung zustimmungspflichtiger Geschäfte durch den Aufsichtsrat 

§ 37. Die Satzung der Gesellschaft hat die in § 95 Abs. 5 Z 1 bis Z 13 AktG 
angeführten Geschäfte als zustimmungspflichtige Geschäfte gemäß Art. 48 Abs. 2 
der Verordnung festzulegen. Ergänzend dazu kann der Aufsichtsrat bestimmte 
Arten von Geschäften von seiner Zustimmung abhängig machen. 

§ 37. Die Satzung der Gesellschaft hat die in § 95 Abs. 5 Z 1 bis Z 14 AktG 
angeführten Geschäfte als zustimmungspflichtige Geschäfte gemäß Art. 48 Abs. 2 
der Verordnung festzulegen. Ergänzend dazu kann der Aufsichtsrat bestimmte 
Arten von Geschäften von seiner Zustimmung abhängig machen. 

Geschäftsführung Geschäftsführung 

§ 40. (1) … § 40. (1) unverändert 

(2) Die Satzung der Gesellschaft hat die Arten von Geschäften festzulegen, 
für die ein Beschluss des Verwaltungsrats erforderlich ist. Jedenfalls sind die in 
§ 95 Abs. 5 Z 1 bis Z 13 AktG genannten Geschäfte in die Satzung aufzunehmen. 
§ 95 Abs. 5 vorletzter und letzter Satz AktG gilt sinngemäß. 

(2) Die Satzung der Gesellschaft hat die Arten von Geschäften festzulegen, 
für die ein Beschluss des Verwaltungsrats erforderlich ist. Jedenfalls sind die in 
§ 95 Abs. 5 Z 1 bis Z 14 AktG genannten Geschäfte in die Satzung aufzunehmen. 
§ 95 Abs. 5 vorletzter und letzter Satz AktG gilt sinngemäß. 

Jahresabschluss Jahresabschluss 

§ 41. (1) Die geschäftsführenden Direktoren haben in den ersten fünf 
Monaten des Geschäftsjahres für das vergangene Geschäftsjahr den um den 
Anhang erweiterten Jahresabschluss und einen allfälligen Konzernabschluss sowie 
einen Lagebericht und einen allfälligen Konzernlagebericht aufzustellen und den 
Mitgliedern des Verwaltungsrats vorzulegen. 

§ 41. (1) Die geschäftsführenden Direktoren haben in den ersten fünf 
Monaten des Geschäftsjahres für das vergangene Geschäftsjahr die Unterlagen 
gemäß §§ 222 Abs. 1 und gegebenenfalls 244 Abs. 1 UGB aufzustellen und sie 
den Mitgliedern des Verwaltungsrats vorzulegen. Wenn der Jahresabschluss einen 
Bilanzgewinn ausweist, haben die geschäftsführenden Direktoren auch einen 
Vorschlag für die Gewinnverwendung vorzulegen. 

(2) Der Verwaltungsrat hat den Jahresabschluss und den Konzernabschluss, 
den Vorschlag für die Gewinnverteilung sowie den Lagebericht und den 
Konzernlagebericht zu prüfen und sich innerhalb von zwei Monaten nach 
Vorlegung durch die geschäftsführenden Direktoren darüber zu erklären. Der 
Verwaltungsrat hat der Hauptversammlung darüber zu berichten. 

(2) Der Verwaltungsrat hat die Unterlagen gemäß Abs. 1 zu prüfen und sich 
innerhalb von zwei Monaten nach Vorlegung durch die geschäftsführenden 
Direktoren darüber zu erklären. Der Verwaltungsrat hat der Hauptversammlung 
darüber zu berichten. 

(3) und (4)  … (3) und (4) unverändert 

(5) Entscheidet sich der Verwaltungsrat für die Feststellung durch die 
Hauptversammlung oder billigt er den Jahresabschluss nicht, so hat er 
unverzüglich die Hauptversammlung zur Feststellung des Jahresabschlusses 

(5) Entscheidet sich der Verwaltungsrat für die Feststellung durch die 
Hauptversammlung oder billigt er den Jahresabschluss nicht, so hat er 
unverzüglich die Hauptversammlung zur Feststellung des Jahresabschlusses 
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einzuberufen. § 125 Abs. 4 bis 6 AktG gilt sinngemäß. einzuberufen. 

Gewinnverteilung und Aufstellen des Lageberichts  

§ 42. § 126 und § 127 AktG sind mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, 
dass die nach diesen Bestimmungen den Vorstand treffenden Pflichten von den 
geschäftsführenden Direktoren zu erfüllen sind. 

entfällt 

Bestellung von Verwaltungsratsmitgliedern Bestellung von Verwaltungsratsmitgliedern 

§ 46. (1) und (2) … § 46. (1) und (2) unverändert 

(3) § 87 Abs. 1 zweiter bis vierter Satz, § 87 Abs. 1a und Abs. 5 sowie § 88 
AktG gelten sinngemäß. 

(3) § 87 Abs. 1 zweiter Satz, Abs. 2 bis 4 und Abs. 10 AktG sowie §§ 88 und 
108 Abs. 2 AktG gelten sinngemäß. 

Einberufung und Ergänzung der Tagesordnung der Hauptversammlung entfällt 

§ 62. Für die Einberufung und die Ergänzung der Tagesordnung der 
Hauptversammlung gilt § 106 Abs. 2 bis 5 AktG sinngemäß. 

§ 62. (1) Für die Einberufung der Hauptversammlung und die Ergänzung der 
Tagesordnung durch einen oder mehrere Aktionäre genügt ein Anteil von fünf 
vom Hundert des gezeichneten Kapitals. 

 (2) § 104 AktG gilt nach Maßgabe folgender Bestimmungen: 

  1. An die Stelle der Frist von acht Monaten tritt eine Frist von sechs 
Monaten. 

  2. Die Hauptversammlung stellt den Jahresabschluss fest, wenn der 
Verwaltungsrat den von den geschäftsführenden Direktoren vorgelegten 
Jahresabschluss nicht gebilligt hat oder eine Feststellung durch die 
Hauptversammlung beschlossen hat. 

  3. Bei der Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns ist die 
Hauptversammlung an den vom Verwaltungsrat festgestellten 
Jahresabschluss gebunden. Sie kann jedoch den Bilanzgewinn ganz oder 
teilweise von der Verteilung ausschließen, soweit sie auf Grund der 
Satzung hiezu ermächtigt ist. Die Änderungen des Jahresabschlusses, die 
hierdurch nötig werden, haben die geschäftsführenden Direktoren 
vorzunehmen. 

Zwangsstrafen Zwangsstrafen 

§ 65. (1) Die Vorstandsmitglieder, die Verwaltungsratsmitglieder oder die 
geschäftsführenden Direktoren oder die Abwickler einer Europäischen 
Gesellschaft (SE), im Fall einer inländischen Zweigniederlassung die für diese im 
Inland vertretungsbefugten Personen, sind, unbeschadet der allgemeinen 
unternehmensrechtlichen Vorschriften, zur Befolgung der §§ 33 Abs. 3, 65a Abs. 

§ 65. (1) Die Vorstandsmitglieder, die Verwaltungsratsmitglieder oder die 
geschäftsführenden Direktoren oder die Abwickler einer Europäischen 
Gesellschaft (SE), im Fall einer inländischen Zweigniederlassung die für diese im 
Inland vertretungsbefugten Personen, sind, unbeschadet der allgemeinen 
unternehmensrechtlichen Vorschriften, zur Befolgung der §§ 33 Abs. 3, 65a Abs. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
3, 81, 89 Abs. 1, 95 Abs. 2 und 3, 104 Abs. 2, 112 Abs. 3, 121 Abs. 1 bis 3, 125 
Abs. 3 bis 5, 126, 127, 174 Abs. 2, 197 Abs. 5, 207 Abs. 1, 211 Abs. 1 und 2, 214 
Abs. 2, 225k Abs. 1 AktG und der §§ 15 Abs. 5, 24 Abs. 5, 27 Abs. 5, 36, 39 Abs. 
4, 41 Abs. 5, 42, 47 Abs. 1 und 58 dieses Bundesgesetzes sowie der §§ 222 Abs. 1 
und 281 UGB vom Gericht durch Zwangsstrafen bis zu 3 600 Euro anzuhalten. § 
283 Abs. 2 UGB ist sinngemäß anzuwenden. 

3, 81, 89 Abs. 1, 95 Abs. 2 und 3, 96 Abs. 1 und 3, 104 Abs. 1, 2 und 4, 105 Abs. 
2, 108 Abs. 3 bis 5, 110 Abs. 1, 118 Abs. 1, 128 Abs. 2, 133 Abs. 1 bis 3, 174 
Abs. 2, 197 Abs. 5, 207 Abs. 1, 211 Abs. 1 und 2, 214 Abs. 2, 225k Abs. 1 AktG 
und der §§ 15 Abs. 5, 24 Abs. 5, 27 Abs. 5, 36, 39 Abs. 4, 41 Abs. 5, 42, 47 Abs. 1 
und 58 dieses Bundesgesetzes sowie der §§ 222 Abs. 1 und 281 UGB vom Gericht 
durch Zwangsstrafen bis zu 3 600 Euro anzuhalten. § 283 Abs. 2 UGB ist 
sinngemäß anzuwenden. 

(2) … (2) unverändert 

In-Kraft-Treten In-Kraft-Treten 

§ 67. (1) bis (4) … § 67. (1) bis (4) … 

 (5) § 7 Abs. 4, § 8, § 9 Abs. 1 bis 3, § 13 Abs. 2, § 31 Abs. 1 und 2, § 41 Abs. 
1, 2 und 5, § 46 Abs. 3, § 62 und § 65 Abs. 1 in der Fassung des Aktienrechts-
Änderungsgesetzes 2009, BGBl. I Nr. xxx/xxxx, treten mit 1. August 2009 in 
Kraft. §  31 Abs. 3 und § 42 treten mit Ablauf des 31. Juli 2009 außer Kraft. 
Abweichend davon sind auf Hauptversammlungen, die vor dem 1. August 2009 
einberufen werden, nicht § 7 Abs. 4, § 8, § 9 Abs. 1 bis 3, § 31 Abs. 1 und 2, § 41 
Abs. 1, 2 und 5, § 46 Abs. 3, § 62 und § 65 Abs. 1, sondern die bisher für 
Hauptversammlungen geltenden Bestimmungen weiter anzuwenden. § 37 und 
§ 40 Abs. 2 in der Fassung des Aktienrechts-Änderungsgesetzes 2009, BGBl. Nr. I 
xxx/xxxx, treten mit 1. August 2009 in Kraft, wobei die Anpassung der Satzung 
mit der ersten Satzungsänderung nach Inkrafttreten, längstens jedoch bis 31. 
Dezember 2012 zu erfolgen hat. 

Artikel 3 

Änderung des Unternehmensgesetzbuchs 

Eigenkapital Eigenkapital 

§ 229. (1) bis (3) … § 229. (1) bis (3) unverändert 

 (4) Aktiengesellschaften und große Gesellschaften mit beschränkter Haftung 
(§ 221 Abs. 3) haben gebundene Rücklagen auszuweisen, die aus der gebundenen 
Kapitalrücklage und der gesetzlichen Rücklage bestehen. 

 (5) In die gebundene Kapitalrücklage sind die in Abs. 2 Z 1 bis 4 genannten 
Beträge einzustellen. Der Gesamtbetrag der gebundenen Teile der Kapitalrücklage 
ist in dieser gesondert auszuweisen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 (6) In die gesetzliche Rücklage ist ein Betrag einzustellen, der mindestens 
dem zwanzigsten Teil des um einen Verlustvortrag geminderten 
Jahresüberschusses nach Berücksichtigung der Veränderung unversteuerter 
Rücklagen entspricht, bis der Betrag der gebundenen Rücklagen insgesamt den 
zehnten oder den in der Satzung bestimmten höheren Teil des Nennkapitals 
erreicht hat. 

 (7) Die gebundenen Rücklagen dürfen nur zum Ausgleich eines ansonsten 
auszuweisenden Bilanzverlustes aufgelöst werden. Der Verwendung der 
gesetzlichen Rücklage steht nicht entgegen, dass freie, zum Ausgleich von 
Wertminderungen und zur Deckung von sonstigen Verlusten bestimmte 
Rücklagen vorhanden sind. 

Corporate Governance-Bericht Corporate Governance-Bericht 

§ 243b. (1) … § 243b. (1) unverändert 

(2) In diesem Bericht sind auch die Zusammensetzung und die Arbeitsweise 
des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie seiner Ausschüsse anzugeben. 

(2) In diesem Bericht sind anzugeben: 

  1. die Zusammensetzung und die Arbeitsweise des Vorstands und des 
Aufsichtsrats sowie seiner Ausschüsse; 

  2. welche Maßnahmen zur Förderung von Frauen im Vorstand, im 
Aufsichtsrat und in leitenden Stellungen (§ 80 AktG) der Gesellschaft 
gesetzt wurden. 

Pflicht zur Aufstellung Pflicht zur Aufstellung 

§ 244. (1) Stehen Unternehmen unter der einheitlichen Leitung einer 
Kapitalgesellschaft (Mutterunternehmen) mit Sitz im Inland und gehört dem 
Mutterunternehmen eine Beteiligung gemäß § 228 an dem oder den anderen unter 
der einheitlichen Leitung stehenden Unternehmen (Tochterunternehmen), so 
haben die gesetzlichen Vertreter des Mutterunternehmens einen Konzernabschluß 
und einen Konzernlagebericht aufzustellen sowie dem Aufsichtsrat und der 
Hauptversammlung (Generalversammlung) des Mutterunternehmens innerhalb der 
für die Vorlage des Jahresabschlusses geltenden Fristen vorzulegen. Der 
Konzernabschluß und der Konzernlagebericht sind der Hauptversammlung 
zusammen mit dem Jahresabschluß des Mutterunternehmens vorzulegen. 

§ 244. (1) Stehen Unternehmen unter der einheitlichen Leitung einer 
Kapitalgesellschaft (Mutterunternehmen) mit Sitz im Inland und gehört dem 
Mutterunternehmen eine Beteiligung gemäß § 228 an dem oder den anderen unter 
der einheitlichen Leitung stehenden Unternehmen (Tochterunternehmen), so 
haben die gesetzlichen Vertreter des Mutterunternehmens einen Konzernabschluss 
und einen Konzernlagebericht aufzustellen sowie dem Aufsichtsrat und der 
Hauptversammlung (Generalversammlung) des Mutterunternehmens innerhalb der 
für die Vorlage des Jahresabschlusses geltenden Fristen vorzulegen. Der 
Konzernabschluss und der Konzernlagebericht sind von sämtlichen gesetzlichen 
Vertretern zu unterzeichnen und der Hauptversammlung zusammen mit dem 
Jahresabschluss des Mutterunternehmens vorzulegen. 

(2) bis (7) … (2) bis (7) unverändert 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Verantwortlichkeit des Abschlußprüfers Verantwortlichkeit des Abschlußprüfers 

§ 275. (1) Der Abschlussprüfer, seine Gehilfen und die bei der Prüfung 
mitwirkenden gesetzlichen Vertreter einer Prüfungsgesellschaft sind zur 
Verschwiegenheit verpflichtet. Sie dürfen nicht unbefugt Geschäfts- und 
Betriebsgeheimnisse verwerten, die sie bei ihrer Tätigkeit erfahren haben. Wer 
vorsätzlich oder fahrlässig seine Pflichten verletzt, ist der Gesellschaft und, wenn 
ein verbundenes Unternehmen geschädigt worden ist, auch diesem zum Ersatz des 
daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Mehrere Personen haften als 
Gesamtschuldner. Keine Verschwiegenheitspflicht besteht gegenüber einem nach 
§ 270 Abs. 3 oder 4 vom Gericht bestellten Abschlussprüfer oder einem 
Abschlussprüfer, der infolge Kündigung des Prüfungsvertrags gemäß § 270 Abs. 6 
gewählt wurde. 

§ 275. (1) Der Abschlussprüfer, seine Gehilfen und die bei der Prüfung 
mitwirkenden gesetzlichen Vertreter einer Prüfungsgesellschaft sind zur 
Verschwiegenheit verpflichtet. Sie dürfen nicht unbefugt Geschäfts- und 
Betriebsgeheimnisse verwerten, die sie bei ihrer Tätigkeit erfahren haben. Wer 
vorsätzlich oder fahrlässig seine Pflichten verletzt, ist der Gesellschaft und, wenn 
ein verbundenes Unternehmen geschädigt worden ist, auch diesem zum Ersatz des 
daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Mehrere Personen haften als 
Gesamtschuldner. Der Abschlussprüfer hat dem nachfolgenden Abschlussprüfer 
auf schriftliches Verlangen Zugang zu den relevanten Informationen über das 
geprüfte Unternehmen zu gewähren. 

(2) bis (5) … (2) bis (5) unverändert 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 906. (1) bis (17) … § 906. (1) bis (17) unverändert 

(18) Die §§ 38, 221, 222, 237, 242, 243a, 243b, 245a, 246, 266, 267, 268, 
269, 269a, 270, 271, 271a, 271b, 271c, 273, 274, 275, 277 und 451 in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBL. I Nr. 70/2008 treten mit 1. Juni 2008 in Kraft. § 38 
Abs. 5a ist auf Unternehmensübergänge aufgrund eines nach dem 31. Mai 2008 
vereinbarten oder beendeten Pacht-, Leih-, Fruchtnießungsvertrags und Vertrags 
über das Recht des Gebrauchs anzuwenden. Auf davor aufgrund des Abschlusses 
oder der Beendigung eines Pacht-, Leih-, Fruchtnießungsvertrags und Vertrags 
über das Recht des Gebrauchs erfolgte Unternehmensübergänge sind die bisher 
geltenden Bestimmungen weiter anzuwenden. §§ 221 Abs. 1 und 2 sowie 246 
Abs. 1 sind auf Geschäftsjahre anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2007 
beginnen. Für den Eintritt der Rechtsfolgen der §§ 221 Abs. 1 und 2, sowie 246 
Abs. 1 sind die geänderten Größenmerkmale auch für Beobachtungszeiträume 
nach §§ 221 Abs. 4 und 246 Abs. 2 anzuwenden, die vor diesem Zeitpunkt liegen. 
Die §§ 222, 237, 242, 243a, 243b, 245a, 266, 267 und 277 sind auf Geschäftsjahre 
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2008 beginnen. Die §§ 268, 269, 269a, 
270, 271, 271a, 271b, 273, 274 und 275 sind auf die Bestellung zur Prüfung und 
auf die Prüfung von Geschäftsjahren anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 
2008 beginnen; § 271 Abs. 2 Z 3 ist abweichend davon auf Abschlussprüfer, die 
sich nach § 4 Abs. 2 A-QSG in einem Abstand von jeweils sechs Jahren einer 
externen Qualitätsprüfung unterziehen müssen, erstmals für die Bestellung zum 

(18) Die §§ 38, 221, 222, 237, 242, 243a, 243b, 245a, 246, 266, 267, 268, 
269, 269a, 270, 271, 271a, 271b, 271c, 273, 274, 275, 277 und 451 in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBL. I Nr. 70/2008 treten mit 1. Juni 2008 in Kraft. § 38 
Abs. 5a ist auf Unternehmensübergänge aufgrund eines nach dem 31. Mai 2008 
vereinbarten oder beendeten Pacht-, Leih-, Fruchtnießungsvertrags und Vertrags 
über das Recht des Gebrauchs anzuwenden. Auf davor aufgrund des Abschlusses 
oder der Beendigung eines Pacht-, Leih-, Fruchtnießungsvertrags und Vertrags 
über das Recht des Gebrauchs erfolgte Unternehmensübergänge sind die bisher 
geltenden Bestimmungen weiter anzuwenden. §§ 221 Abs. 1 und 2 sowie 246 
Abs. 1 sind auf Geschäftsjahre anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2007 
beginnen. Für den Eintritt der Rechtsfolgen der §§ 221 Abs. 1 und 2, sowie 246 
Abs. 1 sind die geänderten Größenmerkmale auch für Beobachtungszeiträume 
nach §§ 221 Abs. 4 und 246 Abs. 2 anzuwenden, die vor diesem Zeitpunkt liegen. 
Die §§ 222, 237, 242, 243a, 243b, 245a, 266, 267 und 277 sind auf Geschäftsjahre 
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2008 beginnen. Die §§ 268, 269, 269a, 
270, 271, 271a, 271b, 273, 274 und 275 sind auf die Bestellung zur Prüfung und 
auf die Prüfung von Geschäftsjahren anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 
2008 beginnen; § 271 Abs. 2 Z 3 und Abs. 4 letzter Satz ist abweichend davon auf 
Abschlussprüfer, die sich nach § 4 Abs. 2 A-QSG in einem Abstand von jeweils 
sechs Jahren einer externen Qualitätsprüfung unterziehen müssen, für die 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Abschlussprüfer von Unternehmen im Sinn des § 4 Abs. 1 Z 1 A-QSG für 
Geschäftsjahre anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2011 beginnen. Die 
§§ 271c und 451 sind auf nach dem 31. Mai 2008 geschlossene Verträge 
anzuwenden. Auf davor geschlossene Verträge sind die bisher geltenden 
Bestimmungen weiter anzuwenden. 

Bestellung zum Abschlussprüfer für Geschäftsjahre anzuwenden, die nach dem 31.  
Dezember 2011 beginnen; dies gilt auch dann, wenn solche Abschlussprüfer 
erstmals zum Abschlussprüfer eines Unternehmens im Sinn von § 4 Abs. 1 Z 1 A-
QSG bestellt werden. Die §§ 271c und 451 sind auf nach dem 31. Mai 2008 
geschlossene Verträge anzuwenden. Auf davor geschlossene Verträge sind die 
bisher geltenden Bestimmungen weiter anzuwenden. 

 (19) Die §§ 229 Abs. 4 bis 7, 243b Abs. 2, 244 Abs. 1 und 275 Abs. 1 in der 
Fassung des Aktienrechts-Änderungsgesetzes 2009, BGBl. I Nr. xxx/xxxx, treten 
mit 1. August 2009 in Kraft. § 243b Abs. 2 ist auf Geschäftsjahre anzuwenden, die 
nach dem 31. Dezember 2009 beginnen. 

Artikel 4 

Änderung des Umwandlungsgesetzes 

Umwandlung durch Übertragung des Unternehmens auf den 
Hauptgesellschafter 

Umwandlung durch Übertragung des Unternehmens auf den 
Hauptgesellschafter 

§ 2. (1) und (2) … § 2. (1) und (2) unverändert 

(3) … (3) unverändert 
 1. bis 4. …  1. bis 4. unverändert 
 5. Neben den Unterlagen gemäß § 221a Abs. 2 AktG sind auch allfällige 

Gutachten, auf denen die Beurteilung der Angemessenheit beruht, 
vorzulegen; § 112 Abs. 3 erster Satz AktG ist sinngemäß anzuwenden. 

 5. Neben den Unterlagen gemäß § 221a Abs. 2 AktG sind auch allfällige 
Gutachten, auf denen die Beurteilung der Angemessenheit beruht, 
vorzulegen; § 118 Abs. 3 AktG ist sinngemäß anzuwenden. 

 6. Jedem Gesellschafter ist auf Verlangen in der Gesellschafterversammlung 
auch über alle für den Ausschluss wesentlichen Angelegenheiten des 
Hauptgesellschafters Auskunft zu geben. § 112 Abs. 3 erster Satz AktG 
ist sinngemäß anzuwenden. Bei der GmbH besteht dieses Recht auch 
außerhalb der Gesellschafterversammlung; in der Einberufung ist auf 
dieses Recht ausdrücklich hinzuweisen. 

 6. Jedem Gesellschafter ist auf Verlangen in der Gesellschafterversammlung 
auch über alle für den Ausschluss wesentlichen Angelegenheiten des 
Hauptgesellschafters Auskunft zu geben. § 118 Abs. 3 AktG ist 
sinngemäß anzuwenden. Bei der GmbH besteht dieses Recht auch 
außerhalb der Gesellschafterversammlung; in der Einberufung ist auf 
dieses Recht ausdrücklich hinzuweisen. 

 7. …  7. unverändert 

(4) … (4) unverändert 

Anmeldung und Eintragung der Umwandlung Anmeldung und Eintragung der Umwandlung 

§ 3. (1) Der Vorstand (die Geschäftsführung) der Kapitalgesellschaft und der 
Hauptgesellschafter haben die Umwandlung zur Eintragung in das Firmenbuch 

§ 3. (1) Der Vorstand (die Geschäftsführung) der Kapitalgesellschaft und der 
Hauptgesellschafter haben die Umwandlung zur Eintragung in das Firmenbuch 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
beim Gericht, in dessen Sprengel die Kapitalgesellschaft ihren Sitz hat, 
anzumelden. Der Anmeldung sind in Urschrift, Ausfertigung oder beglaubigter 
Abschrift beizufügen: 

beim Gericht, in dessen Sprengel die Kapitalgesellschaft ihren Sitz hat, 
anzumelden. Der Anmeldung sind in Urschrift, Ausfertigung oder beglaubigter 
Abschrift beizufügen: 

 1. der Umwandlungsvertrag;  1. der Umwandlungsvertrag; 
 2. die Niederschrift des Umwandlungsbeschlusses;  2. die Niederschrift des Umwandlungsbeschlusses; 
 3. wenn die Umwandlung einer behördlichen Genehmigung bedarf, die 

Genehmigungsurkunde; 
 3. wenn die Umwandlung einer behördlichen Genehmigung bedarf, die 

Genehmigungsurkunde; 
 4. die Umwandlungsberichte;  4. der Umwandlungsbericht; 
 5. die Prüfungsberichte;  5. der Prüfungsbericht; 
 6. die Schlußbilanz der umzuwandelnden Kapitalgesellschaft;  6. die Schlussbilanz der umzuwandelnden Kapitalgesellschaft; 
 7. Erklärungen des Vorstands der umzuwandelnden Kapitalgesellschaft und 

des Vertretungsorgans des Hauptgesellschafters, daß eine Klage auf 
Anfechtung oder Feststellung der Nichtigkeit des 
Umwandlungsbeschlusses (der Umwandlungsbeschlüsse) innerhalb eines 
Monats nach der Beschlußfassung nicht erhoben oder zurückgenommen 
worden ist oder daß alle Anteilsinhaber durch notariell beurkundete 
Erklärung auf eine solche Klage verzichtet haben. Können diese 
Erklärungen nicht vorgelegt werden, so hat das Gericht gemäß § 19 FBG 
vorzugehen. Verzichtet der Hauptgesellschafter gemäß § 231 Abs. 1 AktG 
auf die Einholung der Zustimmung seiner Anteilsinhaber, so hat er 
überdies eine Erklärung abzugeben, daß seine Anteilsinhaber von ihrem 
Recht gemäß § 231 Abs. 3 AktG nicht Gebrauch machen; 

 7. die Erklärung des Vorstands der umzuwandelnden Kapitalgesellschaft, 
dass eine Klage auf Anfechtung oder Feststellung der Nichtigkeit des 
Umwandlungsbeschlusses innerhalb eines Monats nach der 
Beschlussfassung nicht erhoben oder zurückgenommen wurde oder dass 
alle Anteilsinhaber durch notariell beurkundete Erklärung auf eine solche 
Klage verzichtet haben; 

 8. eine Erklärung des Treuhänders, dass er im Besitz der Gesamtsumme der 
Barabfindungen oder einer entsprechenden Bankgarantie für den 
voraussichtlichen Zeitpunkt der Auszahlung ist (§ 2 Abs. 3 Z 7). 

 8. eine Erklärung des Treuhänders, dass er im Besitz der Gesamtsumme der 
Barabfindungen oder einer entsprechenden Bankgarantie für den 
voraussichtlichen Zeitpunkt der Auszahlung ist (§ 2 Abs. 3 Z 7). 

 Kann die Erklärung gemäß Z 7 nicht vorgelegt werden, so hat das Gericht gemäß 
§ 19 FBG vorzugehen. 

(2) … (2) unverändert 

In-Kraft-Treten In-Kraft-Treten 

§ 6. (1) bis (3) … § 6. (1) bis (3) unverändert 

 (4) § 2 Abs. 3 und § 3 Abs. 1 in der Fassung des Aktienrechts-
Änderungsgesetzes 2009, BGBl. I Nr. xxx/xxxx, treten mit 1. August 2009 in 
Kraft. § 2 Abs. 3 ist auf Umwandlungen anzuwenden, bei denen die 
Gesellschafterversammlung nach dem 31. Juli 2009 einberufen wird. Auf 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Umwandlungen, bei denen die Gesellschafterversammlung vor diesem Zeitpunkt 
einberufen wurde, ist § 2 Abs. 3 in der bisher geltenden Fassung weiter 
anzuwenden. § 3 Abs. 1 ist auf Umwandlungen anzuwenden, bei denen der 
Umwandlungsbeschluss nach dem 31. Juli 2009 gefasst wird. Auf vor diesem 
Zeitpunkt beschlossene Umwandlungen ist § 3 Abs. 1 in der bisher geltenden 
Fassung weiter anzuwenden. 

Artikel 5 

Änderung des Spaltungsgesetzes 

Kapitalerhaltung, Anwendung des Gründungsrechts, Haftung der Organe Kapitalerhaltung, Anwendung des Gründungsrechts, Haftung der Organe 

§ 3. (1) Die Summe der Nennkapitalien der an der Spaltung beteiligten 
Gesellschaften muß mindestens die Höhe des Nennkapitals der übertragenden 
Gesellschaft vor der Spaltung erreichen, die Summe der gebundenen Rücklagen 
der an der Spaltung beteiligten Gesellschaften mindestens die Höhe der 
gebundenen Rücklagen der übertragenden Gesellschaft vor der Spaltung. 
Gebundene Rücklagen dürfen auf die neuen Gesellschaften übertragen werden. 
Für solche Rücklagen gilt auch bei kleinen Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung § 130 Abs. 4 AktG. 

§ 3. (1) Die Summe der Nennkapitalien der an der Spaltung beteiligten 
Gesellschaften muss mindestens die Höhe des Nennkapitals der übertragenden 
Gesellschaft vor der Spaltung erreichen, die Summe der gebundenen Rücklagen 
der an der Spaltung beteiligten Gesellschaften mindestens die Höhe der 
gebundenen Rücklagen der übertragenden Gesellschaft vor der Spaltung. 
Gebundene Rücklagen dürfen auf die neuen Gesellschaften übertragen werden. 
Für solche Rücklagen gilt auch bei kleinen Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung § 229 Abs. 7 UGB. 

(2) bis (5) … (2) bis (5) unverändert 

Spaltungsbericht Spaltungsbericht 

§ 4. (1) Der Vorstand der übertragenden Gesellschaft hat einen schriftlichen 
Bericht zu erstatten, in dem die Spaltung, der Spaltungsplan im einzelnen und 
insbesondere das Umtauschverhältnis der Anteile (einschließlich allfälliger barer 
Zuzahlungen) sowie deren Aufteilung auf die Anteilsinhaber und die Maßnahmen 
gemäß § 15 Abs. 5 rechtlich und wirtschaftlich ausführlich erläutert und begründet 
werden. Auf besondere Schwierigkeiten bei der Bewertung der Unternehmen und 
auf die gemäß § 3 Abs. 4 zu erstellenden Gründungsprüfungsberichte ist 
hinzuweisen; weiters sind die Gerichte anzuführen, bei welchen die 
Gründungsprüfungsberichte gemäß § 14 Abs. 1 einzureichen sein werden. § 112 
Abs. 3 erster Satz AktG ist sinngemäß anzuwenden. Erläuterung und Begründung 
des Umtauschverhältnisses können entfallen, wenn die Anteilsinhaber an der 
übertragenden Gesellschaft und an den neuen Gesellschaften im selben Verhältnis 
beteiligt sein sollen (verhältniswahrende Spaltung). 

§ 4. (1) Der Vorstand der übertragenden Gesellschaft hat einen schriftlichen 
Bericht zu erstatten, in dem die Spaltung, der Spaltungsplan im einzelnen und 
insbesondere das Umtauschverhältnis der Anteile (einschließlich allfälliger barer 
Zuzahlungen) sowie deren Aufteilung auf die Anteilsinhaber und die Maßnahmen 
gemäß § 15 Abs. 5 rechtlich und wirtschaftlich ausführlich erläutert und begründet 
werden. Auf besondere Schwierigkeiten bei der Bewertung der Unternehmen und 
auf die gemäß § 3 Abs. 4 zu erstellenden Gründungsprüfungsberichte ist 
hinzuweisen; weiters sind die Gerichte anzuführen, bei welchen die 
Gründungsprüfungsberichte gemäß § 14 Abs. 1 einzureichen sein werden. § 118 
Abs. 3 AktG ist sinngemäß anzuwenden. Erläuterung und Begründung des 
Umtauschverhältnisses können entfallen, wenn die Anteilsinhaber an der 
übertragenden Gesellschaft und an den neuen Gesellschaften im selben Verhältnis 
beteiligt sein sollen (verhältniswahrende Spaltung). 
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(2) … (2) unverändert 

Prüfung der Spaltung Prüfung der Spaltung 

§ 5. (1) bis (4) … § 5. (1) bis (4) unverändert 

(5) Besteht in sinngemäßer Anwendung von § 121 Abs. 3 zweiter Satz AktG 
ein Geheimhaltungsinteresse, so hat der Spaltungsprüfer auch eine darauf Bedacht 
nehmende Fassung vorzulegen, die zur Einsicht der Anteilsinhaber bestimmt ist. 

(5) Besteht in sinngemäßer Anwendung von § 133 Abs. 3 zweiter Satz AktG 
ein Geheimhaltungsinteresse, so hat der Spaltungsprüfer auch eine darauf Bedacht 
nehmende Fassung vorzulegen, die zur Einsicht der Anteilsinhaber bestimmt ist. 

(6) … (6) unverändert 

Prüfung durch den Aufsichtsrat Prüfung durch den Aufsichtsrat 

§ 6. (1) Der Aufsichtsrat der übertragenden Gesellschaft hat die beabsichtigte 
Spaltung auf der Grundlage des Spaltungsberichts und des Prüfungsberichts des 
Spaltungsprüfers zu prüfen und darüber einen schriftlichen Bericht zu erstatten; 
§ 112 Abs. 3 erster Satz AktG ist sinngemäß anzuwenden. 

§ 6. (1) Der Aufsichtsrat der übertragenden Gesellschaft hat die beabsichtigte 
Spaltung auf der Grundlage des Spaltungsberichts und des Prüfungsberichts des 
Spaltungsprüfers zu prüfen und darüber einen schriftlichen Bericht zu erstatten; 
§ 118 Abs. 3 AktG ist sinngemäß anzuwenden. 

(2) … (2) unverändert 

Vorbereitung der Beschlußfassung Vorbereitung der Beschlußfassung 

§ 7. (1) Der Vorstand der übertragenden Gesellschaften hat mindestens einen 
Monat vor dem Tag der Beschlußfassung durch die Anteilsinhaber den 
Spaltungsplan nach Prüfung durch den Aufsichtsrat bei dem Gericht, in dessen 
Sprengel die übertragende Gesellschaft ihren Sitz hat, einzureichen und einen 
Hinweis auf diese Einreichung in den Bekanntmachungsblättern der Gesellschaft 
zu veröffentlichen. In dieser Veröffentlichung sind die Anteilsinhaber, die 
Gläubiger und der Betriebsrat auf ihre Rechte gemäß Abs. 2, 4 und 5 hinzuweisen. 

§ 7. (1) Der Vorstand der übertragenden Gesellschaften hat mindestens einen 
Monat vor dem Tag der Beschlußfassung durch die Anteilsinhaber den 
Spaltungsplan nach Prüfung durch den Aufsichtsrat bei dem Gericht, in dessen 
Sprengel die übertragende Gesellschaft ihren Sitz hat, einzureichen und einen 
Hinweis auf diese Einreichung gemäß § 18 AktG zu veröffentlichen. In dieser 
Veröffentlichung sind die Anteilsinhaber, die Gläubiger und der Betriebsrat auf 
ihre Rechte gemäß Abs. 2, 4 und 5 hinzuweisen. 

(2) Mindestens während eines Monats vor dem Tag der Hauptversammlung, 
die über die Zustimmung zur Spaltung beschließen soll, sind am Sitz der 
Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aufzulegen: 

(2) Mindestens während eines Monats vor dem Tag der Hauptversammlung, 
die über die Zustimmung zur Spaltung beschließen soll, sind gemäß § 108 Abs. 3 
bis 5 AktG bereit zu stellen: 

 1. bis 6. …  1. bis 6. unverändert 

(3) und (4) … (3) und (4) unverändert 

(5) Auf Verlangen ist jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine 
Abschrift der in Abs. 2 bezeichneten Unterlagen zu erteilen, den Gläubigern und 
dem Betriebsrat eine Abschrift der in Abs. 2 Z 1 bis 3 bezeichneten Unterlagen. 

(5) Werden die in Abs. 2 bezeichneten Unterlagen nicht auf der Internetseite 
der Gesellschaft allgemein zugänglich gemacht, so ist den Gläubigern und dem 
Betriebsrat auf Verlangen unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der in Abs. 2 
Z 1 bis 3 bezeichneten Unterlagen zu erteilen. 

(6) … (6) unverändert 
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Spaltungsbeschluß Spaltungsbeschluß 

§ 8. (1) … § 8. (1) unverändert 

(2) Sind bei einer Aktiengesellschaft mehrere Gattungen von Aktien 
vorhanden, so bedarf der Beschluß der Hauptversammlung zu seiner Wirksamkeit 
der Zustimmung der stimmberechtigten Aktionäre jeder Gattung. Über die 
Zustimmung haben die Aktionäre jeder Gattung einen Sonderbeschluß zu fassen; 
für diesen gilt Abs. 1. 

(2) Sind bei einer Aktiengesellschaft mehrere Gattungen von 
stimmberechtigten Aktien vorhanden, so bedarf der Beschluss der 
Hauptversammlung zu seiner Wirksamkeit eines in gesonderter Abstimmung 
gefassten Beschlusses der Aktionäre jeder Gattung; für diesen gilt Abs. 1. 

(3) … (3) unverändert 
 1. …  1. unverändert 
 2. einer oder mehreren beteiligten Gesellschaften, an denen die in Z 1 

genannten Gesellschafter beteiligt sind, überwiegend Wertpapiere, 
flüssige Mittel (§ 224 Abs. 2 B IV HGB) oder andere nicht betrieblich 
genutzte Vermögensgegenstände zugeordnet werden. 

 2. einer oder mehreren beteiligten Gesellschaften, an denen die in Z 1 
genannten Gesellschafter beteiligt sind, überwiegend Wertpapiere, 
flüssige Mittel (§ 224 Abs. 2 B IV UGB) oder andere nicht betrieblich 
genutzte Vermögensgegenstände zugeordnet werden. 

Werden die dazu erforderlichen Stimmen nicht in der Gesellschafterversammlung 
abgegeben, so wird der Beschluss nur wirksam, wenn der übertragenden 
Gesellschaft innerhalb von drei Monaten Zustimmungserklärungen von 
Anteilsinhabern, die gegen den Beschluss gestimmt haben oder an der 
Abstimmung nicht beteiligt waren, im jeweils erforderlichen Ausmaß zugehen. 

unverändert 

(4) … (4) unverändert 

In-Kraft-Treten In-Kraft-Treten 

§ 19. (1) und (2) … § 19. (1) und (2) unverändert 

 (3) Die §§ 3 Abs. 1, § 4 Abs. 1, § 5 Abs. 5, § 6 Abs. 1 und § 7 Abs. 1, 2 und 5 
und § 8 Abs. 2 in der Fassung des Aktienrechts-Änderungsgesetzes 2009, BGBl. I 
Nr. xxx/xxxx, treten mit 1. August 2009 in Kraft und sind auf Spaltungen 
anzuwenden, wenn die Gesellschafterversammlung nach dem 31. Juli 2009 
einberufen wird oder wenn bei einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung die zur 
Beschlussfassung notwendigen Unterlagen nach dem 31. Juli 2009 an die 
Gesellschafter übersendet werden. Auf Spaltungen, bei denen vor diesem 
Zeitpunkt die Gesellschafterversammlung einberufen wurde oder die Unterlagen 
an die Gesellschafter übersendet wurden, sind die bisher geltenden Bestimmungen 
weiter anzuwenden. 
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Artikel 6 

Änderung des Kapitalberichtigungsgesetzes 

§ 2. (1) bis (4) … § 2. (1) bis (4) unverändert 

(5) Wird eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln einer 
Aktiengesellschaft beantragt, so hat der Vorstand einen Bericht aufzustellen und 
der Hauptversammlung vorzulegen, in dem die Vorschläge für diese 
Kapitalerhöhung zu machen und die wesentlichen Umstände darzulegen sind, die 
für die Vorschläge maßgebend sind. Auf den Bericht ist im übrigen § 243 HGB 
sinngemäß anzuwenden. Dieser Bericht ist durch den oder die zur Prüfung des 
Jahresabschlusses (Abs. 2) bestellten Abschlußprüfer gesondert zu prüfen; die 
Prüfung hat sich darauf zu erstrecken, ob der Vorschlag für die Kapitalerhöhung 
aus Gesellschaftsmitteln den gesetzlichen Bestimmungen entspricht. Der 
Prüfungsbericht ist dem Vorstand, dem Aufsichtsrat und der Hauptversammlung 
vorzulegen. Werden in dieser Gegenvorschläge gemacht, so hat (haben) der (die) 
Abschlußprüfer über sie vor der Beschlußfassung der Hauptversammlung zu 
berichten; wird dieser Bericht mündlich erstattet, so ist er in der Niederschrift über 
die Hauptversammlung (§ 111 Aktiengesetz 1965) anzuführen. 

(5) Wird eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln einer 
Aktiengesellschaft beantragt, so hat der Vorstand einen Bericht aufzustellen und 
der Hauptversammlung vorzulegen, in dem die Vorschläge für diese 
Kapitalerhöhung zu machen und die wesentlichen Umstände darzulegen sind, die 
für die Vorschläge maßgebend sind. Auf den Bericht ist im übrigen § 243 UGB 
sinngemäß anzuwenden. Dieser Bericht ist durch den oder die zur Prüfung des 
Jahresabschlusses (Abs. 2) bestellten Abschlussprüfer gesondert zu prüfen; die 
Prüfung hat sich darauf zu erstrecken, ob der Vorschlag für die Kapitalerhöhung 
aus Gesellschaftsmitteln den gesetzlichen Bestimmungen entspricht. Der 
Prüfungsbericht ist dem Vorstand, dem Aufsichtsrat und der Hauptversammlung 
vorzulegen. Werden in dieser Gegenvorschläge gemacht, so hat (haben) der (die) 
Abschlussprüfer über sie vor der Beschlussfassung der Hauptversammlung zu 
berichten; wird dieser Bericht mündlich erstattet, so ist er in der Niederschrift über 
die Hauptversammlung (§ 120 AktG) anzuführen. 

(6) … (6) unverändert 

 § 8. § 2 Abs. 5 in der Fassung des Aktienrechts-Änderungsgesetzes 2009, 
BGBl. I Nr. xxx/xxxx, tritt mit 1. August 2009 in Kraft und ist auf 
Kapitalerhöhungen aus Gesellschaftsmitteln anzuwenden, bei denen die 
Hauptversammlung nach dem 31. Juli 2009 einberufen wird. Auf 
Kapitalerhöhungen, bei denen die Hauptversammlung vor diesem Zeitpunkt 
einberufen wurde, ist § 2 Abs. 5 in der bisher geltenden Fassung weiter 
anzuwenden. 

Artikel 7 

Änderung des Gesellschafter-Ausschlussgesetzes 

Voraussetzungen Voraussetzungen 

§ 1. (1) bis (2) … § 1. (1) bis (2) unverändert 

(3) Als Anteile, die dem Hauptgesellschafter gehören, gelten auch Anteile (3) Als Anteile, die dem Hauptgesellschafter gehören, gelten auch Anteile 
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anderer mit dem Hauptgesellschafter verbundener Unternehmen (§ 228 Abs. 3 
HGB); die Verbindung muss im letzten Jahr vor der Beschlussfassung 
durchgehend bestanden haben. 

anderer mit dem Hauptgesellschafter verbundener Unternehmen (§ 228 Abs. 3 
UGB); die Verbindung muss im letzten Jahr vor der Beschlussfassung 
durchgehend bestanden haben. 

(4) … (4) unverändert 

Barabfindung Barabfindung 

§ 2. (1) … § 2. (1) unverändert 

(2) Die Barabfindung ist zwei Monate nach dem Tag fällig, an dem die 
Eintragung des Ausschlusses gemäß § 10 HGB als bekannt gemacht gilt; der 
Anspruch auf Barabfindung verjährt innerhalb von drei Jahren. Die Barabfindung 
ist ab dem der Beschlussfassung durch die Gesellschafterversammlung folgenden 
Tag bis zur Fälligkeit mit jährlich zwei Prozentpunkten über dem jeweils 
geltenden Basiszinssatz zu verzinsen. Die Kosten der Durchführung des 
Ausschlusses, insbesondere der Auszahlung der Barabfindung, trägt der 
Hauptgesellschafter. 

(2) Die Barabfindung ist zwei Monate nach dem Tag fällig, an dem die 
Eintragung des Ausschlusses gemäß § 10 UGB als bekannt gemacht gilt; der 
Anspruch auf Barabfindung verjährt innerhalb von drei Jahren. Die Barabfindung 
ist ab dem der Beschlussfassung durch die Gesellschafterversammlung folgenden 
Tag bis zur Fälligkeit mit jährlich zwei Prozentpunkten über dem jeweils 
geltenden Basiszinssatz zu verzinsen. Die Kosten der Durchführung des 
Ausschlusses, insbesondere der Auszahlung der Barabfindung, trägt der 
Hauptgesellschafter. 

(3) … (3) unverändert 

Vorbereitung der Beschlussfassung durch die Gesellschafter Vorbereitung der Beschlussfassung durch die Gesellschafter 

§ 3. (1) Der Vorstand (die Geschäftsführung) der Kapitalgesellschaft und der 
Hauptgesellschafter haben gemeinsam einen Bericht über den geplanten 
Ausschluss aufzustellen. Dieser muss zumindest die Voraussetzungen des 
Ausschlusses darlegen und die Angemessenheit der Barabfindung erläutern und 
begründen; auf besondere Schwierigkeiten bei der Bewertung des Unternehmens 
ist hinzuweisen. § 112 Abs. 3 erster Satz AktG ist sinngemäß anzuwenden. Im 
Bericht ist darauf hinzuweisen, dass jedem Minderheitsgesellschafter ein 
Anspruch auf eine angemessene Abfindung gemäß § 2 zusteht, weiters darauf, 
dass die Gesellschafter, auch wenn sie dem Beschluss zustimmen, bei dem 
Gericht, in dessen Sprengel die Kapitalgesellschaft ihren Sitz hat, innerhalb einer 
Frist von einem Monat nach dem Tag, an dem die Eintragung des Beschlusses 
gemäß § 10 HGB als bekanntgemacht gilt, einen Antrag auf Überprüfung des 
Barabfindungsangebots stellen können (§ 6). 

§ 3. (1) Der Vorstand (die Geschäftsführung) der Kapitalgesellschaft und der 
Hauptgesellschafter haben gemeinsam einen Bericht über den geplanten 
Ausschluss aufzustellen. Dieser muss zumindest die Voraussetzungen des 
Ausschlusses darlegen und die Angemessenheit der Barabfindung erläutern und 
begründen; auf besondere Schwierigkeiten bei der Bewertung des Unternehmens 
ist hinzuweisen. § 118 Abs. 3 AktG ist sinngemäß anzuwenden. Im Bericht ist 
darauf hinzuweisen, dass jedem Minderheitsgesellschafter ein Anspruch auf eine 
angemessene Abfindung gemäß § 2 zusteht, weiters darauf, dass die 
Gesellschafter, auch wenn sie dem Beschluss zustimmen, bei dem Gericht, in 
dessen Sprengel die Kapitalgesellschaft ihren Sitz hat, innerhalb einer Frist von 
einem Monat nach dem Tag, an dem die Eintragung des Beschlusses gemäß § 10 
UGB als bekanntgemacht gilt, einen Antrag auf Überprüfung des 
Barabfindungsangebots stellen können (§ 6). 

(2) … (2) unverändert 

(3) Hat die Kapitalgesellschaft einen Aufsichtsrat, so hat dieser den 
Ausschluss auf der Grundlage des Berichts gemäß Abs. 1 und des 
Prüfungsberichts gemäß Abs. 2 zu prüfen und darüber einen schriftlichen Bericht 
zu erstatten. § 112 Abs. 3 erster Satz AktG ist sinngemäß anzuwenden. 

(3) Hat die Kapitalgesellschaft einen Aufsichtsrat, so hat dieser den 
Ausschluss auf der Grundlage des Berichts gemäß Abs. 1 und des 
Prüfungsberichts gemäß Abs. 2 zu prüfen und darüber einen schriftlichen Bericht 
zu erstatten. § 118 Abs. 3 AktG ist sinngemäß anzuwenden. 
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(4) … (4) unverändert 

(5) Bei einer Aktiengesellschaft sind mindestens während eines Monats vor 
dem Tag der beschlussfassenden Hauptversammlung am Sitz der Gesellschaft zur 
Einsicht der Aktionäre aufzulegen: 

(5) Bei einer Aktiengesellschaft sind mindestens während eines Monats vor 
dem Tag der beschlussfassenden Hauptversammlung gemäß § 108 Abs. 3 bis 5 
AktG bereit zu stellen: 

 1. und 2. …  1. und 2. unverändert 
 3. allfällige Gutachten, auf denen die Beurteilung der Angemessenheit 

beruht; § 112 Abs. 3 erster Satz AktG ist sinngemäß anzuwenden; 
 3. allfällige Gutachten, auf denen die Beurteilung der Angemessenheit 

beruht; § 118 Abs. 3 AktG ist sinngemäß anzuwenden; 
 4. …  4. unverändert 

(6) Auf Verlangen ist jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine 
Abschrift der in Abs. 5 bezeichneten Unterlagen zu erteilen. 

entfällt 

(7) … (7) unverändert 

(8) Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung auch über 
alle für den Ausschluss wesentlichen Angelegenheiten des Hauptgesellschafters 
Auskunft zu geben. § 112 Abs. 3 erster Satz AktG ist sinngemäß anzuwenden. 

(8) Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung auch über 
alle für den Ausschluss wesentlichen Angelegenheiten des Hauptgesellschafters 
Auskunft zu geben. § 118 Abs. 3 AktG ist sinngemäß anzuwenden. 

(9) und (10) … (9) und (10) unverändert 

Ausschluss nach einem Übernahmeangebot Ausschluss nach einem Übernahmeangebot 

§ 7. (1) bis (3) … § 7. (1) bis (3) unverändert 

 (4) Für die Einberufung der Hauptversammlung auf Verlangen des 
Hauptgesellschafters gemäß § 105 Abs. 3 AktG ist es nicht erforderlich, dass der 
Hauptgesellschafter seit mindestens drei Monaten Inhaber der Aktien ist. 

In-Kraft-Treten In-Kraft-Treten 

§ 9. Dieses Bundesgesetz tritt mit 20. Mai 2006 in Kraft. § 9. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 20. Mai 2006 in Kraft. 

 (2) § 3 Abs. 1, 3, 5 und 8 sowie § 7 Abs. 4 in der Fassung des Aktienrechts-
Änderungsgesetzes 2009, BGBl. I Nr. xxx/xxxx, treten mit 1. August 2009 in 
Kraft. § 3 Abs. 6 tritt mit Ablauf des 31. Juli 2009 außer Kraft. § 3 Abs. 1, 3, 5 
und 8 sowie § 7 Abs. 4 in der Fassung des Aktienrechts-Änderungsgesetzes 2009, 
BGBl. I Nr. xxx/xxxx, sind auf Gesellschafterausschlüsse anzuwenden, wenn die 
Gesellschafterversammlung nach dem 31. Juli 2009 einberufen wird oder wenn bei 
einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung die zur Beschlussfassung 
notwendigen Unterlagen nach dem 31. Juli 2009 an die Gesellschafter übersendet 
werden. Auf Gesellschafterausschlüsse, bei denen vor diesem Zeitpunkt die 
Gesellschafterversammlung einberufen wurde oder die Unterlagen an die 
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Gesellschafter übersendet wurden, sind die bisher geltenden Bestimmungen weiter 
anzuwenden. 

Artikel 8 

Änderung des Übernahmegesetzes 

Begriffe Begriffe 

§ 1. … § 1. unverändert 
 1. bis 3. …  1. bis 3. unverändert 
 4. Beteiligungspapiere: börsenotierte Aktien und sonstige übertragbare 

börsenotierte Wertpapiere, die mit einer Gewinnbeteiligung oder einer 
Abwicklungsbeteiligung verbunden sind; weiters übertragbare 
Wertpapiere, die zum Erwerb solcher Wertpapiere berechtigen, wenn 
diese von der Zielgesellschaft oder einem mit ihr verbundenen 
Unternehmen im Sinn des § 228 Abs. 3 HGB ausgegeben wurden. 

 4. Beteiligungspapiere: börsenotierte Aktien und sonstige übertragbare 
börsenotierte Wertpapiere, die mit einer Gewinnbeteiligung oder einer 
Abwicklungsbeteiligung verbunden sind; weiters übertragbare 
Wertpapiere, die zum Erwerb solcher Wertpapiere berechtigen, wenn 
diese von der Zielgesellschaft oder einem mit ihr verbundenen 
Unternehmen im Sinn des § 228 Abs. 3 UGB ausgegeben wurden. 

 5. bis 8. …  5. bis 8. unverändert 

Transaktionen in Beteiligungspapieren der Zielgesellschaft Transaktionen in Beteiligungspapieren der Zielgesellschaft 

§ 16. (1) bis (4) … § 16. (1) bis (4) unverändert 

(5) Sobald eine Bekanntmachung betreffend ein Angebot (§ 5 Abs. 2 und 3, 
§ 6 Abs. 2) oder eine Anzeige (§ 10 Abs. 1) erfolgt ist, haben alle am Ausgang des 
Übernahmeangebots besonders interessierten Rechtsträger den Erwerb und die 
Veräußerung von Beteiligungspapieren der Zielgesellschaft und von Optionen, die 
Beteiligungspapiere der Zielgesellschaft zum Gegenstand haben, der 
Übernahmekommission unverzüglich bekanntzugeben. Dasselbe gilt für 
Beteiligungspapiere und Optionen auf Beteiligungspapiere einer anderen 
Gesellschaft, wenn der Bieter Beteiligungspapiere dieser anderen Gesellschaft 
zum Tausch angeboten hat. Besonders interessierte Rechtsträger sind insbesondere 
der Bieter, alle mit ihm gemeinsam vorgehenden Rechtsträger (§ 1 Z 6), die 
Zielgesellschaft und die mit ihr gemäß § 228 Abs. 3 HGB konzernmäßig 
verbundenen Unternehmen, Mitglieder der Verwaltungsorgane dieser 
Unternehmen, Berater der genannten Unternehmen und Aktionäre, die über 
stimmberechtigte Aktien im Umfang von mindestens zwei vom Hundert des 
Grundkapitals verfügen. 

(5) Sobald eine Bekanntmachung betreffend ein Angebot (§ 5 Abs. 2 und 3, 
§ 6 Abs. 2) oder eine Anzeige (§ 10 Abs. 1) erfolgt ist, haben alle am Ausgang des 
Übernahmeangebots besonders interessierten Rechtsträger den Erwerb und die 
Veräußerung von Beteiligungspapieren der Zielgesellschaft und von Optionen, die 
Beteiligungspapiere der Zielgesellschaft zum Gegenstand haben, der 
Übernahmekommission unverzüglich bekanntzugeben. Dasselbe gilt für 
Beteiligungspapiere und Optionen auf Beteiligungspapiere einer anderen 
Gesellschaft, wenn der Bieter Beteiligungspapiere dieser anderen Gesellschaft 
zum Tausch angeboten hat. Besonders interessierte Rechtsträger sind insbesondere 
der Bieter, alle mit ihm gemeinsam vorgehenden Rechtsträger (§ 1 Z 6), die 
Zielgesellschaft und die mit ihr gemäß § 228 Abs. 3 UGB konzernmäßig 
verbundenen Unternehmen, Mitglieder der Verwaltungsorgane dieser 
Unternehmen, Berater der genannten Unternehmen und Aktionäre, die über 
stimmberechtigte Aktien im Umfang von mindestens zwei vom Hundert des 
Grundkapitals verfügen. 

(6) bis (8) … (6) bis (8) unverändert 
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Ausnahmen von der Angebotspflicht Ausnahmen von der Angebotspflicht 

§ 24. (1) bis (2) … § 24. (1) bis (2) unverändert 
 1. bis 2. …  1. bis 2. unverändert 
 3. die Ausübung der Stimmrechte aufgrund eines satzungsmäßigen 

Höchststimmrechts (§ 114 Abs. 1 zweiter Satz AktG) auf höchstens 30 
vom Hundert beschränkt ist. 

 3. die Ausübung der Stimmrechte aufgrund eines satzungsmäßigen 
Höchststimmrechts (§ 12 Abs. 2 AktG) auf höchstens 30 vom Hundert 
beschränkt ist. 

(3) … (3) unverändert 

Überschreiten der gesicherten Sperrminorität Überschreiten der gesicherten Sperrminorität 

§ 26a. (1) und (2) … § 26a. (1) und (2) unverändert 

(3) Die Rechtsfolgen des Abs. 2 treten nicht ein, wenn ein anderer Aktionär 
zusammen mit den mit ihm gemeinsam vorgehenden Rechtsträgern (§ 1 Z 6) über 
zumindest gleich viele Stimmrechte an der Zielgesellschaft wie der Beteiligte 
verfügt, wenn die Ausübung der Stimmrechte aufgrund eines satzungsmäßigen 
Höchststimmrechts (§ 114 Abs. 1 zweiter Satz AktG) auf höchstens 26 vom 
Hundert beschränkt ist oder wenn der Rechtsträger, der die Stimmrechte aus der 
gesicherten Sperrminorität letztlich ausüben kann, nicht wechselt (§ 24 Abs. 3). 

(3) Die Rechtsfolgen des Abs. 2 treten nicht ein, wenn ein anderer Aktionär 
zusammen mit den mit ihm gemeinsam vorgehenden Rechtsträgern (§ 1 Z 6) über 
zumindest gleich viele Stimmrechte an der Zielgesellschaft wie der Beteiligte 
verfügt, wenn die Ausübung der Stimmrechte aufgrund eines satzungsmäßigen 
Höchststimmrechts (§ 12 Abs. 2 AktG) auf höchstens 26 vom Hundert beschränkt 
ist oder wenn der Rechtsträger, der die Stimmrechte aus der gesicherten 
Sperrminorität letztlich ausüben kann, nicht wechselt (§ 24 Abs. 3). 

(4) … (4) unverändert 

Durchbrechung von Übernahmehindernissen Durchbrechung von Übernahmehindernissen 

§ 27a. (1) bis (4) … § 27a. (1) bis (4) unverändert 

(5) Wenn der Bieter nach einem Angebot über mindestens 75 vom Hundert 
des stimmberechtigten Grundkapitals verfügt, so kann er in den 
Bekanntmachungsblättern der Zielgesellschaft eine Hauptversammlung 
einberufen. Die Hauptversammlung darf frühestens zwei Wochen nach der 
Bekanntmachung abgehalten werden; die Hinterlegungsfrist gemäß § 107 Abs. 2 
AktG ist so zu bemessen, dass für die Hinterlegung mindestens fünf Börsetage frei 
bleiben. In allen Hauptversammlungen innerhalb der ersten sechs Monate nach 
dem in der Angebotsunterlage vorgesehenen Zeitpunkt für die Abwicklung des 
Angebots gelten Stimmrechtsbeschränkungen im Sinn von Abs. 4 nicht, wenn die 
Satzung geändert werden soll oder wenn Mitglieder des Aufsichtsrats abberufen 
oder gewählt werden sollen. Diese Hauptversammlungen können von einzelnen 
Aktionären entsandte Mitglieder des Aufsichtsrats abberufen und neue 
Aufsichtsratsmitglieder wählen, ohne dass Entsendungsrechte einzelner Aktionäre 
bestehen; solche Entsendungsrechte können durch Satzungsänderung ohne 

(5) Wenn der Bieter nach einem Angebot über mindestens 75 vom Hundert 
des stimmberechtigten Grundkapitals verfügt, so kann er eine Hauptversammlung 
der Zielgesellschaft einberufen. Die Veröffentlichung der Einberufung hat 
spätestens am 14. Tag vor der Hauptversammlung zu erfolgen. In allen 
Hauptversammlungen innerhalb der ersten sechs Monate nach dem in der 
Angebotsunterlage vorgesehenen Zeitpunkt für die Abwicklung des Angebots 
gelten Stimmrechtsbeschränkungen im Sinn von Abs. 4 nicht, wenn die Satzung 
geändert werden soll oder wenn Mitglieder des Aufsichtsrats abberufen oder 
gewählt werden sollen. Diese Hauptversammlungen können von einzelnen 
Aktionären entsandte Mitglieder des Aufsichtsrats abberufen und neue 
Aufsichtsratsmitglieder wählen, ohne dass Entsendungsrechte einzelner Aktionäre 
bestehen; solche Entsendungsrechte können durch Satzungsänderung ohne 
Zustimmung des betroffenen Aktionärs abgeschafft werden. Zwischen der 
Einberufung der Hauptversammlung und ihrem Ende gelten Beschränkungen der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Zustimmung des betroffenen Aktionärs abgeschafft werden. Zwischen der 
Einberufung der Hauptversammlung und ihrem Ende gelten Beschränkungen der 
Übertragbarkeit der Anteile im Sinn von Abs. 3 nicht, sofern die Aktien an den 
Bieter oder an mit ihm gemeinsam vorgehende Rechtsträger (§ 1 Z 6) übertragen 
werden sollen. 

Übertragbarkeit der Anteile im Sinn von Abs. 3 nicht, sofern die Aktien an den 
Bieter oder an mit ihm gemeinsam vorgehende Rechtsträger (§ 1 Z 6) übertragen 
werden sollen. 

(6) … (6) unverändert 

In-Kraft-Treten In-Kraft-Treten 

§ 37. (1) und (2) … § 37. (1) und (2) unverändert 

 (3) § 24 Abs. 2, § 26a Abs. 3 und § 27a Abs. 5 in der Fassung des 
Aktienrechts-Änderungsgesetzes 2009, BGBl. I Nr. xxx/xxxx, treten mit 1. August 
2009 in Kraft. § 27a Abs. 5 ist auf Hauptversammlungen anzuwenden, die nach 
dem 31. Juli 2009 einberufen werden. 

Artikel 9 

Änderung des Genossenschaftsrevisionsgesetzes 

Durchführung der Revision Durchführung der Revision 

§ 4. (1) bis (2) … § 4. (1) bis (2) unverändert 

(3) Stellt der Revisor bei Wahrnehmung seiner Aufgaben Tatsachen fest, die 
den Bestand der geprüften Genossenschaft oder eines Unternehmens im Sinn des § 
1 Abs. 2 gefährden oder ihre Entwicklung wesentlich beeinträchtigen können oder 
die schwerwiegende Verstöße des Vorstands oder des Aufsichtsrats gegen Gesetz 
oder Genossenschaftsvertrag erkennen lassen, so hat er darüber unverzüglich dem 
Vorstand und dem Aufsichtsrat, wenn ein solcher besteht, zu berichten. Er hat 
auch unverzüglich zu berichten, wenn er die Voraussetzungen für die Vermutung 
eines Reorganisationsbedarfs (§ 22 Abs. 1 Z 1 URG) feststellt; im Bericht sind die 
Eigenmittelquote (§ 23 URG) und die fiktive Schuldentilgungsdauer (§ 24 URG) 
anzugeben. Der Revisor hat den gesetzlichen Vertretern eines 
Tochterunternehmens im Sinn des § 1 Abs. 2 mitzuteilen, daß er den Organen der 
geprüften Genossenschaft von der Bestandsgefährdung oder 
Entwicklungsbeeinträchtigung des Unternehmens berichtet hat. Der Vorstand der 
geprüften Genossenschaft hat bei Vorliegen einer Bestandsgefährdung oder 
wesentlichen Entwicklungsbeeinträchtigung unverzüglich eine 
Generalversammlung zur Beschlußfassung über die festgestellten Tatsachen 

(3) Stellt der Revisor bei Wahrnehmung seiner Aufgaben Tatsachen fest, die 
den Bestand der geprüften Genossenschaft oder eines Unternehmens im Sinn des 
§ 1 Abs. 2 gefährden oder ihre Entwicklung wesentlich beeinträchtigen können 
oder die schwerwiegende Verstöße des Vorstands oder des Aufsichtsrats gegen 
Gesetz oder Genossenschaftsvertrag erkennen lassen, so hat er darüber 
unverzüglich dem Vorstand und dem Aufsichtsrat, wenn ein solcher besteht, zu 
berichten. Er hat auch unverzüglich zu berichten, wenn er die Voraussetzungen für 
die Vermutung eines Reorganisationsbedarfs (§ 22 Abs. 1 Z 1 URG) feststellt; im 
Bericht sind die Eigenmittelquote (§ 23 URG) und die fiktive 
Schuldentilgungsdauer (§ 24 URG) anzugeben. Der Revisor hat den gesetzlichen 
Vertretern eines Tochterunternehmens im Sinn des § 1 Abs. 2 mitzuteilen, dass er 
den Organen der geprüften Genossenschaft von der Bestandsgefährdung oder 
Entwicklungsbeeinträchtigung des Unternehmens berichtet hat. Der Vorstand der 
geprüften Genossenschaft hat bei Vorliegen einer Bestandsgefährdung 
unverzüglich eine Generalversammlung einzuberufen und dieser davon Anzeige 
zu machen, es sei denn, dass die Bestandsgefährdung ein Unternehmen im Sinn 
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einzuberufen, es sei denn, daß die festgestellten Tatsachen ein Unternehmen im 
Sinn des § 1 Abs. 2 betreffen und eine Gefahr für die Genossenschaft nicht 
besteht. Wenn der Revisionsbericht nicht rechtzeitig vor der Generalversammlung 
fertiggestellt werden kann, hat der Revisor einen schriftlichen Zwischenbericht 
über die festgestellten Tatsachen zu erstellen; für den Zwischenbericht gelten § 5 
Abs. 2, § 6 Abs. 3 und 4 sinngemäß. 

des § 1 Abs. 2 betrifft und eine Gefahr für die Genossenschaft nicht besteht. Wenn 
der Revisionsbericht nicht rechtzeitig vor der Generalversammlung fertiggestellt 
werden kann, hat der Revisor einen schriftlichen Zwischenbericht über die 
festgestellten Tatsachen zu erstellen; für den Zwischenbericht gelten § 5 Abs. 2, § 
6 Abs. 3 und 4 sinngemäß. 

(4) … (4) unverändert 

Einberufung einer außerordentlichen Generalversammlung durch den 
Revisor 

Einberufung einer außerordentlichen Generalversammlung durch den 
Revisor 

§ 7. (1) Wenn die Beschlußfassung über den Revisionsbericht verzögert wird, 
die Generalversammlung bei der Beschlußfassung unzulänglich über wesentliche 
Feststellungen oder Beanstandungen im Revisionsbericht unterrichtet war oder der 
Vorstand nicht unverzüglich eine Generalversammlung zur Beschlußfassung über 
festgestellte Mängel im Sinn des § 4 Abs. 3 einberuft, so hat das Gericht auf 
Antrag des Revisors oder des Revisonsverbands den Revisor zu ermächtigen, eine 
außerordentliche Generalversammlung der Genossenschaft auf deren Kosten 
einzuberufen, und zu bestimmen, über welche Gegenstände zwecks Beseitigung 
festgestellter Mängel verhandelt und beschlossen werden soll. Zugleich hat das 
Gericht den Vorsitzenden der Versammlung zu bestimmen. Auf die Ermächtigung 
muß bei der Einberufung hingewiesen werden. 

§ 7. Wenn die Beschlussfassung über den Revisionsbericht verzögert wird, 
die Generalversammlung bei der Beschlussfassung unzulänglich über wesentliche 
Feststellungen oder Beanstandungen im Revisionsbericht unterrichtet war oder der 
Vorstand nicht unverzüglich eine Generalversammlung zur Beschlussfassung über 
eine festgestellte Bestandsgefährdung (§ 4 Abs. 3 vierter Satz) einberuft, so hat 
das Gericht auf Antrag des Revisors oder des Revisonsverbands den Revisor zu 
ermächtigen, eine außerordentliche Generalversammlung der Genossenschaft auf 
deren Kosten einzuberufen, und zu bestimmen, über welche Gegenstände zwecks 
Beseitigung festgestellter Mängel verhandelt und beschlossen werden soll. 
Zugleich hat das Gericht den Vorsitzenden der Versammlung zu bestimmen. Auf 
die Ermächtigung muss bei der Einberufung hingewiesen werden. 

In-Kraft-Treten und Übergangsbestimmungen In-Kraft-Treten und Übergangsbestimmungen 

§ 32. (1) bis (9) … § 32. (1) bis (9) unverändert 

 (10) § 4 Abs. 3 und § 7 Abs. 1 in der Fassung des Aktienrechts-
Änderungsgesetzes 2009, BGBl. I Nr. xxx/xxxx, treten mit 1. August 2009 in 
Kraft. 

Artikel 10 

Änderung des Arbeitsverfassungsgesetzes 

Mitwirkung im Aufsichtsrat Mitwirkung im Aufsichtsrat 

§ 110. (1) bis (3) … § 110. (1) bis (3) unverändert 

(4) Die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat haben das Recht, für 
Ausschüsse des Aufsichtsrates Mitglieder mit Sitz und Stimme nach dem in Abs. 1 

(4) Die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat haben das Recht, für 
Ausschüsse des Aufsichtsrates Mitglieder mit Sitz und Stimme nach dem in Abs. 1 
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festgelegten Verhältnis namhaft zu machen. Dies gilt nicht für Ausschüsse, die die 
Beziehungen zwischen der Gesellschaft und Mitgliedern des Vorstandes 
behandeln. 

festgelegten Verhältnis namhaft zu machen. Dies gilt nicht für Sitzungen und 
Abstimmungen, die die Beziehungen zwischen der Gesellschaft und Mitgliedern 
des Vorstands betreffen, ausgenommen Beschlüsse auf Bestellung oder Widerruf 
der Bestellung eines Vorstandsmitglieds sowie auf Einräumung von Optionen auf 
Aktien der Gesellschaft. 

(5) bis (8) … (5) bis (8) unverändert 

Wirksamkeitsbeginn und Vollziehung Wirksamkeitsbeginn und Vollziehung 

§ 264. (1) bis (19) … § 264. (1) bis (19) unverändert 

 (20) § 110 Abs. 4 in der Fassung des Aktienrechts-Änderungsgesetzes 2009, 
BGBl. I Nr. xxx/xxxx, tritt mit 1. August 2009 in Kraft. 

Artikel 11 

Änderung des Grundbuchsgesetzes 

§ 137. (1) bis (3) … § 137. (1) bis (3) unverändert 

(4) § 27 Abs. 2 und 3, § 31 Abs. 6, § 33 Abs. 1, § 82a und § 98 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 100/2008 treten mit 1. Jänner 2009 in 
Kraft. Vor dem 1. Jänner 2009 datierte Urkunden, auf Grund deren eine 
bücherliche Eintragung geschehen soll, müssen bloß den zu diesem Zeitpunkt 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen entsprechen. 

(4) § 27 Abs. 2 und 3, § 31 Abs. 6, § 33 Abs. 1, § 82a und § 98 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 100/2008 treten mit 1. Jänner 2009 in 
Kraft. Vor dem 1. Jänner 2009 datierte Urkunden, auf Grund deren eine 
bücherliche Eintragung geschehen soll, müssen bloß den zu diesem Zeitpunkt 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen entsprechen. Dies gilt auch, wenn nur eine 
der Vertragserklärungen vor dem 1. Jänner 2009 unterfertigt wurde. 

Artikel 12 

Schlussbestimmungen 

 § 1. Soweit in bundesgesetzlichen Vorschriften auf Bestimmungen verwiesen 
wird, die durch dieses Bundesgesetz abgeändert oder aufgehoben werden, erhält 
die Verweisung ihren Inhalt aus den entsprechenden Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes. 

 § 2. Mit diesem Bundesgesetz wird die Richtlinie 2007/36/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Juli 2007 über die Ausübung 
bestimmter Rechte von Aktionären in börsenotierten Gesellschaften, ABl. Nr. L 
184 vom 14.7.2007, S. 17, umgesetzt. 
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